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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des
Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemein Vorschriften.

§ 1.

Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35) besitzt.

§ 2.

[1] Elsaß-Lothringen gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

[2] Die Schutzgebiete gelten im Sinne dieses Gesetzes als Inland.

[3] Deutschösterreich gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

Zweiter Abschnitt.
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

§ 3.

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird erworben
1. durch Geburt (§ 4),
2. durch Legitimation (§ 5),
3. durch Eheschließung (§ 6),
4. für einen Deutschen durch Aufnahme (§§ 7, 14, 16),
5. für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16).

§ 4.

[1] Durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters,
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das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter.

[2] Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundesstaates aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum
Beweise des Gegenteil als Kind eines Angehörigen dieses Bundesstaats.

§ 5.

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation durch einen Deutschen begründet für das
Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

§ 6.

Durch die Eheschließung mit einem Deutschen erwirbt die Frau die Staatsangehörigkeit des
Mannes.

§ 7.

[1]  Die  Aufnahme  muß  einem  Deutschen  von  jedem  Bundesstaat,  in  dessen  Gebiet  er  sich
niedergelassen hat, auf seinen Antrag erteilt werden, falls kein Grund vorliegt, der nach den §§ 3 bis
5  des  Gesetzes  über  die  Freizügigkeit  vom  1.  November  1867  (Bundes-Gesetzbl.  S.  55)  die
Abweisung eines Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigt.

[2] Der Antrag einer Ehefrau bedarf der Zustimmung des Mannes; die fehlende Zustimmung kann
durch die Vormundschaftsbehörde ersetzt werden. Für eine unter elterlicher Gewalt oder unter
Vormundschaft stehende Person wird, wenn sie das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter gestellt; hat sie das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so
bedarf ihr Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

§ 8.

[1] Ein Ausländer, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaat, in dessen
Gebiete der Niederlassung erfolgt ist, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat unbeschränkt geschäftsfähig ist oder nach den
deutschen Gesetzen unbeschränkt geschäftsfähig sein würde oder der Antrag in entsprechender
Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 von seinem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung
gestellt wird,

2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt hat,

3. an dem Orte seiner Niederlassung eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat und

4. an diesem Orte sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist.

[2]  Vor  der  Einbürgerung  ist  über  die  Erfordernisse  unter  Nr.  2  bis  4  die  Gemeinde  des
Niederlassungsorts  und,  sofern  diese  keine  selbständigen  Armenverband  bildet,  auch  der
Armenverband  zu  hören.

§ 9.

[1] Die Einbürgerung in einem Bundesstaat darf erst erfolgen, nachdem durch den Reichskanzler
festgestellt  worden ist,  daß keiner der übrigen Bundesstaaten Bedenken dagegen erhoben hat;
erhebt ein Bundesstaat Bedenken, so entscheidet der Bundesrath. Die Bedenken können nur auf
Tatsachen  gestützt  werden,  welche  die  Besorgnis  rechtfertigen,  daß  die  Einbürgerung  des



Antragstellers das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde.

[2] Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung

1. auf ehemalige Angehörige des Bundesstaats, bei dem der Antrag gestellt wird, auf deren Kinder
oder  Enkel  sowie  auf  Personen,  die  von  einem  Angehörigen  des  Staates  an  Kindes  Statt
angenommen sind, es sei denn, daß der Antragsteller einem ausländischen Staate angehört,

2. auf Ausländer, die im Deutschen Reiche geboren sind, wenn sie sich in dem Bundesstaate, bei
dem der Antrag gestellt  wird,  bis  zur  Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahrs  dauernd
aufgehalten haben und die Einbürgerung innerhalb zweier Jahre nach diesem Zeitpunkt beantragen.

§ 10.

Die  Witwe oder  geschiedene Ehefrau  eines  Ausländers,  die  zur  Zeit  ihrer  Eheschließung eine
Deutsche war, muß auf ihren Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet sie sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn sie den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht. Über das
Erfordernis unter Nr. 2 ist vor der Einbürgerung die Gemeinde des Niederlassungsorts zu hören.

§ 11.

Ein  ehemaliger  Deutscher,  der  als  Minderjähriger  die  Reichsangehörigkeit  durch  Entlassung
verloren hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht. Die Vorschrift des §
8 Abs. 2 findet Anwendung.

§ 12.

Ein Ausländer, der mindestens ein Jahr wie ein Deutscher im Heere oder in der Marine aktiv gedient
hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat,
eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht und die Einbürgerung
nicht das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2
und des § 9 finden Anwendung.

§ 13.

Ein ehemaliger Deutscher, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaate, dem
er früher angehört hat, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht; dem ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von einem solchen abstammt
oder an Kinder Statt angenommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichskanzler Mitteilung zu
machen; die Einbürgerung unterbleibt, wenn der Reichskanzler Bedenken erhebt.

§ 14.

[1] Die von der Regierung oder der Zentral- oder höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaats
vollzogene oder bestätigte Anstellung im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst, im Dienste
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes, im öffentlichen Schuldienst oder im Dienste einer
von dem Bundesstaat anerkannten Religionsgemeinschaft gilt für einen Deutschen als Aufnahme, für
einen Ausländer als Einbürgerung, sofern nicht in der Anstellungs- oder Bestätigungsurkunde ein
Vorbehalt gemacht wird.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Anstellung als Offizier oder Beamter des
Beurlaubtenstandes.



§ 15.

[1] Die im Reichsdienst erfolgte Anstellung eines Ausländers, der seinen dienstlichen Wohnsitz in
einem  Bundesstaate  hat,  gilt  als  Einbürgerung  in  diesen  Bundesstaat,  sofern  nicht  in  der
Anstellungsurkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

[2]  Hat  der  Angestellte  seinen  dienstlichen  Wohnsitz  im  Ausland  und  bezieht  er  ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse, so muß er von dem Bundesstaate, bei dem er den Antrag
stellt, eingebürgert werden; bezieht er kein Diensteinkommen aus der Reichskasse, so kann er mit
Zustimmung des Reichskanzlers eingebürgert werden.

§ 16.

[1] Die Aufnahme oder Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der höheren
Verwaltungsbehörde  hierüber  ausgefertigten  Urkunde  oder  der  Urkunde  über  die  unter  den
Voraussetzungen des § 14 oder des § 15 Abs. 1 erfolgte Anstellung.

[2] Die Aufnahme oder Einbürgerung erstreckt sich, insofern nicht in der Urkunde ein Vorbehalt
gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung
dem Aufgenommenen oder Eingebürgerten kraft  elterlicher Gewalt  zusteht.  Ausgenommen sind
Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet gewesen sind.

§ 17.

Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1. durch Entlassung (§§ 18 bis 24),
2. durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),
3. gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)
4. durch Ausspruch der Behörde (§§ 27 bis 29),
5. für ein uneheliches Kind durch eine von dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder von
einem Ausländer bewirkte und nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation,
6. für eine Deutsche durch Eheschließung mit dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder
mit einem Ausländer.

§ 18.

Die Entlassung einer Ehefrau kann nur von dem Manne und, sofern dieser ein Deutscher ist, nur
zugleich mit seiner Entlassung beantragt werden. Der Antrag bedarf der Zustimmung der Frau.

§ 19.

[1] Die Entlassung einer Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, kann
nur  von  dem  gesetzl ichen  Vertreter  und  nur  mit  Genehmigung  des  deutschen
Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Gegen die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts
steht auch der Staatsanwaltschaft die Beschwerde zu; gegen den Beschluß des Beschwerdegerichts
ist die weitere Beschwerde unbeschränkt zulässig.

[2] Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn der Vater oder die
Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft elterlicher Gewalt für ein Kind beantragt und dem
Antragsteller die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Erstreckt sich der Wirkungskreis eines
der Mutter bestellten Beistandes auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die Mutter zu
dem Antrag auf Entlassung des Kindes die Genehmigung des Beistandes.
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§ 20.

Die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate bewirkt zugleich die Entlassung
aus der Staatsangehörigkeit in jedem anderen Bundesstaate, soweit sich der Entlassene nicht die
Staatsangehörigkeit  in  einem  anderen  Bundesstaate  durch  eine  Erklärung  gegenüber  der
zuständigen  Behörde  des  entlassenden  Staates  vorbehält.
Dieser Vorbehalt muß in der Entlassungsurkunde vermerkt werden.

§ 21.

Die  Entlassung  muß  jedem Staatsangehörigen  auf  seinen  Antrag  erteilt  werden,  wenn  er  die
Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate besitzt und sich diese gemäß § 20 vorbehält.

§ 22.

[1] Fehlt es an den Voraussetzungen des § 21, so wird die Entlassung nicht erteilt

1. Wehrpflichtigen, über deren Dienstverpflichtung noch nicht endgültig entschieden ist, sofern sie
nicht  ein  Zeugnis  der  Ersatzkommission  darüber  beibringen,  daß  nach  der  Überzeugung  der
Kommission  die  Entlassung  nicht  in  der  Absicht  nachgesucht  wird,  die  Erfüllung  der  aktiven
Dienstpflicht zu umgehen,

2. Mannschaften des aktiven Heeres, der aktiven Marine oder der aktiven Schutztruppen,
3.  Mannschaften  des  Beurlaubtenstandes  der  im  §  56  Nr.  2  bis  4  des  Reichsmilitärgesetzes
bezeichneten Art, sofern sie nicht die Genehmigung der Militärbehörde erhalten haben,
4.  sonstige  Mannschaften der  Beurlaubtenstandes,  nachdem sie  eine  Einberufung zum aktiven
Dienste erhalten haben,
5. Beamten und Offiziere, mit Einschluß derer des Beurlaubtenstandes, bevor sie aus dem Dienste
entlassen sind.

[2] Aus anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht
versagt werden. Für die Zeit des Krieges oder einer Kriegsgefahr bliebt dem Kaiser der Erlaß
besonderer Anordnungen vorbehalten.

§ 23.

[1] Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung einer von der höheren Verwaltungsbehörde
des Heimatstaats  ausgefertigten Entlassungsurkunde.  Die  Urkunde wird nicht  ausgehändigt  an
Personen,  die  verhaftet  sind  oder  deren Verhaftung oder  Festnahme von einer  Gerichts-  oder
Polizeibehörde angeordnet ist.

[2] Soll sich die Entlassung zugleich auf die Ehefrau oder die Kinder des Antragstellers beziehen, so
müssen auch diese Personen in der Entlassungsurkunde mit Namen aufgeführt sein.

§ 24.

[1] Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene beim Ablauf eines Jahres nach der
Aushändigung der Entlassungsurkunde seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Inland hat.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Entlassene sich die Staatsangehörigkeit in
einem anderen Bundesstaate gemäß § 20 vorbehalten hat.

§ 25.



[1] Ein Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat,
verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn
dieser Erwerb auf seinen Antrag oder den Antrag des Ehemanns oder des gesetzlichen Vertreters
erfolgt, die Ehefrau und der Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter
denen nach den §§ 18, 19 die Entlassung beantragt werden könnte.

[2]  Die  Staatsangehörigkeit  verliert  nicht,  wer  vor  dem  Erwerb  der  ausländischen
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde seines
Heimatstaats zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat.
Vor der Erteilung der Genehmigung ist der deutsche Konsul zu hören.

[3]  Unter  Zustimmung des  Bundesraths  kann von dem Reichskanzler  angeordnet  werden,  daß
Personen,  welche die  Staatsangehörigkeit  in  einem bestimmten ausländischen Staate erwerben
wollen, die im Abs. 2 vorgesehene Genehmigung nicht erteilt werden darf.

§ 26.

gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

§ 27.

[1] Ein Deutscher, der sich im Ausland aufhält, kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der
Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig erklärt werden, wenn er im Falle eines Krieges oder
einer Kriegsgefahr einer vom Kaiser angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 28.

[1] Ein Deutscher, der ohne Erlaubnis seiner Regierung in ausländische Staatsdienste getreten ist,
kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig
erklärt werden, wenn er einer Aufforderung zum Austritt nicht Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 29.

Der Verlust der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 1, 2 und der §§ 27, 28 sowie der
Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 3 Satz 2 erstreckt sich zugleich
auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Ausgeschiedenen oder
dem Wiedereingebürgerten kraft elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die Ehefrau oder die Kinder
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft befinden. Ausgenommen sind Töchter, die verheirat sind oder
verheiratet gewesen sind.

§ 30.

Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit durch
Entlassung verloren hat, aber bei Anwendung der Vorschrift des § 24 Abs. 1 als nicht entlassen
gelten würde, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er seit dem im § 24 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt seinen Wohnsitz
im Inland behalten hat und den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht, auch den Antrag innerhalb
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eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stellt. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet
Anwendung.

§ 31.

[1] Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit
nach § 21 des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit
vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 255) durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland verloren hat,
muß von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn
er keinem Staate angehört.

[2]  Das gleiche gilt  von dem ehemaligen Angehörigen eines Bundesstaats oder eines in einem
solchen einverleibten Staates, der bereits beim Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Juni 1870 nach
Landesrecht seine Staatsangehörigkeit durch Aufenthalt außerhalb seines Heimatstaats verloren
hat.

§ 32.

ggegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

Dritter Abschnitt.
Unmittelbare Reichsangehörigkeit.

§ 33.

Die unmittelbare Reichsangehörigkeit kann verliehen werden

1. einem Ausländer, der sich in einem Schutzgebiete niedergelassen hat, oder einem Eingeborenen
in einem Schutzgebiete;

2.  einem ehemaligen Deutschen, der sich nicht im Inland niedergelassen hat;  dem ehemaligen
Deutschen steht gleich, wer von ihm abstammt oder an Kindes Statt angenommen ist.

§ 34.

Einem Ausländer, der im Reichsdienst angestellt ist und seinen dienstlichen Wohnsitz im Ausland
hat, muß auf seinen Antrag die unmittelbare Reichsangehörigkeit verliehen werden, wenn er ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse bezieht; sie kann ihm verliehen werden, wenn er ein solches
Einkommen nicht bezieht.

§ 35.

Auf  die  unmittelbare  Reichsangehörigkeit  finden  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  über  die
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate mit Ausnahme der Vorschriften des § 4 Abs. 2, des § 8
Abs. 2, des § 10 Satz 2, des § 11 Satz 2, des § 12 Satz 2 und der §§ 14, 21 mit der Maßgabe
entsprechende  Anwendung,  daß  an  die  Stelle  der  Zentralbehörde  des  Bundesstaats  der
Reichskanzler und an die Stelle der höheren Verwaltungsbehörde der Reichskanzler oder die von
ihm bezeichnete Behörde treten.

Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 36.
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Unberührt bleiben die Staatsverträge, die von den Bundesstaaten mit ausländischen Staaten vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen sind.

§ 37.

Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes über die Erwerbung
und  den  Verlust  der  Bundes-  und  Staatsangehörigkeit  vom  1.  Juni  1870  oder  des  Gesetzes,
betreffend  die  Naturalisation  von  Ausländern,  welche  im Reichdienst  angestellt  sind,  vom 20.
Dezember  1875  verweisen  ist,  treten  an  deren  Stelle  die  entsprechenden  Vorschriften  dieses
Gesetzes.

§ 38.

[1] In den Fällen des § 7, der §§ 10, 11, 12, 30, 31 und des § 34 erster Halbsatz werden die
Aufnahme- oder Einbürgerungsurkunden kostenfrei erteilt. Das gleiche gilt für die Erteilung von
Entlassungsurkunden in den Fällen des § 21.

[2] Für die Erteilung von Entlassungsurkunden in anderen als in den im § 21 bezeichneten Fällen
dürfen an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als drei Mark erhoben
werden.

§ 39.

[1]  Der  Bundesrath  erläßt  Bestimmungen  über  die  Aufnahme-,  Einbürgerungs-  und
Entlassungsurkunden sowie über die Urkunden,  die zur Bescheinigung der Staatsangehörigkeit
dienen.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 40.

[1] Gegen die Ablehnung des Antrags auf Aufnahme gemäß § 7, auf Einbürgerung in den Fällen der
§§ 10, 11, 15, des § 26 Abs. 3, der §§ 30, 31, des § 32 Abs. 3 oder des Antrags auf Entlassung in den
Fällen der §§ 21, 22 ist der Rekurs zulässig.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 41.

Dieses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  1914  gleichzeitig  mit  einem  Gesetze  zur  Abänderung  des
Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar
1888 in Kraft.

 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. “Hohenzollern”, den 22. Juli 1913.

(L. S.) Wilhelm.

Delbrück.
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29.  Mai  2008:  Bei  seiner  konstituierenden  Sitzung  des  “Volks-“Bundesrathes  wurde
beschlossen, daß das originale Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913,
und  die  originale  Reichs-  und  Bundesverfassung,  mit  dem  Änderungsstand  vom
28.10.1918,  für  die  Wiederherstellung  des  Deutschen  Reiches  angewendet  wird.

RuStaG-1913 Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz

Titel: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli
1913

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1913, Nr. 46, Seite 583
– 593

Fassung vom: 22. Juli 1913

Bekanntmachung:
Änderungsstand:

31. Juli 1913
11. August 2019 (letzte Gesetzesänderung durch
RGBl-1908081-nr03)

Anmerkungen:
Quelle: Scan auf Commons  (Original aus dem Jahr 1913)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des
Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemein Vorschriften.

§ 1.

Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare
Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35) besitzt.

§ 2.

[1] Elsaß-Lothringen gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

[2] Die Schutzgebiete gelten im Sinne dieses Gesetzes als Inland.

[3] Deutschösterreich gilt im Sinne dieses Gesetzes als Bundesstaat.

Zweiter Abschnitt.
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate.

§ 3.

Die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate wird erworben
1. durch Geburt (§ 4),
2. durch Legitimation (§ 5),
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3. durch Eheschließung (§ 6),
4. für einen Deutschen durch Aufnahme (§§ 7, 14, 16),
5. für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16).

§ 4.

[1] Durch die Geburt erwirbt das eheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit des Vaters,
das uneheliche Kind eines Deutschen die Staatsangehörigkeit der Mutter.

[2] Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundesstaates aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum
Beweise des Gegenteil als Kind eines Angehörigen dieses Bundesstaats.

§ 5.

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation durch einen Deutschen begründet für das
Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

§ 6.

Durch die Eheschließung mit einem Deutschen erwirbt die Frau die Staatsangehörigkeit des
Mannes.

§ 7.

[1]  Die  Aufnahme  muß  einem  Deutschen  von  jedem  Bundesstaat,  in  dessen  Gebiet  er  sich
niedergelassen hat, auf seinen Antrag erteilt werden, falls kein Grund vorliegt, der nach den §§ 3 bis
5  des  Gesetzes  über  die  Freizügigkeit  vom  1.  November  1867  (Bundes-Gesetzbl.  S.  55)  die
Abweisung eines Neuanziehenden oder die Versagung der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigt.

[2] Der Antrag einer Ehefrau bedarf der Zustimmung des Mannes; die fehlende Zustimmung kann
durch die Vormundschaftsbehörde ersetzt werden. Für eine unter elterlicher Gewalt oder unter
Vormundschaft stehende Person wird, wenn sie das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
der Antrag von dem gesetzlichen Vertreter gestellt; hat sie das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so
bedarf ihr Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

§ 8.

[1] Ein Ausländer, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaat, in dessen
Gebiete der Niederlassung erfolgt ist, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat unbeschränkt geschäftsfähig ist oder nach den
deutschen Gesetzen unbeschränkt geschäftsfähig sein würde oder der Antrag in entsprechender
Anwendung des § 7 Abs. 2 Satz 2 von seinem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Zustimmung
gestellt wird,

2. einen unbescholtenen Lebenswandel geführt hat,

3. an dem Orte seiner Niederlassung eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat und

4. an diesem Orte sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist.

[2]  Vor  der  Einbürgerung  ist  über  die  Erfordernisse  unter  Nr.  2  bis  4  die  Gemeinde  des
Niederlassungsorts  und,  sofern  diese  keine  selbständigen  Armenverband  bildet,  auch  der
Armenverband  zu  hören.



§ 9.

[1] Die Einbürgerung in einem Bundesstaat darf erst erfolgen, nachdem durch den Reichskanzler
festgestellt  worden ist,  daß keiner der übrigen Bundesstaaten Bedenken dagegen erhoben hat;
erhebt ein Bundesstaat Bedenken, so entscheidet der Bundesrath. Die Bedenken können nur auf
Tatsachen  gestützt  werden,  welche  die  Besorgnis  rechtfertigen,  daß  die  Einbürgerung  des
Antragstellers das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde.

[2] Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung

1. auf ehemalige Angehörige des Bundesstaats, bei dem der Antrag gestellt wird, auf deren Kinder
oder  Enkel  sowie  auf  Personen,  die  von  einem  Angehörigen  des  Staates  an  Kindes  Statt
angenommen sind, es sei denn, daß der Antragsteller einem ausländischen Staate angehört,

2. auf Ausländer, die im Deutschen Reiche geboren sind, wenn sie sich in dem Bundesstaate, bei
dem der Antrag gestellt  wird,  bis  zur  Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahrs  dauernd
aufgehalten haben und die Einbürgerung innerhalb zweier Jahre nach diesem Zeitpunkt beantragen.

§ 10.

Die  Witwe oder  geschiedene Ehefrau  eines  Ausländers,  die  zur  Zeit  ihrer  Eheschließung eine
Deutsche war, muß auf ihren Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet sie sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn sie den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht. Über das
Erfordernis unter Nr. 2 ist vor der Einbürgerung die Gemeinde des Niederlassungsorts zu hören.

§ 11.

Ein  ehemaliger  Deutscher,  der  als  Minderjähriger  die  Reichsangehörigkeit  durch  Entlassung
verloren hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht. Die Vorschrift des §
8 Abs. 2 findet Anwendung.

§ 12.

Ein Ausländer, der mindestens ein Jahr wie ein Deutscher im Heere oder in der Marine aktiv gedient
hat, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat,
eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht und die Einbürgerung
nicht das Wohl des Reichs oder eines Bundesstaats gefährden würde. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2
und des § 9 finden Anwendung.

§ 13.

Ein ehemaliger Deutscher, der sich im Inland niedergelassen hat, kann von dem Bundesstaate, dem
er früher angehört hat, auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 Nr. 1, 2 entspricht; dem ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von einem solchen abstammt
oder an Kinder Statt angenommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichskanzler Mitteilung zu
machen; die Einbürgerung unterbleibt, wenn der Reichskanzler Bedenken erhebt.

§ 14.

[1] Die von der Regierung oder der Zentral- oder höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaats
vollzogene oder bestätigte Anstellung im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst, im Dienste
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes, im öffentlichen Schuldienst oder im Dienste einer



von dem Bundesstaat anerkannten Religionsgemeinschaft gilt für einen Deutschen als Aufnahme, für
einen Ausländer als Einbürgerung, sofern nicht in der Anstellungs- oder Bestätigungsurkunde ein
Vorbehalt gemacht wird.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Anstellung als Offizier oder Beamter des
Beurlaubtenstandes.

§ 15.

[1] Die im Reichsdienst erfolgte Anstellung eines Ausländers, der seinen dienstlichen Wohnsitz in
einem  Bundesstaate  hat,  gilt  als  Einbürgerung  in  diesen  Bundesstaat,  sofern  nicht  in  der
Anstellungsurkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

[2]  Hat  der  Angestellte  seinen  dienstlichen  Wohnsitz  im  Ausland  und  bezieht  er  ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse, so muß er von dem Bundesstaate, bei dem er den Antrag
stellt, eingebürgert werden; bezieht er kein Diensteinkommen aus der Reichskasse, so kann er mit
Zustimmung des Reichskanzlers eingebürgert werden.

§ 16.

[1] Die Aufnahme oder Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der höheren
Verwaltungsbehörde  hierüber  ausgefertigten  Urkunde  oder  der  Urkunde  über  die  unter  den
Voraussetzungen des § 14 oder des § 15 Abs. 1 erfolgte Anstellung.

[2] Die Aufnahme oder Einbürgerung erstreckt sich, insofern nicht in der Urkunde ein Vorbehalt
gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung
dem Aufgenommenen oder Eingebürgerten kraft  elterlicher Gewalt  zusteht.  Ausgenommen sind
Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet gewesen sind.

§ 17.

Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1. durch Entlassung (§§ 18 bis 24),
2. durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),
3. gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)
4. durch Ausspruch der Behörde (§§ 27 bis 29),
5. für ein uneheliches Kind durch eine von dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder von
einem Ausländer bewirkte und nach den deutschen Gesetzen wirksame Legitimation,
6. für eine Deutsche durch Eheschließung mit dem Angehörigen eines anderen Bundesstaats oder
mit einem Ausländer.

§ 18.

Die Entlassung einer Ehefrau kann nur von dem Manne und, sofern dieser ein Deutscher ist, nur
zugleich mit seiner Entlassung beantragt werden. Der Antrag bedarf der Zustimmung der Frau.

§ 19.

[1] Die Entlassung einer Person, die unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, kann
nur  von  dem  gesetzl ichen  Vertreter  und  nur  mit  Genehmigung  des  deutschen
Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Gegen die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts
steht auch der Staatsanwaltschaft die Beschwerde zu; gegen den Beschluß des Beschwerdegerichts
ist die weitere Beschwerde unbeschränkt zulässig.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-1410031-nr30-gesetz-erwerb-reichsangehoerigkeit/


[2] Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn der Vater oder die
Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft elterlicher Gewalt für ein Kind beantragt und dem
Antragsteller die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Erstreckt sich der Wirkungskreis eines
der Mutter bestellten Beistandes auf die Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die Mutter zu
dem Antrag auf Entlassung des Kindes die Genehmigung des Beistandes.

§ 20.

Die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate bewirkt zugleich die Entlassung
aus der Staatsangehörigkeit in jedem anderen Bundesstaate, soweit sich der Entlassene nicht die
Staatsangehörigkeit  in  einem  anderen  Bundesstaate  durch  eine  Erklärung  gegenüber  der
zuständigen  Behörde  des  entlassenden  Staates  vorbehält.
Dieser Vorbehalt muß in der Entlassungsurkunde vermerkt werden.

§ 21.

Die  Entlassung  muß  jedem Staatsangehörigen  auf  seinen  Antrag  erteilt  werden,  wenn  er  die
Staatsangehörigkeit in einem anderen Bundesstaate besitzt und sich diese gemäß § 20 vorbehält.

§ 22.

[1] Fehlt es an den Voraussetzungen des § 21, so wird die Entlassung nicht erteilt

1. Wehrpflichtigen, über deren Dienstverpflichtung noch nicht endgültig entschieden ist, sofern sie
nicht  ein  Zeugnis  der  Ersatzkommission  darüber  beibringen,  daß  nach  der  Überzeugung  der
Kommission  die  Entlassung  nicht  in  der  Absicht  nachgesucht  wird,  die  Erfüllung  der  aktiven
Dienstpflicht zu umgehen,

2. Mannschaften des aktiven Heeres, der aktiven Marine oder der aktiven Schutztruppen,
3.  Mannschaften  des  Beurlaubtenstandes  der  im  §  56  Nr.  2  bis  4  des  Reichsmilitärgesetzes
bezeichneten Art, sofern sie nicht die Genehmigung der Militärbehörde erhalten haben,
4.  sonstige  Mannschaften der  Beurlaubtenstandes,  nachdem sie  eine  Einberufung zum aktiven
Dienste erhalten haben,
5. Beamten und Offiziere, mit Einschluß derer des Beurlaubtenstandes, bevor sie aus dem Dienste
entlassen sind.

[2] Aus anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung nicht
versagt werden. Für die Zeit des Krieges oder einer Kriegsgefahr bliebt dem Kaiser der Erlaß
besonderer Anordnungen vorbehalten.

§ 23.

[1] Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung einer von der höheren Verwaltungsbehörde
des Heimatstaats  ausgefertigten Entlassungsurkunde.  Die  Urkunde wird nicht  ausgehändigt  an
Personen,  die  verhaftet  sind  oder  deren Verhaftung oder  Festnahme von einer  Gerichts-  oder
Polizeibehörde angeordnet ist.

[2] Soll sich die Entlassung zugleich auf die Ehefrau oder die Kinder des Antragstellers beziehen, so
müssen auch diese Personen in der Entlassungsurkunde mit Namen aufgeführt sein.

§ 24.

[1] Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene beim Ablauf eines Jahres nach der



Aushändigung der Entlassungsurkunde seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Inland hat.

[2] Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn der Entlassene sich die Staatsangehörigkeit in
einem anderen Bundesstaate gemäß § 20 vorbehalten hat.

§ 25.

[1] Ein Deutscher, der im Inland weder seinen Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat,
verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn
dieser Erwerb auf seinen Antrag oder den Antrag des Ehemanns oder des gesetzlichen Vertreters
erfolgt, die Ehefrau und der Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter
denen nach den §§ 18, 19 die Entlassung beantragt werden könnte.

[2]  Die  Staatsangehörigkeit  verliert  nicht,  wer  vor  dem  Erwerb  der  ausländischen
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde seines
Heimatstaats zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat.
Vor der Erteilung der Genehmigung ist der deutsche Konsul zu hören.

[3]  Unter  Zustimmung des  Bundesraths  kann von dem Reichskanzler  angeordnet  werden,  daß
Personen,  welche die  Staatsangehörigkeit  in  einem bestimmten ausländischen Staate erwerben
wollen, die im Abs. 2 vorgesehene Genehmigung nicht erteilt werden darf.

§ 26.

gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

§ 27.

[1] Ein Deutscher, der sich im Ausland aufhält, kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der
Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig erklärt werden, wenn er im Falle eines Krieges oder
einer Kriegsgefahr einer vom Kaiser angeordneten Aufforderung zur Rückkehr keine Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 28.

[1] Ein Deutscher, der ohne Erlaubnis seiner Regierung in ausländische Staatsdienste getreten ist,
kann seiner Staatsangehörigkeit durch Beschluß der Zentralbehörde seines Heimatstaats verlustig
erklärt werden, wenn er einer Aufforderung zum Austritt nicht Folge leistet.

[2] Gehört er mehreren Bundesstaaten an, so verliert er durch den Beschluß die Staatsangehörigkeit
in allen Bundesstaaten.

§ 29.

Der Verlust der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 1, 2 und der §§ 27, 28 sowie der
Wiedererwerb der Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 26 Abs. 3 Satz 2 erstreckt sich zugleich
auf die Ehefrau und auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung dem Ausgeschiedenen oder
dem Wiedereingebürgerten kraft elterlicher Gewalt zusteht, soweit sich die Ehefrau oder die Kinder
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft befinden. Ausgenommen sind Töchter, die verheirat sind oder
verheiratet gewesen sind.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-1410031-nr30-gesetz-erwerb-reichsangehoerigkeit/


§ 30.

Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit durch
Entlassung verloren hat, aber bei Anwendung der Vorschrift des § 24 Abs. 1 als nicht entlassen
gelten würde, muß auf seinen Antrag von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen
hat, eingebürgert werden, wenn er seit dem im § 24 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt seinen Wohnsitz
im Inland behalten hat und den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 entspricht, auch den Antrag innerhalb
eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stellt. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet
Anwendung.

§ 31.

[1] Ein ehemaliger Deutscher, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Reichsangehörigkeit
nach § 21 des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit
vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 255) durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland verloren hat,
muß von dem Bundesstaat, in dessen Gebiet er sich niedergelassen hat, eingebürgert werden, wenn
er keinem Staate angehört.

[2]  Das gleiche gilt  von dem ehemaligen Angehörigen eines Bundesstaats oder eines in einem
solchen einverleibten Staates, der bereits beim Inkrafttreten des Gesetzes vom 1. Juni 1870 nach
Landesrecht seine Staatsangehörigkeit durch Aufenthalt außerhalb seines Heimatstaats verloren
hat.

§ 32.

ggegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit)

Dritter Abschnitt.
Unmittelbare Reichsangehörigkeit.

§ 33.

Die unmittelbare Reichsangehörigkeit kann verliehen werden

1. einem Ausländer, der sich in einem Schutzgebiete niedergelassen hat, oder einem Eingeborenen
in einem Schutzgebiete;

2.  einem ehemaligen Deutschen, der sich nicht im Inland niedergelassen hat;  dem ehemaligen
Deutschen steht gleich, wer von ihm abstammt oder an Kindes Statt angenommen ist.

§ 34.

Einem Ausländer, der im Reichsdienst angestellt ist und seinen dienstlichen Wohnsitz im Ausland
hat, muß auf seinen Antrag die unmittelbare Reichsangehörigkeit verliehen werden, wenn er ein
Diensteinkommen aus der Reichskasse bezieht; sie kann ihm verliehen werden, wenn er ein solches
Einkommen nicht bezieht.

§ 35.

Auf  die  unmittelbare  Reichsangehörigkeit  finden  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  über  die
Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate mit Ausnahme der Vorschriften des § 4 Abs. 2, des § 8
Abs. 2, des § 10 Satz 2, des § 11 Satz 2, des § 12 Satz 2 und der §§ 14, 21 mit der Maßgabe
entsprechende  Anwendung,  daß  an  die  Stelle  der  Zentralbehörde  des  Bundesstaats  der
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Reichskanzler und an die Stelle der höheren Verwaltungsbehörde der Reichskanzler oder die von
ihm bezeichnete Behörde treten.

Vierter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 36.

Unberührt bleiben die Staatsverträge, die von den Bundesstaaten mit ausländischen Staaten vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen sind.

§ 37.

Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes über die Erwerbung
und  den  Verlust  der  Bundes-  und  Staatsangehörigkeit  vom  1.  Juni  1870  oder  des  Gesetzes,
betreffend  die  Naturalisation  von  Ausländern,  welche  im Reichdienst  angestellt  sind,  vom 20.
Dezember  1875  verweisen  ist,  treten  an  deren  Stelle  die  entsprechenden  Vorschriften  dieses
Gesetzes.

§ 38.

[1] In den Fällen des § 7, der §§ 10, 11, 12, 30, 31 und des § 34 erster Halbsatz werden die
Aufnahme- oder Einbürgerungsurkunden kostenfrei erteilt. Das gleiche gilt für die Erteilung von
Entlassungsurkunden in den Fällen des § 21.

[2] Für die Erteilung von Entlassungsurkunden in anderen als in den im § 21 bezeichneten Fällen
dürfen an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zusammen nicht mehr als drei Mark erhoben
werden.

§ 39.

[1]  Der  Bundesrath  erläßt  Bestimmungen  über  die  Aufnahme-,  Einbürgerungs-  und
Entlassungsurkunden sowie über die Urkunden,  die zur Bescheinigung der Staatsangehörigkeit
dienen.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 40.

[1] Gegen die Ablehnung des Antrags auf Aufnahme gemäß § 7, auf Einbürgerung in den Fällen der
§§ 10, 11, 15, des § 26 Abs. 3, der §§ 30, 31, des § 32 Abs. 3 oder des Antrags auf Entlassung in den
Fällen der §§ 21, 22 ist der Rekurs zulässig.

[2] gegenstandslos ( durch RGBl-1410031-Nr30-Gesetz-Erwerb-Reichsangehoerigkeit )

§ 41.

Dieses  Gesetz  tritt  am  1.  Januar  1914  gleichzeitig  mit  einem  Gesetze  zur  Abänderung  des
Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar
1888 in Kraft.

 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
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Insiegel.

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. “Hohenzollern”, den 22. Juli 1913.

(L. S.) Wilhelm.

Delbrück.

29.  Mai  2008:  Bei  seiner  konstituierenden  Sitzung  des  “Volks-“Bundesrathes  wurde
beschlossen, daß das originale Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913,
und  die  originale  Reichs-  und  Bundesverfassung,  mit  dem  Änderungsstand  vom
28.10.1918,  für  die  Wiederherstellung  des  Deutschen  Reiches  angewendet  wird.

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen.
Gesetzestext
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(Nr. 2174.) Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen. Vom 12. Mai 1894.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

§. 1.

Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waaren von den Waaren Anderer
eines Waarenzeichens sich bedienen will, kann dieses Zeichen zur Eintragung in die
Zeichenrolle anmelden.

§. 2.

Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt. Die Anmeldung eines Waarenzeichens hat
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schriftlich bei dem Patentamt zu erfolgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des
Geschäftsbetriebes, in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichniß der
Waaren, für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und soweit erforderlich
eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein.
Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung.
Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Gebühr von dreißig Mark, bei jeder Erneuerung
der Anmeldung eine Gebühr von zehn Mark zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht
zur Eintragung, so werden von der Gebühr zwanzig Mark erstattet.

§. 3.

Die Zeichenrolle soll enthalten:

1. den Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung;
2. die nach §. 2 Absatz 1 der Anmeldung beizufügenden Angaben;
3. Namen und Wohnort des Zeicheninhabers und seines etwaigen Vertreters, sowie
Aenderungen in der Person, im Namen oder im Wohnorte des Inhabers oder des Vertreters;
4. den Zeitpunkt einer Erneuerung der Anmeldung;
5. den Zeitpunkt der Löschung des Zeichens.

Die Einsicht der Zeichenrolle steht jedermann frei.
Jede Eintragung und jede Löschung wird amtlich bekannt gemacht. Das Patentamt
veröffentlicht in regelmäßiger Wiederholung Uebersichten über die in der Zwischenzeit
eingetragenen und gelöschten Zeichen.

§. 4.

Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen, sowie für Waarenzeichen,

1. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern bestehen, die Angaben
über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über
Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Waare enthalten;
2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines inländischen Ortes, eines
inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten;
3. welche Aergerniß erregende Darstellungen oder solche Angaben enthalten, die ersichtlich
den thatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen und die Gefahr einer Täuschung
begründen.

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waaren, für welche sie eingetragen waren, oder
für gleichartige Waaren zu Gunsten eines anderen, als des letzten Inhabers erst nach Ablauf
von zwei Jahren seit dem Tage der Löschung von Neuem eingetragen werden.

§. 5.

Erachtet das Patentamt, daß ein zur Anmeldung gebrachtes Waarenzeichen mit einem



anderen, für dieselben oder für gleichartige Waaren auf Grund des Gesetzes über
Markenschutz vom 30. November 1874 (Reichs-Gesetzbl. S. 148) oder auf Grund des
gegenwärtigen Gesetzes früher angemeldeten Zeichen übereinstimmt, so macht es dem
Inhaber dieses Zeichens hiervon Mittheilung. Erhebt derselbe nicht innerhalb eines Monats
nach der Zustellung Widerspruch gegen die Eintragung des neu angemeldeten Zeichens, so ist
das Zeichen einzutragen. Im anderen Falle entscheidet das Patentamt durch Beschluß, ob die
Zeichen übereinstimmen.
Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Mittheilung erwächst ein
Ersatzanspruch nicht.

§. 6.

Wird durch den Beschluß (§. 5 Absatz 1) die Uebereinstimmung der Zeichen verneint, so ist
das neuangemeldete Zeichen einzutragen.
Wird durch den Beschluß die Uebereinstimmung der Zeichen festgestellt, so ist die Eintragung
zu versagen. Sofern der Anmelder geltend machen will, daß ihm ungeachtet der durch die
Entscheidung des Patentamts festgestellten Uebereinstimmung ein Anspruch auf die
Eintragung zustehe, hat er diesen Anspruch im Wege der Klage gegenüber dem
Widersprechenden zur Anerkennung zu bringen. Die Eintragung auf Grund einer zu seinen
Gunsten ergehenden Entscheidung wird unter dem Zeitpunkte der ursprünglichen Anmeldung
bewirkt.

§. 7.

Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Waarenzeichens begründete Recht geht auf
die Erben über und kann durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere
übertragen werden. Das Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das
Waarenzeichen gehört, auf einen Anderen übergehen. Der Uebergang wird auf Antrag des
Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, sofern die Einwilligung des Berechtigten in
beweisender Form beigebracht wird. Ist der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis der
Rechtsnachfolge zu führen.
Solange der Uebergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann der Rechtsnachfolger sein
Recht aus der Eintragung des Waarenzeichens nicht geltend machen.
Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, welche einer Zustellung an den Inhaber des
Zeichens bedürfen, sind stets an den eingetragenen Inhaber zu richten. Ergiebt sich, daß
derselbe verstorben ist, so kann das Patentamt nach seinem Ermessen die Zustellung als
bewirkt ansehen oder zum Zweck der Zustellung an die Erben deren Ermittelung veranlassen.

§. 8.

Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit in der Rolle gelöscht.
Von Amtswegen erfolgt die Löschung:

1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung zehn Jahre verflossen
sind;
2. wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen.
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Soll die Löschung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so giebt das Patentamt diesem zuvor
Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats nach der Zustellung nicht, so erfolgt die
Löschung. Widerspricht er, so faßt das Patentamt Beschluß. Soll in Folge Ablaufs der
zehnjährigen Frist die Löschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, wenn der Inhaber
des Zeichens bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung unter Zahlung einer Gebühr
von zehn Mark neben der Erneuerungsgebühr die Erneuerung der Anmeldung nachholt; die
Erneuerung gilt dann als an dem Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen.

§. 9.

Ein Dritter kann die Löschung eines Waarenzeichens beantragen:

1. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung für dieselben oder für
gleichartige Waaren in der Zeichenrolle oder in den nach Maßgabe des Gesetzes über den
Markenschutz vom 30. November 1874 geführten Zeichenregistern eingetragen steht;
2. wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Waarenzeichen gehört, von dem eingetragenen
Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird;
3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß der Inhalt des Waarenzeichens den
thatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht und die Gefahr einer Täuschung begründet.

Hat ein nach dem Gesetze über Markenschutz vom 30. November 1874 von der Eintragung
ausgeschlossenes Waarenzeichen bis zum Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes innerhalb
betheiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waaren eines bestimmten Geschäftsbetriebes
gegolten, so kann der Inhaber des letzteren, falls das Zeichen nach Maßgabe des
gegenwärtigen Gesetzes für einen Anderen in die Zeichenrolle eingetragen wird, bis zum 1.
Oktober 1895 die Löschung beantragen. Wird dem Antrage stattgegeben, so darf das Zeichen
für den Antragsteller schon vor Ablauf der im §. 4 Absatz 2 bestimmten Frist in die
Zeichenrolle eingetragen werden.
Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu machen und gegen den
eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser gestorben, gegen dessen Erben zu richten.
Hat vor oder nach Erhebung der Klage ein Uebergang des Waarenzeichens auf einen Anderen
stattgefunden, so ist die Entscheidung in Ansehung der Sache auch gegen den
Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Auf die Befugniß des Rechtsnachfolgers, in den
Rechtsstreit einzutreten, finden die Bestimmungen der §§. 63 bis 66 und 73 der
Civilprozeßordnung entsprechende Anwendung.
In den Fällen des Absatz 1 Nr. 2 kann der Antrag auf Löschung zunächst bei dem Patentamt
angebracht werden. Das Patentamt giebt dem als Inhaber des Waarenzeichens Eingetragenen
davon Nachricht. Widerspricht derselbe innerhalb eines Monats nach der Zustellung nicht, so
erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so wird dem Antragsteller anheimgegeben, den
Anspruch auf Löschung im Wege der Klage zu verfolgen.

§. 10.

Anmeldungen von Waarenzeichen, Anträge auf Uebertragung und Widersprüche gegen die
Löschung derselben werden in dem für Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch
Vorbescheid und Beschluß erledigt. In den Fällen des §. 5 Absatz 1 wird ein Vorbescheid nicht
erlassen.
Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen wird, kann der Antragsteller,
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und gegen den Beschluß, durch welchen Widerspruchs ungeachtet die Löschung angeordnet
wird, der Inhaber des Zeichens innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem
Patentamt Beschwerde einlegen.
Zustellungen, welche die Eintragung, die Uebertragung oder die Löschung eines
Waarenzeichens betreffen, erfolgen mittelst eingeschriebenen Briefes. Kann eine Zustellung
im Inlande nicht erfolgen, so wird sie durch Aufgabe zur Post nach Maßgabe der §§. 161, 175
der Civilprozeßordnung bewirkt.

§. 11.

Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über Fragen, welche eingetragene
Waarenzeichen betreffen, Gutachten abzugeben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren von
einander abweichende Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen.

§. 12.

Die Eintragung eines Waarenzeichens hat die Wirkung, daß dem Eingetragenen ausschließlich
das Recht zusteht, Waaren der angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit
dem Waarenzeichen zu versehen, die so bezeichneten Waaren in Verkehr zu setzen, sowie auf
Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen
das Zeichen anzubringen.
Im Falle der Löschung können für die Zeit, in welcher ein Rechtsgrund für die Löschung
früher bereits vorgelegen hat, Rechte aus der Eintragung nicht mehr geltend gemacht werden.

§. 13.

Durch die Eintragung eines Waarenzeichens wird niemand gehindert, seinen Namen, seine
Firma, seine Wohnung, sowie Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die
Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von
Waaren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waaren, auf deren Verpackung oder
Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.

§. 14.

Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waaren oder deren Verpackung oder
Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen
oder dergleichen mit dem Namen oder der Firma eines Anderen oder mit einem nach
Maßgabe dieses Gesetzes geschützten Waarenzeichen widerrechtlich versieht oder
dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waaren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet.
Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem mit Geldstrafe von
einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft. Die
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§. 15.

Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr Waaren oder deren Verpackung oder
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Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen
oder dergleichen mit einer Ausstattung, welche innerhalb betheiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen gleichartiger Waaren eines Anderen gilt, ohne dessen Genehmigung versieht,
oder wer zu dem gleichen Zweck derartig gekennzeichnete Waaren in Verkehr bringt oder
feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von
einhundert bis dreitausend Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft. Die
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§. 16.

Wer Waaren oder deren Verpackung oder Umhüllung oder Ankündigungen, Preislisten,
Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen fälschlich mit einem
Staatswappen oder mit dem Namen oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren
Kommunalverbandes zu dem Zweck versieht, über Beschaffenheit und Werth der Waaren
einen Irrthum zu erregen, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig bezeichnete Waaren in
Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark
oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.
Die Verwendung von Namen, welche nach Handelsgebrauch zur Benennung gewisser Waaren
dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, fällt unter diese Bestimmung nicht.

§. 17.

Ausländische Waaren, welche mit einer deutschen Firma und Ortsbezeichnung, oder mit
einem in die Zeichenrolle eingetragenen Waarenzeichen widerrechtlich versehen sind,
unterliegen bei ihrem Eingang nach Deutschland zur Einfuhr oder Durchfuhr auf Antrag des
Verletzten und gegen Sicherheitsleistung der Beschlagnahme und Einziehung. Die
Beschlagnahme erfolgt durch die Zoll- und Steuerbehörden, die Festsetzung der Einziehung
durch Strafbescheid der Verwaltungsbehörden (§. 459 der Strafprozeßordnung).

§. 18.

Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung kann auf Verlangen des
Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von
zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurtheilten als
Gesammtschuldner.
Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruchs
aus.

§. 19.

Erfolgt eine Verurtheilung auf Grund der §§. 14 bis 16, 18, so ist bezüglich der im Besitz des
Verurtheilten befindlichen Gegenstände auf Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung,
oder, wenn die Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Vernichtung der damit
versehenen Gegenstände zuerkennen. Erfolgt die Verurtheilung im Strafverfahren, so ist in
den Fällen der §§. 14 und 15 dem Verletzten die Befugniß zuzusprechen, die Verurtheilung auf
Kosten des Verurtheilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung sowie
die Frist zu derselben ist in dem Urtheil zu bestimmen.



§. 20.

Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch Abweichungen nicht
ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, Zeichen, Wappen und sonstige
Kennzeichnungen von Waaren wiedergegeben werden, sofern ungeachtet dieser
Abweichungen die Gefahr einer Verwechselung im Verkehr vorliegt.

§. 21.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder Widerklage ein Anspruch
auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung
letzter Instanz im Sinne des §. 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze
dem Reichsgericht zugewiesen.

§. 22.

Wenn deutsche Waaren im Auslande bei der Einfuhr oder Durchfuhr der Verpflichtung
unterliegen, eine Bezeichnung zu tragen, welche ihre deutsche Herkunft erkennen läßt, oder
wenn dieselben bei der Zollabfertigung in Beziehung auf die Waarenbezeichnungen
ungünstiger als die Waaren anderer Länder behandelt werden, so ist der Bundesrath
ermächtigt, den fremden Waaren bei ihrem Eingang nach Deutschland zur Einfuhr oder
Durchfuhr eine entsprechende Auflage zu machen, und anzuordnen, daß für den Fall der
Zuwiderhandlung die Beschlagnahme und Einziehung der Waaren erfolge. Die Beschlagnahme
erfolgt durch die Zoll- und Steuerbehörden, die Festsetzung der Einziehung durch
Strafbescheid der Verwaltungsbehörden (§. 459 der Strafprozeßordnung).

§. 23.

Wer im Inlande eine Niederlassung nicht besitzt, hat auf den Schutz dieses Gesetzes nur
Anspruch, wenn in dem Staate, in welchem seine Niederlassung sich befindet, nach einer im
Reichs-Gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung deutsche Waarenbezeichnungen in gleichem
Umfange wie inländische Waarenbezeichnungen zum gesetzlichen Schutz zugelassen werden.
Der Anspruch auf Schutz eines Waarenzeichens und das durch die Eintragung begründete
Recht können nur durch einen im Inlande bestellten Vertreter geltend gemacht werden. Der
letztere ist zur Vertretung in dem nach Maßgabe dieses Gesetzes vor dem Patentamt
stattfindenden Verfahren, sowie in den das Zeichen betreffenden bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten und zur Stellung von Strafanträgen befugt. Für die das Zeichen
betreffenden Klagen gegen den eingetragenen Inhaber ist das Gericht zuständig, in dessen
Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in dessen Ermangelung das Gericht, in dessen
Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat. Wer ein ausländisches Waarenzeichen zur Anmeldung
bringt, hat damit den Nachweis zu verbinden, daß er in dem Staate, in welchem seine
Niederlassung sich befindet, für dieses Zeichen den Markenschutz nachgesucht und erhalten
hat. Die Eintragung ist, soweit nicht Staatsverträge ein Anderes bestimmen, nur dann zulässig,
wenn das Zeichen den Anforderungen dieses Gesetzes entspricht.

§. 24.

Auf die in Gemäßheit des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 in die
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Zeichenregister eingetragenen Waarenzeichen finden bis zum 1. Oktober 1898 die
Bestimmungen jenes Gesetzes noch ferner Anwendung. Die Zeichen können bis zum 1.
Oktober 1898 jederzeit zur Eintragung in die Zeichenrolle nach Maßgabe des gegenwärtigen
Gesetzes angemeldet werden und unterliegen alsdann dessen Bestimmungen. Die Eintragung
darf nicht versagt werden hinsichtlich derjenigen Zeichen, welche auf Grund eines älteren
landesgesetzlichen Schutzes in die Zeichenregister eingetragen worden sind. Die Eintragung
geschieht unentgeltlich und unter dem Zeitpunkte der ersten Anmeldung. Ueber den Inhalt
der ersten Eintragung ist ein Zeugniß der bisherigen Registerbehörde beizubringen.
Mit der Eintragung in die Zeichenrolle oder, sofern eine solche nicht erfolgt ist, mit dem 1.
Oktober 1898 erlischt der den Waarenzeichen bis dahin gewährte Schutz.

§. 25.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen über die Einrichtung und
den Geschäftsgang des Patentamts, sowie über das Verfahren vor demselben werden durch
Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesraths getroffen.

§. 26.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1894 in Kraft.
Von dem gleichen Zeitpunkte ab werden Anmeldungen von Waarenzeichen auf Grund des
Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 nicht mehr angenommen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Neues Palais, den 12. Mai 1894.

(L. S.)  Wilhelm.
 

 von Boetticher.
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(Nr. 1258.) Rechtsanwaltsordnung. Vom 1. Juli 1878.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Erster Abschnitt. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft.

§. 1.

Zur Rechtsanwaltschaft kann nur zugelassen werden, wer die Fähigkeit zum Richteramt
erlangt hat.

§. 2.

Wer die Fähigkeit zum Richteramt in einem Bundesstaat erlangt hat, kann in jedem
Bundesstaate zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden.

§. 3.

Ueber den Antrag auf Zulassung entscheidet die Landesjustizverwaltung.
Vor der Entscheidung ist der Vorstand der Anwaltskammer gutachtlich zu hören.

§. 4.

Wer zur Rechtsanwaltschaft befähigt ist, muß zu derselben bei den Gerichten des
Bundesstaats, in welchem er die zum Richteramte befähigende Prüfung bestanden hat, auf
seinen Antrag zugelassen werden.
Das Recht auf Zulassung bei einem mehreren Bundesstaaten gemeinschaftlichen Gerichte
wird dadurch begründet, daß der Antragsteller in einem dieser Bundesstaaten die zum
Richteramte befähigende Prüfung bestanden hat.
Der Antrag eines nach den vorstehenden Vorschriften berechtigten Antragstellers darf nur aus
den in diesem Gesetze bezeichneten Gründen abgelehnt werden.
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§. 5.

Die Zulassung muß versagt werden:

1. wenn der Antragsteller in Folge strafgerichtlichen Urtheils die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Aemter dauernd verloren hat oder zur Zeit nicht besitzt;
2. wenn der Antragsteller in Folge ehrengerichtlichen Urtheils von der Rechtsanwaltschaft
ausgeschlossen ist;
3. wenn der Antragsteller in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein
Vermögen beschränkt ist;
4. wenn der Antragsteller ein Amt bekleidet oder eine Beschäftigung betreibt, welche nach
den Gesetzen oder nach dem Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer mit dem Beruf
oder der Würde der Rechtsanwaltschaft nicht vereinbar sind;
5. wenn der Antragsteller nach dem Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer sich eines
Verhaltens schuldig gemacht hat, welches die Ausschließung von der Rechtsanwaltschaft
bedingen würde;
6. wenn der Antragsteller nach dem Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer in Folge
eines körperlichen Gebrechens oder wegen eingetretener Schwäche seiner körperlichen oder
geistigen Kräfte zur Erfüllung der Pflichten eines Rechtsanwalts dauernd unfähig ist.

§. 6.

Die Zulassung kann versagt werden:

1. wenn der Antragsteller, nachdem er die Fähigkeit zur Rechtsanwaltschaft erlangt hatte,
während eines Zeitraumes von drei Jahren weder als Rechtsanwalt zugelassen ist, noch ein
Reichs-, Staats- oder Gemeindeamt bekleidet hat, noch im Justizdienst oder als Lehrer des
Rechts an einer deutschen Universität thätig gewesen ist;
2. wenn der Antragsteller in Folge strafgerichtlichen Urtheils die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Aemter auf Zeit verloren hatte;
3. wenn gegen den Antragsteller, welcher früher Rechtsanwalt gewesen ist, innerhalb der
letzten zwei Jahre im ehrengerichtlichen Verfahren auf Verweis oder auf Geldstrafe von mehr
als einhundertfünfzig Mark erkannt worden ist.

§. 7.

Ist gegen den nach §. 4 berechtigten Antragsteller wegen einer strafbaren Handlung, welche
die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben kann, die öffentliche
Klage erhoben, so ist die Entscheidung über die Zulassung bis zur Beendigung der
Untersuchung auszusetzen.

§. 8.

Die Zulassung erfolgt bei einem bestimmten Gerichte.



Kammern für Handelssachen, welche ihren Sitz an einem anderen Orte, als an dem des
Landgerichts haben, sind im Sinne dieses Gesetzes als besondere Gerichte anzusehen.

§. 9.

Der bei einem Amtsgerichte zugelassene Rechtsanwalt kann auf seinen Antrag zugleich bei
dem Landgerichte, in dessen Bezirke das Amtsgericht seinen Sitz hat, sowie bei den im
Bezirke des Landgerichts befindlichen Kammern für Handelssachen zugelassen werden. Die
Zulassung muß erfolgen, wenn sie nach dem übereinstimmenden Gutachten des
Oberlandesgerichts und des Vorstandes der Anwaltskammer dem Interesse der Rechtspflege
förderlich ist.

§. 10.

Der bei einem Kollegialgerichte zugelassene Rechtsanwalt ist auf seinen Antrag zugleich bei
einem anderen, an dem Orte seines Wohnsitzes befindlichen Kollegialgerichte zuzulassen,
wenn das Oberlandesgericht durch Plenarbeschluß die Zulassung dem Interesse der
Rechtspflege für förderlich erklärt.
Erklärt das Oberlandesgericht die Zulassung einer bestimmten Anzahl von Rechtsanwälten für
förderlich und beantragt innerhalb einer bekannt zu machenden vierwöchigen Frist eine
größere Anzahl von Rechtsanwälten ihre Zulassung, so entscheidet unter den Antragstellern
die Landesjustizverwaltung.

§. 11.

Ist der Rechtsanwalt bei einem Landgerichte zugelassen, welches zum Bezirk eines mehreren
Bundesstaaten gemeinschaftlichen Oberlandesgerichts gehört, so kann er zugleich bei dem
letzteren zugelassen werden, auch wenn dasselbe an einem anderen Orte seinen Sitz hat.

§. 12.

Auf Antrag eines Landgerichts können bei demselben Rechtsanwälte, welche bei einem
benachbarten Landgerichte zugelassen sind, widerruflich zugelassen werden, wenn nach dem
Gutachten des Oberlandesgerichts die Zulassung zur ordnungsmäßigen Erledigung der
Anwaltsprozesse erforderlich ist.

§. 13.

Die Zulassung bei dem im Antrage bezeichneten Gerichte darf wegen mangelnden
Bedürfnisses zur Vermehrung der Zahl der bei demselben zugelassenen Rechtsanwälte nicht
versagt werden.

§. 14.

Die Zulassung bei dem im Antrage bezeichneten Gerichte kann versagt werden, wenn bei
demselben ein Richter angestellt ist, mit welchem der Antragsteller in gerader Linie verwandt
oder verschwägert oder in der Seitenlinie im zweiten Grade verwandt oder verschwägert ist,
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet wird, nicht mehr besteht.



§. 15.

Die Zulassung eines Rechtsanwalts bei einem anderen Gerichte kann versagt werden:

1. wenn gegen den Antragsteller innerhalb der letzten zwei Jahre im ehrengerichtlichen
Verfahren auf Verweis oder auf Geldstrafe von mehr als einhundertfünfzig Mark erkannt ist;
2. wenn gegen den Antragsteller die Klage im ehrengerichtlichen Verfahren erhoben ist.

§. 16.

Der Bescheid, welcher einem Antragsteller die beantragte Zulassung versagt, muß den Grund
der Versagung angeben.
Wird die Zulassung nach dem Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer aus einem der im
§. 5 Nr. 4, 5, 6 bezeichneten Gründe versagt, so ist auf Verlangen des Antragstellers über den
Grund der Versagung im ehrengerichtlichen Verfahren zu entscheiden.
Das Verlangen muß bei der Landesjustizverwaltung innerhalb der Frist von einer Woche seit
der Zustellung des Bescheides angebracht werden.
Die Landesjustizverwaltung hat den rechtzeitig gestellten Antrag dem Vorstande der
Anwaltskammer zu übersenden.

§. 17.

Nach der ersten Zulassung hat der Rechtsanwalt in einer öffentlichen Sitzung des Gerichts,
bei welchem er zugelassen ist, folgenden Eid zu leisten:

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Rechtsanwalts
gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“

§. 18.

Der Rechtsanwalt muß an dem Orte des Gerichts, bei welchem er zugelassen ist, seinen
Wohnsitz nehmen.
Inwieweit benachbarte Orte im Sinne dieser Vorschrift als ein Ort anzusehen sind, bestimmt
die Landesjustizverwaltung.
Dieselbe kann einem bei einem Amtsgerichte zugelassenen Rechtsanwalte gestatten, an einem
anderen Orte innerhalb des Amtsgerichtsbezirks seinen Wohnsitz zu nehmen.
Ist der Rechtsanwalt bei mehreren Gerichten zugelassen, so muß er im Falle des §. 9 am Orte
des Amtsgerichts, im Falle des §.11 am Orte des Landgerichts seinen Wohnsitz nehmen.
Die Mehrkosten, welche bei der Vertretung einer Partei vor einem Kollegialgerichte durch
einen bei demselben zugelassenen Rechtsanwalt dadurch entstehen, daß der letztere seinen
Wohnsitz nicht am Orte des Gerichts hat, ist die Gegenpartei zu erstatten nicht verpflichtet.



§. 19.

Ist der Rechtsanwalt an dem Ort eines Gerichts, bei welchem er zugelassen ist, nicht
wohnhaft, so muß er bei diesem Gericht einen an dem Orte desselben wohnhaften ständigen
Zustellungsbevollmächtigten bestellen.
An den Zustellungsbevollmächtigten kann auch die Zustellung von Anwalt zu Anwalt wie an
den Rechtsanwalt selbst erfolgen.
Ist eine Zustellung an den Zustellungsbevollmächtigten am Orte des Gerichts nicht
ausführbar, so kann sie an den Rechtsanwalt durch Aufgabe zur Post erfolgen.

§. 20.

Bei jedem Gericht ist eine Liste der bei demselben zugelassenen Rechtsanwälte zu führen. In
der Liste ist der Wohnsitz der Rechtsanwälte anzugeben.
Hat der Rechtsanwalt den Eid geleistet und seinen Wohnsitz in Gemäßheit des §. 18
genommen, so ist er in die Liste einzutragen. Veränderungen des Wohnsitzes hat derselbe
unverzüglich anzuzeigen.
Mit der Eintragung beginnt die Befugniß zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft.
Die Eintragungen sind von dem Gericht auf Kosten des Rechtsanwalts durch den Deutschen
Reichsanzeiger bekannt zu machen.

§. 21.

Die Zulassung muß zurückgenommen werden:

1. wenn der Rechtsanwalt seinen Wohnsitz (§. 18) binnen drei Monaten seit Mittheilung des
die Zulassung aussprechenden Bescheides nicht genommen hat;
2. wenn der Rechtsanwalt den Wohnsitz (§. 18) aufgiebt;
3. wenn nach der Zulassung sich ergiebt, daß sie in Gemäßheit des §. 5 Nr. 1, 2 hätte versagt
werden müssen.

Die Zurücknahme kann im Falle des §. 5 Nr. 1 unterbleiben, wenn der daselbst bezeichnete
Versagungsgrund nicht mehr vorliegt.
Die Zulassung bei einem Gericht, an dessen Orte der Rechtsanwalt nicht wohnhaft ist, muß
zurückgenommen werden, wenn der Rechtsanwalt einen Monat lang versäumt hat, einen dort
wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen.

§. 22.

Die Zulassung kann zurückgenommen werden, wenn der Rechtsanwalt in Folge gerichtlicher
Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.

§. 23.

Die Zurücknahme der Zulassung erfolgt durch die Landesjustizverwaltung nach Anhörung des
Rechtsanwalts und des Vorstandes der Anwaltskammer.
Ein die Zulassung zurücknehmender Bescheid muß den Grund der Zurücknahme angeben.



§. 24.

Stirbt der Rechtsanwalt oder giebt er die Zulassung auf oder wird die Zulassung
zurückgenommen oder verliert der Rechtsanwalt in Folge Urtheils die Fähigkeit zur Ausübung
der Rechtsanwaltschaft, so ist die Eintragung in der Liste zu löschen.
Die Löschung ist von dem Gerichte durch den Deutschen Reichsanzeiger bekannt zu machen.

§. 25.

Die Stellvertretung eines an der Ausübung seines Berufs zeitweise verhinderten
Rechtsanwalts kann nur einem Rechtsanwalt oder einem Rechtskundigen, welcher mindestens
zwei Jahre im Vorbereitungsdienste beschäftigt worden ist, übertragen werden.
Insofern die Stellvertretung nicht von einem bei demselben Gerichte zugelassenen
Rechtsanwalt übernommen wird, darf die Bestellung des Stellvertreters nur durch Anordnung
der Landesjustizverwaltung erfolgen.
Auf die in Absatz 1 bezeichneten Stellvertreter, auch wenn dieselben nicht Rechtsanwälte
sind, finden die Vorschriften des §. 143 Abs. 1, 2 der Civilprozeßordnung nicht Anwendung.
Das Gleiche gilt für die im Justizdienste befindlichen Rechtskundigen, welche mindestens zwei
Jahre im Vorbereitungsdienste beschäftigt worden sind, wenn sie einen Rechtsanwalt, ohne als
dessen Stellvertreter bestellt zu sein, in Fällen vertreten, in denen eine Vertretung durch
einen Rechtsanwalt nicht geboten ist, oder wenn sie unter Beistand des Rechtsanwalts die
Ausführung der Parteirechte übernehmen.

Zweiter Abschnitt. Rechte und Pflichten der Rechtsanwälte.

§. 26.

Auf Grund der Zulassung bei einem Gericht ist der Rechtsanwalt befugt, in den Sachen, auf
welche die Strafprozeßordnung, die Civilprozeßordnung und die Konkursordnung Anwendung
finden, vor jedem Gericht innerhalb des Reichs Vertheidigungen zu führen, als Beistand
aufzutreten und, insoweit eine Vertretung durch Anwälte nicht geboten ist, die Vertretung zu
übernehmen.

§. 27.

Insoweit eine Vertretung durch Anwälte geboten ist, kann nur ein bei dem Prozeßgerichte
zugelassener Rechtsanwalt die Vertretung als Prozeßbevollmächtigter übernehmen.
In der mündlichen Verhandlung, einschließlich der vor dem Prozeßgericht erfolgenden
Beweisaufnahme, kann jedoch jeder Rechtsanwalt die Ausführung der Parteirechte und für
den Fall, daß der bei dem Prozeßgerichte zum Prozeßbevollmächtigten bestellte Rechtsanwalt
ihm die Vertretung überträgt, auch diese übernehmen.

§. 28.

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, seine Berufsthätigkeit gewissenhaft auszuüben und durch
sein Verhalten in Ausübung des Berufs sowie außerhalb desselben sich der Achtung würdig zu
zeigen, die sein Beruf erfordert.



§. 29.

Der Rechtsanwalt muß, wenn er sich über eine Woche hinaus von seinem Wohnsitze entfernen
will, für seine Stellvertretung sorgen, auch dem Vorsitzenden des Gerichts, bei welchem er
zugelassen ist, sowie dem Amtsgericht, in dessen Bezirk er seinen Wohnsitz hat, Anzeige
machen und den Stellvertreter benennen.

§. 30.

Der Rechtsanwalt, dessen Berufsthätigkeit in Anspruch genommen wird, ist verpflichtet, wenn
er den Antrag nicht annimmt, die Ablehnung ohne Verzug zu erklären, widrigenfalls er den
durch die Verzögerung erwachsenen Schaden zu ersetzen hat.

§. 31.

Der Rechtsanwalt hat seine Berufsthätigkeit zu versagen:

1. wenn sie für eine pflichtwidrige Handlung in Anspruch genommen wird;
2. wenn sie von ihm in derselben Rechtssache bereits einer anderen Partei im
entgegengesetzten Interesse gewährt ist;
3. wenn er sie in einer streitigen Angelegenheit gewähren soll, an deren Entscheidung er als
Richter theilgenommen hat.

§. 32.

Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, vor Empfang seiner Auslagen und Gebühren die
Handakten dem Auftraggeber herauszugeben.
Die Pflicht zur Aufbewahrung der Handakten erlischt mit Ablauf von fünf Jahren nach
Beendigung des Auftrags und schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der
Auftraggeber, zur Empfangnahme der Handakten aufgefordert, sie nicht binnen sechs
Monaten nach erhaltener Aufforderung in Empfang genommen hat.

§. 33.

Außer den in der Civilprozeßordnung bezeichneten Fällen hat das Prozeßgericht, insoweit eine
Vertretung durch Anwälte geboten ist, einer Partei auf Antrag einen Rechtsanwalt zur
Wahrnehmung ihrer Rechte beizuordnen, wenn die Partei einen zu ihrer Vertretung geneigten
Anwalt nicht findet und die Rechtsverfolgung oder Rechtsvertheidigung nicht muthwillig oder
aussichtslos erscheint.

§. 34.

Einer Partei, welcher das Armenrecht bewilligt ist, kann auch, insoweit eine Vertretung durch
Anwälte nicht geboten ist, zur vorläufig unentgeltlichen Wahrnehmung ihrer Rechte von dem
Prozeßgericht ein Rechtsanwalt auf Antrag beigeordnet werden.



§. 35.

Gegen die Entscheidung, durch welche die Beiordnung eines Rechtsanwalts abgelehnt wird,
steht der Partei die Beschwerde nach Maßgabe der Civilprozeßordnung zu.

§. 36.

Die Auswahl eines beizuordnenden Rechtsanwalts erfolgt durch den Vorsitzenden des Gerichts
aus der Zahl der bei diesem zugelassenen Rechtsanwälte.
Gegen die Verfügung steht der Partei und dem Rechtsanwalte die Beschwerde nach Maßgabe
der Civilprozeßordnung zu.

§. 37.

Die Mehrkosten, welche bei der Vertretung einer armen Partei durch den ihr beigeordneten
Rechtsanwalt dadurch entstehen, daß der letztere seinen Wohnsitz nicht am Orte des Gerichts
hat, ist die Gegenpartei zu erstatten nicht verpflichtet.

§. 38.

Im Falle des §. 33 kann der beigeordnete Rechtsanwalt die Uebernahme der Vertretung davon
abhängig machen, daß ihm ein nach den Vorschriften der Gebührenordnung zu bemessender
Vorschuß gezahlt wird.

§. 39.

Für die Verpflichtung des Rechtsanwalts, in Strafsachen die Vertheidigung zu führen, sind die
Bestimmungen der Strafprozeßordnung maßgebend.
In denjenigen Fällen, in welchen nach §. 144 der Strafprozeßordnung die Bestellung des
Vertheidigers durch den Vorsitzenden des Landgerichts oder den Amtsrichter zu erfolgen hat,
stehen den am Sitze des Gerichts wohnhaften Rechtsanwälten die innerhalb des Bezirks
desselben wohnhaften und bei demselben zugelassenen gleich. Auf Reisekosten und
Tagegelder für die Reise nach dem Sitze des Gerichts haben dieselben keinen Anspruch.
Ein nach §. 12 widerruflich zugelassener Rechtsanwalt kann in Ermangelung von
Rechtsanwälten, welche im Bezirke des Gerichts wohnhaft sind, in den Fällen des §. 144 der
Strafprozeßordnung zum Vertheidiger bestellt werden.

§. 40.

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, den im Vorbereitungsdienste bei ihm beschäftigten
Rechtskundigen Anleitung und Gelegenheit zu praktischen Arbeiten zu geben.

Dritter Abschnitt. Anwaltskammern.

§. 41.

Die innerhalb des Bezirks eines Oberlandesgerichts zugelassenen Rechtsanwälte bilden eine
Anwaltskammer.



Die Kammer hat ihren Sitz am Orte des Oberlandesgerichts.

§. 42.

Die Kammer hat einen Vorstand von neun Mitgliedern. Durch die Geschäftsordnung kann die
Zahl der Mitglieder bis auf fünfzehn erhöht werden.

§. 43.

Der Vorstand wird durch die Kammer gewählt. Wählbar sind die Mitglieder der Kammer. Nicht
wählbar sind:

1. diejenigen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen
beschränkt sind;
2. diejenigen, gegen welche im ehrengerichtlichen Verfahren oder wegen einer strafbaren
Handlung, welche die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben kann,
die öffentliche Klage erhoben ist;
3. diejenigen, gegen welche im ehrengerichtlichen Verfahren auf Verweis oder auf Geldstrafe
von mehr als einhundertfünfzig Mark erkannt ist, auf die Dauer von fünf Jahren nach der
Rechtskraft des Urtheils.

Verliert ein Mitglied des Vorstandes die Wählbarkeit, so scheidet dasselbe aus dem Vorstande.

§. 44.

Die Wahl des Vorstandes erfolgt auf vier Jahre, jedoch mit der Maßgabe, daß alle zwei Jahre
die Hälfte der Mitglieder, bei ungerader Zahl zum ersten Male die größere Zahl ausscheidet.
Die zum ersten Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.
Eine Ersatzwahl für ein vor dem Ablaufe der Wahlperiode ausscheidendes Mitglied erfolgt für
den Rest derselben.

§. 45.

Die Wahl zum Mitgliede des Vorstandes darf ablehnen:

1. wer das fünfundsechszigste Lebensjahr vollendet hat;
2. wer die letzten vier Jahre Mitglied des Vorstandes gewesen ist, für die nächsten vier Jahre.

Das freiwillige Ausscheiden eines Mitgliedes bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

§. 46.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden,
einen Schriftführer und einen stellvertretenden Schriftführer.



§. 47.

Das Ergebniß der Wahlen wird der Landesjustizverwaltung und dem Oberlandesgericht
angezeigt und von dem letzteren auf Kosten der Anwaltskammer durch den Deutschen
Reichsanzeiger bekannt gemacht.

§. 48.

Der Kammer liegt ob:

1. die Feststellung der Geschäftsordnung für die Kammer und den Vorstand;
2. die Bewilligung der Mittel zur Bestreitung des für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten
erforderlichen Aufwandes und die Bestimmung des Beitrages der Mitglieder;
3. die Prüfung und Abnahme der seitens des Vorstandes zu legenden Rechnung.

§. 49.

Der Vorstand hat

1. die Aufsicht über die Erfüllung der den Mitgliedern der Kammer obliegenden Pflichten zu
üben und die ehrengerichtliche Strafgewalt zu handhaben;
2. Streitigkeiten unter den Mitgliedern der Kammer auf Antrag zu vermitteln;
3. Streitigkeiten aus dem Auftragsverhältnisse zwischen einem Mitgliede der Kammer und
dem Auftraggeber auf Antrag des letzteren zu vermitteln;
4. Gutachten, welche von der Landesjustizverwaltung, sowie solche, welche in Streitigkeiten
zwischen einem Mitgliede der Kammer und seinem Auftraggeber von den Gerichten erfordert
werden, zu erstatten;
5. das Vermögen der Kammer zu verwalten und derselben über die Verwaltung jährlich
Rechnung zu legen.

Der Vorstand kann die in Nr. 2, 3 bezeichneten Geschäfte einzelnen seiner Mitglieder
übertragen.

§. 50.

Der Vorstand sowie die Kammer ist berechtigt, Vorstellungen und Anträge, welche das
Interesse der Rechtspflege oder der Rechtsanwaltschaft betreffen, an die
Landesjustizverwaltung zu richten.

§. 51.

Die Geschäfte des Vorstandes werden von den Mitgliedern unentgeltlich geführt; baare
Auslagen werden ihnen erstattet.



§. 52.

Der Vorsitzende beruft die Versammlungen der Kammer und des Vorstandes und führt in
beiden den Vorsitz.
Die Berufung der Kammer muß erfolgen, wenn zehn Mitglieder derselben, die Berufung des
Vorstandes, wenn zwei Mitglieder desselben unter Angabe des zu verhandelnden
Gegenstandes schriftlich darauf antragen. Durch die Geschäftsordnung kann die Zahl der
Mitglieder, auf deren Antrag die Berufung der Kammer erfolgen muß, erhöht werden. Die
Kammer kann auf Beschluß des Vorstandes an jeden innerhalb des Oberlandesgerichtsbezirks
belegenen Ort, welcher der Sitz eines Landgerichts ist, berufen werden.

§. 53.

Die Versammlungen der Kammer werden mittels öffentlicher Bekanntmachung in den durch
die Geschäftsordnung bestimmten Blättern oder mittels schriftlicher Einladung der Mitglieder
berufen. Die Berufung des Vorstandes erfolgt mittels schriftlicher Einladung.
Die öffentliche Bekanntmachung muß spätestens am fünften Tage vor der Versammlung
erfolgen.
Die schriftliche Einladung von Mitgliedern, welche nicht am Sitze der Kammer wohnen, gilt als
bewirkt, wenn das Einladungsschreiben spätestens am fünften Tage vor der Versammlung
eingeschrieben zur Post gegeben ist.
Bei der Berufung der Kammer muß der Gegenstand, über welchen in der Versammlung ein
Beschluß gefaßt werden soll, bekannt gemacht werden.
Ueber andere Gegenstände, mit Ausnahme des Antrags auf abermalige Berufung der Kammer,
darf ein Beschluß nicht gefaßt werden.

§. 54.

Die Beschlüsse der Kammer und des Vorstandes werden nach absoluter Stimmenmehrheit
gefaßt. Das Gleiche gilt für die Wahlen.
Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das
Loos.
Die bei einer Angelegenheit betheiligten Mitglieder sind von der Beschlußfassung über
dieselbe ausgeschlossen.

§. 55.

Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist die Theilnahme der Mehrheit der Mitglieder
erforderlich.
Die Beschlüsse des Vorstandes können mittels schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, sofern
nicht ein Mitglied mündliche Abstimmung verlangt.

§. 56.

Ueber die in einer Versammlung gefaßten Beschlüsse und die Ergebnisse der Wahlen ist ein
Protokoll aufzunehmen, welches von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu
unterzeichnen ist.



§. 57.

Der Vorsitzende hat den geschäftlichen Verkehr der Kammer und des Vorstandes zu
vermitteln, die Beschlüsse derselben zur Ausführung zu bringen und die Urkunden im Namen
derselben zu vollziehen.
Die Kassengeschäfte liegen dem Schriftführer ob; er ist zur Empfangnahme von Geld
berechtigt und vertritt die Kammer in Prozessen.

§. 58.

Die Mitglieder der Kammer haben auf die in Gemäßheit des §. 49 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2
ergehenden Ladungen zu erscheinen, die verlangten Aufschlüsse zu ertheilen und den zu
diesem Zwecke erlassenen Anordnungen Folge zu leisten.
Zur Erzwingung einer solchen Anordnung können Geldstrafen bis zum Gesammtbetrage von
dreihundert Mark festgesetzt werden. Der Festsetzung einer Strafe muß deren schriftliche
Androhung vorangehen.
Gegen die Anordnungen oder Straffestsetzungen eines beauftragten Mitgliedes des
Vorstandes findet Beschwerde an den Vorstand statt.

§. 59.

Die Aufsicht über den Geschäftsbetrieb des Vorstandes steht dem Präsidenten des
Oberlandesgerichts zu. Derselbe entscheidet über Beschwerden, welche den Geschäftsbetrieb
des Vorstandes betreffen. Für die Aufsicht und die Beschwerden sind die landesgesetzlichen
Vorschriften maßgebend, welche die Aufsicht und die Beschwerden über den Geschäftsbetrieb
der Gerichte regeln.
Gesetzwidrige Beschlüsse oder Wahlen der Kammer oder des Vorstandes können von dem
Oberlandesgericht aufgehoben werden.

§. 60.

Die Verhandlungen und Erlasse der Kammer und des Vorstandes, sowie die an dieselben
gerichteten Erlasse und Eingaben sind, soweit dieselben nicht eine Beurkundung von
Rechtsgeschäften enthalten, frei von Gebühren und Stempeln.

§. 61.

Der Vorsitzende hat jährlich der Landesjustizverwaltung und dem Oberlandesgericht einen
schriftlichen Bericht über die Thätigkeit der Kammer und des Vorstandes zu erstatten.

Vierter Abschnitt. Ehrengerichtliches Verfahren.

§. 62.

Ein Rechtsanwalt, welcher die ihm obliegenden Pflichten (§. 28) verletzt, hat die
ehrengerichtliche Bestrafung verwirkt.



§. 63.

Die ehrengerichtlichen Strafen sind:

1. Warnung;
2. Verweis;
3. Geldstrafe bis zu dreitausend Mark;
4. Ausschließung von der Rechtsanwaltschaft.

Geldstrafe kann mit Verweis verbunden werden.

§. 64.

Wegen Handlungen, welche ein Rechtsanwalt vor seiner Zulassung begangen hat, ist ein
ehrengerichtliches Verfahren nur dann zulässig, wenn jene Handlungen die Ausschließung von
der Rechtsanwaltschaft begründen.

§. 65.

Ist gegen einen Rechtsanwalt wegen einer strafbaren Handlung die öffentliche Klage erhoben,
so ist während der Dauer des Strafverfahrens wegen der nämlichen Thatsachen das
ehrengerichtliche Verfahren nicht zu eröffnen und, wenn die Eröffnung stattgefunden hat,
auszusetzen.
Ist im Strafverfahren auf Freisprechung erkannt, so findet wegen derjenigen Thatsachen,
welche in diesem zur Erörterung gekommen sind, ein ehrengerichtliches Verfahren nur
insofern statt, als dieselben an sich und unabhängig von dem Thatbestand einer im
Strafgesetze vorgesehenen Handlung die ehrengerichtliche Bestrafung begründen.
Ist im Strafverfahren eine Verurtheilung ergangen, welche die Unfähigkeit zur Ausübung der
Rechtsanwaltschaft nicht zur Folge hat, so beschließt das Ehrengericht, ob außerdem das
ehrengerichtliche Verfahren zu eröffnen oder fortzusetzen sei.
Kann im Strafverfahren eine Hauptverhandlung nicht stattfinden, weil der Angeklagte
abwesend ist, so findet die Vorschrift des Absatzes 1 keine Anwendung.

§. 66.

Insoweit nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen Abweichungen sich ergeben, finden auf
das ehrengerichtliche Verfahren die Vorschriften der Strafprozeßordnung über das Verfahren
in den zur Zuständigkeit der Landgerichte gehörigen Strafsachen und die Vorschriften der §§.
156 Nr. II, 177, 186 bis 200 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

§. 67.

Der Vorstand entscheidet im ehrengerichtlichen Verfahren als Ehrengericht in der Besetzung
von fünf Mitgliedern. Dasselbe besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden
Vorsitzenden und drei anderen Mitgliedern des Vorstandes. Der Vorstand wählt die letzteren
und bestimmt die Reihenfolge, in welcher die übrigen Mitglieder als Stellvertreter zu berufen
sind.



§. 68.

Zuständig ist das Ehrengericht der Kammer, welcher der Angeschuldigte zur Zeit der
Erhebung der Klage angehört.

§. 69.

Der Antrag auf Eröffnung der Voruntersuchung kann von dem Ehrengerichte sowohl aus
rechtlichen, als aus thatsächlichen Gründen abgelehnt werden.
Gegen den ablehnenden Beschluß steht der Staatsanwaltschaft die sofortige Beschwerde zu.
Gegen den die Voruntersuchung eröffnenden Beschluß steht dem Angeschuldigten die
Beschwerde nur wegen Unzuständigkeit des Ehrengerichts zu.

§. 70.

Das Ehrengericht kann beschließen, daß ohne Voruntersuchung das Hauptverfahren zu
eröffnen sei.
Beschwerde findet nicht statt.

§. 71.

Mit der Führung der Voruntersuchung wird ein Richter durch den Präsidenten des
Oberlandesgerichts beauftragt.

§. 72.

Die Verhaftung und vorläufige Festnahme sowie die Vorführung des Angeschuldigten ist
unzulässig.

§. 73.

Die Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen kann in der Voruntersuchung erfolgen,
auch wenn die Voraussetzungen des §. 65 Abs. 2 und des §. 222 der Strafprozeßordnung nicht
vorliegen.

§. 74.

Beantragt die Staatsanwaltschaft eine Ergänzung der Voruntersuchung, so hat der
Untersuchungsrichter, wenn er dem Antrage nicht stattgeben will, die Entscheidung des
Ehrengerichts einzuholen.

§. 75.

Nach geschlossener Voruntersuchung sind dem Angeschuldigten auf seinen Antrag die
Ergebnisse des bisherigen Verfahrens mitzutheilen.



§. 76.

Die Anklageschrift hat die dem Angeschuldigten zur Last gelegte Pflicht, Verletzung durch
Angabe der sie begründenden Thatsachen zu bezeichnen undsoweit in der Hauptverhandlung
Beweise erhoben werden sollen, die Beweismittel anzugeben.

§. 77.

Ist der Angeschuldigte außer Verfolgung gesetzt, so kann die Klage nur während eines
Zeitraums von fünf Jahren, vom Tage des Beschlusses ab, und nur auf Grund neuer Thatsachen
oder Beweismittel wieder aufgenommen werden.

§. 78.

In dem Beschlusse, durch welchen das Hauptverfahren eröffnet wird, ist die dem Angeklagten
zur Last gelegte Pflichtverletzung durch Angabe der sie begründenden Thatsachen zu
bezeichnen.

§. 79.

Die Mittheilung der Anklageschrift erfolgt mit der Ladung zur Hauptverhandlung.

§. 80.

Die Mitglieder des Vorstandes, welche bei der Entscheidung über die Eröffnung des
Hauptverfahrens mitgewirkt haben, sind von der Theilnahme an dem Hauptverfahren nicht
ausgeschlossen.

§. 81.

In der Hauptverhandlung ist als Gerichtsschreiber ein dem Vorstande nicht angehörender, am
Sitze der Kammer wohnhafter Rechtsanwalt von dem Vorsitzenden zuzuziehen.

§. 82.

Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. Die Mitglieder der Kammer sind als Zuhörer
zuzulassen, andere Personen nur auf Antrag des Angeklagten nach dem Ermessen des
Vorsitzenden.

§. 83.

Die Hauptverhandlung kann auch ohne Anwesenheit des Angeklagten stattfinden, sofern er zu
derselben geladen ist, auch wenn er im Sinne des §. 318 der Strafprozeßordnung als abwesend
gilt. Eine öffentliche Ladung ist unzulässig.
Das Ehrengericht kann das persönliche Erscheinen des Angeklagten unter der Verwarnung
anordnen, daß bei seinem Ausbleiben ein Vertreter nicht werde zugelassen werden.



§. 84.

In der Hauptverhandlung hält nach Verlesung des Beschlusses über die Eröffnung des
Hauptverfahrens ein Berichterstatter in Abwesenheit der Zeugen einen Vortrag über die
Ergebnisse des bisherigen Verfahrens, soweit dieselben sich auf die in dem Beschlusse über
die Eröffnung des Hauptverfahrens enthaltenen Thatsachen beziehen.

§. 85.

Das Ehrengericht bestimmt den Umfang der Beweisaufnahme, ohne hierbei durch Anträge,
Verzichte oder frühere Beschlüsse gebunden zu sein.

§. 86.

Das Ehrengericht kann nach freiem Ermessen die Vernehmung von Zeugen oder
Sachverständigen durch einen ersuchten Richter oder in der Hauptverhandlung anordnen.
Auf das Ersuchen finden die §§. 158 bis 160, 166 des Gerichtsverfassungsgesetzes
entsprechende Anwendung.
Die Vernehmung muß auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Angeschuldigten in der
Hauptverhandlung erfolgen, sofern nicht voraussichtlich der Zeuge oder Sachverständige am
Erscheinen in der Hauptverhandlung verhindert oder sein Erscheinen wegen großer
Entfernung besonders erschwert sein wird.

§. 87.

Die Verhängung von Zwangsmaßregeln, sowie die Festsetzung von Strafen gegen Zeugen und
Sachverständige, welche in der Hauptverhandlung ausbleiben oder ihre Aussage oder deren
Beeidigung verweigern, erfolgt auf Ersuchen durch das Amtsgericht, in dessen Bezirke
dieselben ihren Wohnsitz und in Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt haben.

§. 88.

Die Aussage eines außerhalb der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen oder
Sachverständigen, dessen Vernehmung nicht in der Hauptverhandlung erfolgen muß, ist,
sofern es die Staatsanwaltschaft oder der Angeklagte beantragt oder das Ehrengericht es für
erforderlich erachtet, zu verlesen.

§. 89.

Für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Beschwerde ist das
Oberlandesgericht zuständig.

§. 90.

Gegen die Urtheile des Ehrengerichts ist die Berufung an den Ehrengerichtshof zulässig.
Der Ehrengerichtshof besteht aus dem Präsidenten des Reichsgerichts als Vorsitzenden, drei
Mitgliedern des Reichsgerichts und drei Mitgliedern der Anwaltskammer bei dem
Reichsgerichte.



Die Mitglieder des Reichsgerichts werden nach den Vorschriften der §§. 62, 63, 133 des
Gerichtsverfassungsgesetzes bestimmt. Die Mitglieder der Anwaltskammer werden vor Beginn
des Geschäftsjahres auf die Dauer desselben von der Anwaltskammer gewählt.
In gleicher Weise werden drei Stellvertreter der Mitglieder des Reichsgerichts und zwei
Stellvertreter der Mitglieder der Anwaltskammer bestimmt.
Auf die Vertretung des Präsidenten findet die Vorschrift des §. 65 Abs. 2 des
Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

§. 91.

Auf das Verfahren in der Beschwerdeinstanz und in der Berufungsinstanz finden die
Vorschriften der Strafprozeßordnung und der §§. 82, 83 Abs. 1, §§. 84, 86 bis 88 dieses
Gesetzes entsprechende Anwendung.

§. 92.

Die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft werden von der Staatsanwaltschaft bei dem
Oberlandesgerichte, in der Berufungsinstanz von der Staatsanwaltschaft bei dem
Reichsgerichte wahrgenommen.

§. 93.

Im Falle des §. 16 Abs. 2 wird ohne Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens zur
Hauptverhandlung geschritten.
Das Ehrengericht kann nach Maßgabe des §. 86 auch die Vernehmung des Antragstellers vor
der Hauptverhandlung anordnen.
Dem Antragsteller sind auf Verlangen die ihm zur Last gelegten Thatsachen sowie die
Beweismittel vor der Hauptverhandlung schriftlich anzugeben.
Das Verfahren ist einzustellen, wenn der Antrag auf Entscheidung im ehrengerichtlichen
Verfahren zurückgenommen wird; die Kosten trägt in diesem Falle der Antragsteller.

§. 94.

Für das Verfahren werden weder Gebühren noch Stempel, sondern nur baare Auslagen in
Ansatz gebracht.
Der Betrag der Kosten ist von dem Vorsitzenden festzustellen. Die Festsetzung ist
vollstreckbar.
Kosten, welche weder dem Angeschuldigten noch einem Dritten auferlegt werden oder von
dem Verpflichteten nicht eingezogen werden können, fallen der Kammer zur Last. Dieselbe
haftet den Zeugen und Sachverständigen für die ihnen zukommende Entschädigung in
gleichem Umfange, wie in Strafsachen die Staatskasse. Bei weiterer Entfernung des
Aufenthaltsorts der geladenen Personen ist denselben auf Antrag ein Vorschuß zu bewilligen.
Die Hinterlegung der gesetzlichen Entschädigung für Personen, welche von dem Angeklagten
unmittelbar geladen sind, erfolgt bei dem Schriftführer des Vorstandes.

§. 95.

Ausfertigungen und Auszüge der Urtheile des Ehrengerichts sind von dem Schriftführer des



Vorstandes zu ertheilen.

§. 96.

Die Ausschließung von der Rechtsanwaltschaft tritt mit der Rechtskraft des Urtheils ein.
Dieselbe wird von dem Schriftführer des Vorstandes unter Mittheilung einer mit der
Bescheinigung der Vollstreckbarteit versehenen beglaubigten Abschrift der Urtheilsformel den
Gerichten, bei welchen der Rechtsanwalt zugelassen war, und der Landesjustizverwaltung
angezeigt.

§. 97.

Geldstrafen (§§. 58, 63) fließen zur Kasse der Kammer.
Die Vollstreckung der eine Geldstrafe aussprechenden Entscheidung erfolgt auf Grund einer
von dem Schriftführer des Vorstandes ertheilten, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit
versehenen beglaubigten Abschrift der Entscheidungsformel nach den Vorschriften über die
Vollstreckung der Urtheile in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Dasselbe gilt von der Vollstreckung der die Kosten festsetzenden Verfügung
Die Vollstreckung wird von dem Schriftführer des Vorstandes betrieben.

Fünfter Abschnitt. Rechtsanwaltschaft bei dem Reichsgerichte.

§. 98.

Auf die Rechtsanwaltschaft bei dem Reichsgerichte finden, insoweit nicht in den
nachfolgenden Paragraphen abweichende Bestimmungen enthalten sind, die Vorschriften der
ersten vier Abschnitte dieses Gesetzes mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle der
Landesjustizverwaltung der Reichskanzler und an die Stelle des Oberlandesgerichts das
Reichsgericht tritt.

§. 99.

Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und die Zurücknahme der Zulassung bei dem
Reichsgericht erfolgt durch das Präsidium des Reichsgerichts. Dasselbe entscheidet über den
Antrag auf Zulassung nach freiem Ermessen, jedoch vorbehaltlich der Vorschriften der §§. 1, 5.

§. 100.

Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bei dem Reichsgericht ist mit der Zulassung bei einem
anderen Gericht unvereinbar.
Die bei dem Reichsgerichte zugelassenen Rechtsanwälte dürfen bei einem anderen Gerichte
nicht auftreten.

§. 101.

Eine Uebertragung der dem Prozeßbevollmächtigten zustehenden Vertretung auf einen bei
dem Reichsgerichte nicht zugelassenen Rechtsanwalt findet nicht statt.



§. 102.

Die Anwaltskammer bei dem Reichsgerichte wird durch die bei demselben zugelassenen
Rechtsanwälte gebildet.
Die Mitglieder des Ehrengerichtshofs können nicht Mitglieder des Ehrengerichts sein.

Sechster Abschnitt. Schluß- und Uebergangsbestimmungen.

§. 103.

Dieses Gesetz tritt, vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 112, 113, im ganzen Umfange des
Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft.

§. 104.

Der am Orte eines obersten Landesgerichts wohnhafte Rechtsanwalt kann bei diesem Gerichte
zugelassen werden, wenn nach dem Gutachten des letzteren die Zulassung zur
ordnungsmäßigen Erledigung der Anwaltsprozesse erforderlich ist.

§. 105.

Die bei einem obersten Landesgerichte zugelassenen Rechtsanwälte sind Mitglieder der
Anwaltskammer, in deren Bezirke das Gericht seinen Sitz hat.

§. 106.

Die erste Versammlung der Anwaltskammern findet zur Wahl der Mitglieder des Vorstandes
binnen drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
Die Versammlung wird von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, bei dem Reichsgerichte
von dem Präsidenten des letzteren berufen. Den Vorsitz in derselben führt der Präsident oder
ein von ihm beauftragtes Mitglied des Gerichts.
Der Vorsitzende ernennt für die Versammlung aus deren Mitte einen Schriftführer.

§. 107.

Den zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Rechtsanwälten (Anwälten,
Advokaten, Advokatanwälten, Prokuratoren) kann die Zulassung bei einem Landesgerichte, in
dessen Bezirke sie bisher ihren Wohnsitz hatten, nicht versagt werden, wenn sie dieselbe vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder binnen drei Monaten nach demselben beantragen.
Dieselben sind, sofern sie die Zulassung bei dem Landgericht ihres Wohnsitzes beantragen,
befugt, ihren bisherigen Wohnsitz beizubehalten.
Eine nochmalige Beeidigung dieser Rechtsanwälte findet nicht statt.
Den zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Rechtsanwälten, welche bei den
an ihrem Wohnsitze befindlichen mehreren Kollegialgerichten die Anwaltschaft auszuüben
berechtigt sind, kann die gleichzeitige Zulassung bei den an demselben Orte an die Stelle der
bisherigen tretenden Kollegialgerichten nicht versagt werden, wenn sie dieselbe vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragen. Durch landesherrliche Verordnung kann in diesem
Falle für einzelne Orte die gleichzeitige Zulassung bei mehreren Kollegialgerichten



ausgeschlossen werden.

§. 108.

Diejenigen, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Fähigkeit zur
Rechtsanwaltschaft erlangt haben, können zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden, auch
wenn sie die Fähigkeit zum Richteramte nicht erlangt haben.
Dieselben haben nach Maßgabe des §. 4 ein Recht auf Zulassung bei den Gerichten des
Bundesstaats, in welchem sie die Fähigkeit zur Rechtsanwaltschaft erlangt haben.
Die Zulassung eines solchen zum Richteramte nicht befähigten Antragstellers kann auch dann
versagt werden, wenn dieselbe nicht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder binnen drei
Monaten nach demselben oder, falls der Antragsteller zu dieser Zeit ein Amt bekleidet, mit
welchem die Rechtsanwaltschaft nicht vereinbar ist, nicht vor Ablauf von drei Monaten nach
dem Ausscheiden aus diesem Amte beantragt wird.

§. 109.

Die Landesgesetze können für solche Kategorien von Rechtsanwälten und zur
Rechtsanwaltschaft Befähigten (§§. 107, 108), für welche die Fähigkeit zum Richteramte nicht
erforderlich war, bestimmen, daß deren Zulassung zu versagen oder nur unter
Beschränkungen zu ertheilen sei.

§. 110.

Durch landesherrliche Verordnung kann die Landesjustizverwaltung auf einen Zeitraum von
drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ermächtigt werden, die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft denjenigen zu versagen, welche im Justizdienste sich befinden, sowie
denjenigen, welche aus demselben ausgeschieden sind, ohne in einen anderen Zweig des
Reichs- oder Staatsdienstes oder in ein besoldetes Gemeindeamt übergegangen oder zur
Rechtsanwaltschaft zugelassen worden zu sein.
Auf Grund einer solchen Ermächtigung kann jedoch die Zulassung denjenigen nicht versagt
werden, welche dieselbe binnen einem Jahre nach erlangter Fähigkeit zur Rechtsanwaltschaft
beantragen und nicht bereits im Justizdienste angestellt worden sind. Für diejenigen, welche
die Fähigkeit zur Rechtsanwaltschaft bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits erlangt
hatten, läuft diese Frist noch mindestens drei Monate nach diesem Zeitpunkte.

§. 111.

Bis zur Wahl des Vorstandes der Anwaltskammer ist die Anhörung desselben nach den
Vorschriften der §§. 3, 99 nicht erforderlich.

§. 112.

Auf Anordnung der Landesjustizverwaltung können schon vor dem Inkrafttreten des
Gerichtsverfassungsgesetzes die Rechtsanwaltslisten (§. 20) angelegt und Eintragungen der in
Gemäßheit des §. 107 erfolgenden Zulassungen bewirkt werden.
Die Landesjustizverwaltung bestimmt die Gerichte, welche bis zu dem bezeichneten
Zeitpunkte die Listen zu führen haben.



§. 113.

Ueber den Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bei dem Reichsgericht entscheidet
vor dem Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes an Stelle des Präsidiums des
Reichsgerichts das Plenum des Reichs-Oberhandelsgerichts.
Das letztere hat bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte die Rechtsanwaltsliste zu führen.

§. 114.

Mit Zustimmung des Bundesraths kann die Landesjustizverwaltung, wenn in dem Bezirk eines
nur einem Bundesstaate angehörigen Oberlandesgerichts das System des französischen
Rechts und an dem Sitze einzelner Landgerichte ein anderes System des bürgerlichen Rechts
besteht, oder wenn das umgekehrte Verhältniß obwaltet, die bei diesen Landgerichten
zugelassenen Rechtsanwälte in den daselbst verhandelten Prozessen bis zur Einführung eines
gemeinschaftlichen bürgerlichen Gesetzbuchs zur Vertretung der Parteien auch bei dem
Oberlandesgerichte zulassen.

§. 115.

Auf die gegen einen Rechtsanwalt (§. 107) zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes
anhängigen Disziplinarsachen finden die Bestimmungen der §§. 8, 9, 10, 12 des
Einführungsgesetzes zur Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.
An die Stelle des nach den bisherigen Gesetzen zuständigen obersten Landesgerichts tritt der
Ehrengerichtshof nach Maßgabe des §. 90.

§. 116.

Eine nach den bisherigen Gesetzen erkannte zeitige Entziehung der Befugniß zur Ausübung
der Rechtsanwaltschaft (Suspension, Dienstsperre) ist im Sinne der §. 6 Nr. 3, §. 15 Nr. 1, §. 43
Nr. 3 für eine härtere Strafe als Verweis zu erachten.
Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, zu bestimmen, in welchem Verhältniß andere
bisher zulässige Strafen zu den im §. 63 bezeichneten stehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Neues Palais bei Potsdam, den 1. Juli 1878.

 Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Kaisers:
(L. S.)   Friedrich Wilhelm, Kronprinz.
  Fürst v. Bismarck.



Einführungsgesetz zum
Gerichtsverfassungsgesetze / EGGVG
Titel: Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetze.
Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 4, Seite 77 – 80
Fassung vom: 27. Januar 1877
Bekanntmachung: 7. Februar 1877
Änderungsstand: 03. Oktober 2016 durch RGBl. Nr 28. des Jahres 1916

(Nr. 1164.) Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetze. Vom 27. Januar 1877.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des
Reichstags, was folgt:

§. 1.

Das Gerichtsverfassungsgesetz tritt im ganzen Umfange des Reichs an einem durch Kaiserliche
Verordnung mit  Zustimmung des Bundesraths festzusetzenden Tage,  spätestens am 1.  Oktober
1879, gleichzeitig mit der im §. 2 des Einführungsgesetzes der Civilprozeßordnung vorgesehenen
Gebührenordnung in Kraft.

§. 2.

Die  Vorschriften  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  finden  nur  auf  die  ordentliche  streitige
Gerichtsbarkeit  und  deren  Ausübung  Anwendung.

§. 3.

Die Gerichtsbarkeit  in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, für welche besondere
Gerichte zugelassen sind, kann den ordentlichen Landesgerichten durch die Landesgesetzgebung
übertragen  werden.  Die  Uebertragung  darf  nach  anderen  a ls  den  durch  das
Gerichtsverfassungsgesetz  vorgeschriebenen  Zuständigkeitsnormen  erfolgen.

Auch  kann  die  Gerichtsbarkeit  letzter  Instanz  in  den  vorerwähnten  Sachen  auf  Antrag  des
betreffenden Bundesstaates mit Zustimmung des Bundesraths durch Kaiserliche Verordnung dem
Reichsgerichte übertragen werden.

Insoweit  für  bürgerliche  Rechtsstreitigkeiten  ein  von  den  Vorschriften  der  Civilprozeßordnung
abweichendes  Verfahren  gestattet  ist,  kann  die  Zuständigkeit  der  ordentlichen  Landesgerichte
durch  die  Landesgesetzgebung  nach  anderen  als  den  durch  das  Gerichtsverfassungsgesetz
vorgeschriebenen Normen bestimmt werden.

§. 4.

Durch die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Zuständigkeit der Behörden wird
die Landesgesetzgebung nicht gehindert, den betreffenden Landesbehörden jede andere Art der
Gerichtsbarkeit,  sowie  Geschäfte  der  Justizverwaltung zu  übertragen.  Andere  Gegenstände der

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/einfuehrungsgesetz-zum-gerichtsverfassungsgesetze-eggvg/
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Verwaltung dürfen den ordentlichen Gerichten nicht übertragen werden.

§. 5.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

§. 6.

Unberührt  bleiben die  bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften über  die  Zuständigkeit  der
Schwurgerichte für die durch die Presse begangenen strafbaren Handlungen.

§. 7.

Die  Militärgerichtsbarkeit,  sowie  das  landesgesetzlich  den  Standesherren  gewährte  Recht  auf
Austräge werden durch das Gerichtsverfassungsgesetz nicht berührt.

§. 8.

Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates, in welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet
werden,  kann  die  Verhandlung  und  Entscheidung  der  zur  Zuständigkeit  des  Reichsgerichts
gehörenden  Revisionen  in  bürgerlichen  Rechtsstreitigkeiten  einem  obersten  Landesgerichte
zugewiesen  werden.

Diese Vorschrift findet jedoch auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, welche zur Zuständigkeit des
Reichs-Oberhandelsgerichts  gehören  oder  durch  besondere  Reichsgesetze  dem  Reichsgerichte
zugewiesen werden, keine Anwendung.

§. 9.

Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates, in welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet
werden, kann die Verhandlung und Entscheidung der zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte
gehörenden  Revisionen  und  Beschwerden  in  Strafsachen  ausschließlich  einem  der  mehreren
Oberlandesgerichte zugewiesen werden.

§. 10.

Die allgemeinen, sowie die in den §§. 126, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 183 Abs. 1 enthaltenen
besonderen Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes finden auf die obersten Landesgerichte
als Behörden der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung.

§. 11.

Die  landesgesetzlichen  Bestimmungen,  durch  welche  die  strafrechtliche  oder  civilrechtliche
Verfolgung öffentlicher Beamten wegen der in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung ihres
Amts vorgenommenen Handlungen an besondere Voraussetzungen gebunden ist, treten außer Kraft.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, durch welche die Verfolgung der Beamten
entweder  im  Falle  des  Verlangens  einer  vorgesetzten  Behörde  oder  unbedingt  an  die
Vorentscheidung  einer  besonderen  Behörde  gebunden  ist,  mit  der  Maßgabe:

1. daß die Vorentscheidung auf die Feststellung beschränkt ist, ob der Beamte sich einer
Ueberschreitung seiner Amtsbefugnisse oder der Unterlassung einer ihm obliegenden
Amtshandlung schuldig gemacht habe;
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2. daß in den Bundesstaaten, in welchen ein oberster Verwaltungsgerichtshof besteht, die
Vorentscheidung diesem, in den anderen Bundesstaaten dem Reichsgerichte zusteht.

§. 12.

Die für  Elsaß-Lothringen geltenden Bestimmungen über die  Gerichtssprache werden durch die
Vorschrift des §. 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht berührt.

§. 13.

Die  Bestimmungen  über  das  Richteramt  im  §.  8  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  treten  in
denjenigen Staaten, in welchen Vorschriften für die richterliche Entscheidung über die Enthebung
eines Richters vom Amte oder über die Versetzung eines Richters an eine andere Stelle oder in
Ruhestand  nicht  bestehen,  nur  gleichzeitig  mit  der  landesgesetzlichen  Regelung  der
Disziplinarverhältnisse  der  Richter  in  Wirksamkeit.

§. 14.

Die  am  Tage  des  Inkrafttretens  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  bei  dem  Reichs-
Oberhandelsgerichte anhängigen Sachen gehen in der prozessualischen Lage, in welcher sie sich
befinden, auf das Reichsgericht über.

§. 15.

Durch Kaiserliche  Verordnung kann auf  Antrag  eines  Bundesstaates  und mit  Zustimmung des
Bundesraths die Verhandlung und Entscheidung derjenigen Sachen, welche nach den bisherigen
Prozeßgesetzen von dem obersten Landesgerichte zu erledigen gewesen wären, dem Reichsgerichte
zugewiesen werden.

§. 16.

Behufs  Erledigung  der  nach  Vorschrift  des  vorstehenden  Paragraphen  dem  Reichsgerichte
zugewiesenen Sachen können mit Zustimmung des Bundesraths durch Kaiserliche Verordnung bei
dem Reichsgerichte Hülfssenate eingerichtet werden.

Der  Reichskanzler  bestimmt  die  Zusammensetzung  der  Hülfssenate  und  die  Vertheilung  der
Geschäfte derselben.

Mit der Wahrnehmung der richterlichen Geschäfte in den Hülfssenaten können nur Mitglieder des
Reichsgerichts  und  Mitglieder  der  früheren  obersten  Gerichte  oder  der  Oberlandesgerichte
beauftragt werden.

Die Anordnung ist für ein nicht zum Reichsgerichte gehörendes Mitglied bis zu dem Zeitpunkte
unwiderruflich, in welchem die Wahrnehmung seiner Thätigkeit in dem Hülfssenate nicht mehr
erforderlich ist.

§. 17.

Auf  Antrag eines Bundesstaates  und mit  Zustimmung des Bundesraths kann durch Kaiserliche
Verordnung  die  Verhandlung  und  Entscheidung  der  im  §.  17  des  Gerichtsverfassungsgesetzes
bezeichneten Streitigkeiten dem Reichsgerichte zugewiesen werden.

Für diejenigen Bundesstaaten, in denen die im §. 17 des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten



Behörden bestehen und nach Maßgabe der Vorschriften im §. 17 Nr. 1 – 4 einer Veränderung ihrer
Einrichtung  und  des  Verfahrens  bedürfen,  kann  die  Veränderung,  sofern  sie  nicht  bis  zum
Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  landesgesetzlich  getroffen  ist,  durch  landesherrliche  Verordnung
eingeführt werden.

§. 18.

Die  am  Tage  des  Inkrafttretens  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  bei  den  Landesgerichten
anhängigen  Sachen  können  den  ordentlichen  Landesgerichten  ohne  Rücksicht  auf  die  im
Gerichtsverfassungsgesetze bestimmten Grenzen der Zuständigkeit durch die Landesgesetzgebung
zugewiesen werden.

§. 19.

Die  Mitglieder  des  Reichs-Oberhandelsgerichts  werden  durch  Kaiserliche  Verfügung  mit
Beibehaltung ihrer Besoldung entweder bei dem Reichsgerichte angestellt oder in den Ruhestand
versetzt.

§. 20.

Bei  der  ersten  Einrichtung  der  Landgerichte,  der  Oberlandesgerichte  und  der  bei  einem
Amtsgerichte gebildeten Strafkammern und während der Dauer, des ersten Geschäftsjahres erfolgen
die Geschäftsvertheilung und die Bestimmung der Mitglieder der Kammern und Senate sowie der
regelmäßigen Vertreter der Mitglieder durch die Landesjustizverwaltung.

Bei der ersten Einrichtung des Reichsgerichts und während der Dauer des ersten Geschäftsjahres
erfolgen  die  Geschäftsvertheilung  und  die  Bestimmung  der  Mitglieder  der  Senate  sowie  der
regelmäßigen Vertreter derselben durch den Reichskanzler.

§. 21.

Innerhalb  zwei  Jahren  nach  dem  Inkrafttreten  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  kann  die
Landesjustizverwaltung  bei  nothwendiger  Einziehung  von  Richterstellen  die  unfreiwillige
Versetzung eines Richters an ein anderes Gericht von gleicher Ordnung unter Belassung des vollen
Gehalts und Erstattung der Umzugskosten verfügen.

§. 22.

Die Bestimmungen des §. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Fähigkeit zum Richteramte
finden auf  diejenigen,  welche  vor  dem Inkrafttreten  des  Gesetzes  die  erste  Prüfung in  einem
Bundesstaate  zurückgelegt  haben,  nur  insoweit  Anwendung,  als  nicht  in  dem  Bundesstaate
abweichende Vorschriften bestehen.

Der für den Vorbereitungsdienst vorgeschriebene Zeitraum kann für die ersten vier Jahre nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes in den einzelnen Bundesstaaten bis auf zwei Jahre abgekürzt werden.

Urkundlich  unter  Unserer  Höchsteigenhändigen  Unterschrift  und  beigedrucktem  Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin, den 27. Januar 1877.

(L. S.)  Wilhelm.
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(Nr. 1068.) Bankgesetz. Vom 14. März 1875.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Titel I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten kann nur durch Reichsgesetz erworben, oder über
den bei Erlaß des gegenwärtigen Gesetzes zulässigen Betrag der Notenausgabe hinaus
erweitert werden.
Den Banknoten im Sinne dieses Gesetzes wird dasjenige Staatspapiergeld gleich geachtet,
dessen Ausgabe einem Bankinstitute zur Verstärkung seiner Betriebsmittel übertragen ist.

§ 2.

Eine Verpflichtung zur Annahme von Banknoten bei Zahlungen, welche gesetzlich in Geld zu
leisten sind, findet nicht statt und kann auch für Staatskassen durch Landesgesetz nicht
begründet werden.

§ 3.

Banknoten dürfen nur auf Beträge von 100, 200, 500 und 1000 Mark oder von einem
Vielfachen von 1000 Mark ausgefertigt werden.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/bankgesetz/


§ 4.

Jede Bank ist verpflichtet, ihre Noten sofort auf Präsentation zum vollen Nennwerthe
einzulösen, auch solche nicht nur an ihrem Hauptsitz, sondern auch bei ihren Zweiganstalten
jederzeit zum vollen Nennwerthe in Zahlung anzunehmen.
Für beschädigte Noten hat sie Ersatz zu leisten, sofern der Inhaber entweder einen Theil der
Note präsentirt, welcher größer ist, als die Hälfte, oder den Nachweis führt, daß der Rest der
Note, von welcher er nur die Hälfte oder einen geringeren Theil als die Hälfte präsentirt,
vernichtet sei.
Für vernichtete oder verlorene Noten Ersatz zu leisten ist sie nicht verpflichtet.

§ 5.

Banknoten, welche in die Kasse der Bank oder einer ihrer Zweiganstalten oder in eine von ihr
bestellte Einlösungskasse in beschädigtem oder beschmutztem Zustande zurückkehren, dürfen
nicht wieder ausgegeben werden.

§ 6.

Der Aufruf und die Einziehung der Noten einer Bank oder einer Gattung von Banknoten darf
nur auf Anordnung oder mit Genehmigung des Bundesraths erfolgen.
Die Anordnung erfolgt, wenn ein größerer Theil des Umlaufs sich in beschädigtem oder
beschmutztem Zustande befindet, oder wenn die Bank die Befugnis zur Notenausgabe
verloren hat.
Die Genehmigung darf nur ertheilt werden, wenn nachgewiesen wird, daß Nachahmungen der
aufzurufenden Noten in den Verkehr gebracht sind.
In allen Fällen schreibt der Bundesrath die Art, die Zahl und die Fristen der über den Aufruf
zu erlassenden Bekanntmachungen, den Zeitraum, innerhalb dessen und die Stellen, an
welchen die Noten eingelöst werden sollen, die Maßgaben, unter denen nach Ablauf der
Fristen eine Einlösung der aufgerufenen Noten noch stattzufinden hat, und die zur Sicherung
der Noteninhaber sonst erforderlichen Maßregeln vor.
Die nach dem Vorstehenden von dem Bundesrathe zu erlassenden Vorschriften sind durch das
Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichen.

§ 7.

Den Banken, welche Noten ausgeben, ist nicht gestattet:

1. Wechsel zu akzeptiren,
2. Waaren oder kurshabende Papiere für eigene oder für fremde Rechnung auf Zeit zu kaufen
oder auf Zeit zu verkaufen, oder für die Erfüllung solcher Kaufs- oder Verkaufsgeschäfte
Bürgschaft zu übernehmen.



§ 8.

Banken, welche Noten ausgeben, haben

1. den Stand ihrer Aktiva und Passiva vom 7., 15., 23. und Letzten jedes Monats, spätestens
am fünften Tage nach diesen Terminen und
2. spätestens drei Monate nach dem Schlusse jedes Geschäftsjahres eine genaue Bilanz ihrer
Aktiva und Passiva, sowie den Jahresabschluß des Gewinn- und Verlustkontos

durch den Reichsanzeiger auf ihre Kosten zu veröffentlichen.
Die wöchentliche Veröffentlichung muß angeben

1. auf Seiten der Passiva:

das Grundkapital,
den Reservefonds,
den Betrag der umlaufenden Noten,
die sonstigen täglich fälligen Verbindlichkeiten,
die an eine Kündigungsfrist gebundenen Verbindlichkeiten,
die sonstigen Passiva;

2. auf Seiten der Aktiva:

den Metallbestand (den Bestand an kursfähigem deutschem Gelde und an Gold in Barren oder
ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark berechnet),
den Bestand:

an Reichs-Kassenscheinen,
an Noten anderer Banken,
an Wechseln,
an Lombardforderungen,
an Effekten,
an sonstigen Aktiven.

Welche Kategorien der Aktiva und Passiva in der Jahresbilanz gesondert nachzuweisen sind,
bestimmt der Bundesrath.
Außerdem sind in beiden Veröffentlichungen die aus weiterbegebenen im Inlande zahlbaren
Wechseln entsprungenen eventuellen Verbindlichkeiten ersichtlich zu machen.



§ 9.

Banken, deren Notenumlauf ihren Baarvorrath und den ihnen nach Maßgabe der Anlage
zugewiesenen Betrag übersteigt, haben vom 1. Januar 1876 ab von dem Überschusse eine
Steuer von jährlich Fünf vom Hundert an die Reichskasse zu entrichten. Als Baarvorrath gilt
bei Feststellung der Steuer der in den Kassen der Bank befindliche Betrag an kursfähigem
deutschem Gelde, an Reichs-Kassenscheinen, an Noten anderer deutscher Banken und an Gold
in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark berechnet.
Erlischt die Befugniß einer Bank zur Notenausgabe (§. 49), so wächst der derselben
zustehende Antheil an dem Gesammtbetrage des der Steuer nicht unterliegenden ungedeckten
Notenumlaufs dem Antheile der Reichsbank zu.

§ 10.

Zum Zweck der Feststellung der Steuer hat die Verwaltung der Bank am 7., 15., 23. und
Letzten jedes Monats den Betrag des Baarvorraths und der umlaufenden Noten der Bank
festzustellen und diese Feststellung an die Aufsichtsbehörde einzureichen. Am Schluß jedes
Jahres wird von der Aufsichtsbehörde auf Grund dieser Nachweisungen die von der Bank zu
zahlende Steuer in der Weise festgestellt, daß von dem aus jeder dieser Nachweisungen sich
ergebenden steuerpflichtigen Ueberschusse des Notenumlaufs 5/48 Prozent als Steuersoll
berechnet werden. Die Summe dieser für jede einzelne Nachweisung als Steuersoll
berechneten Beträge ergiebt die von der Bank spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres
zur Reichskasse abzuführende Steuer.

§ 11.

Ausländische Banknoten oder sonstige auf den Inhaber lautende unverzinsliche
Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen, Gesellschaften oder Privaten dürfen,
wenn sie ausschließlich oder neben anderen Werthbestimmungen in Reichswährung oder
einer deutschen Landeswährung ausgestellt sind, innerhalb des Reichsgebietes zu Zahlungen
nicht gebraucht werden.

Titel ll. Reichsbank.

§ 12.

Unter dem Namen „Reichsbank“

wird eine unter Aufsicht und Leitung des Reichs stehende Bank errichtet, welche die
Eigenschaft einer juristischen Person besitzt und die Aufgabe hat, den Geldumlauf im
gesammten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die
Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen.
Die Reichsbank hat ihren Hauptsitz in Berlin. Sie ist berechtigt, aller Orten im Reichsgebiete
Zweiganstalten zu errichten.
Der Bundesrath kann die Errichtung solcher Zweiganstalten an bestimmten Plätzen anordnen.



§ 13.

Die Reichsbank ist befugt, folgende Geschäfte zu betreiben:

1. Gold und Silber in Barren und Münzen zu kaufen und zu verkaufen;
2. Wechsel, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten haben und aus welchen in der
Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften, ferner
Schuldverschreibungen des Reichs, eines deutschen Staats oder inländischer kommunaler
Korporationen, welche nach spätestens drei Monaten mit ihrem Nennwerthe fällig sind, zu
diskontiren, zu kaufen und zu verkaufen;
3. zinsbare Darlehne auf nicht länger als drei Monate gegen bewegliche Pfänder zu ertheilen
(Lombardverkehr), und zwar:

a) gegen Gold und Silber, gemünzt und ungemünzt,
b)gegen zinstragende oder spätestens nach einem Jahre fällige und auf den Inhaber lautende
Schuldverschreibungen des Reichs, eines deutschen Staats oder inländischer kommunaler
Korporationen, oder gegen zinstragende, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen,
deren Zinsen vom Reiche oder von einem Bundesstaate garantirt sind, gegen voll eingezahlte
Stamm- und Stammprioritätsaktien und Prioritätsobligationen deutscher
Eisenbahngesellschaften, deren Bahnen in Betrieb befindlich sind, sowie gegen Pfandbriefe
landschaftlicher, kommunaler oder anderer unter staatlicher Aufsicht stehender
Bodenkreditinstitute Deutschlands und deutscher Hypothekenbanken auf Aktien, zu höchstens
drei Viertel des Kurswerthes,
c)gegen zinstragende, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen nicht deutscher
Staaten, sowie gegen staatlich garantirte ausländische Eisenbahn-Prioritätsobligationen, zu
höchstens 50 Prozent des Kurswerthes,
d)gegen Wechsel, welche anerkannt solide Verpflichtete aufweisen, mit einem Abschlage von
mindestens 5 Prozent ihres Kurswerthes,
e)gegen Verpfändung im Inlande lagernder Kaufmannswaaren, höchstens bis zu zwei
Drittheilen ihres Werthes;

4. Schuldverschreibungen der vorstehend unter 3. b) bezeichneten Art zu kaufen und zu
verkaufen; die Geschäftsanweisung für das Reichsbank-Direktorium (§. 26) wird feststellen, bis
zu welcher Höhe die Betriebsmittel der Bank in solchen Schuldverschreibungen angelegt
werden dürfen;
5. für Rechnung von Privatpersonen, Anstalten und Behörden Inkassos zu besorgen und nach
vorheriger Deckung Zahlungen zu leisten und Anweisungen oder Ueberweisungen auf ihre
Zweiganstalten oder Korrespondenten auszustellen;
6. für fremde Rechnung Effekten aller Art, sowie Edelmetalle nach vorheriger Deckung zu
kaufen und nach vorheriger Ueberlieferung zu verkaufen;
7. verzinsliche und unverzinsliche Gelder im Depositengeschäft und im Giroverkehr
anzunehmen; die Summe der verzinslichen Depositen darf diejenige des Grundkapitals und
des Reservefonds der Bank nicht übersteigen;
8. Werthgegenstände in Verwahrung und in Verwaltung zu nehmen.



§ 14.

Die Reichsbank ist verpflichtet, Barrengold zum festen Satze von 1392 Mark für das Pfund fein
gegen ihre Noten umzutauschen.
Die Bank ist berechtigt, auf Kosten des Abgebers solches Gold durch die von ihr zu
bezeichnenden Techniker prüfen und scheiden zu lassen.

§ 15.

Die Reichsbank hat jeweilig den Prozentsatz öffentlich bekannt zu machen, zu welchem sie
diskontirt (§. 13, 2) oder zinsbare Darlehne ertheilt (§. 13, 3). Die Aufstellung ihrer Wochen-
Uebersichten erfolgt auf Grundlage der Bücher des Reichsbank-Direktoriums und der
demselben unmittelbar untergeordneten Zweiganstalten.

§ 16.

Die Reichsbank hat das Recht, nach Bedürfniß ihres Verkehrs Banknoten auszugeben.
Die An- und Ausfertigung, Einziehung und Vernichtung derselben erfolgt unter Kontrole der
Reichsschulden-Kommission, welcher zu diesem Zwecke ein vom Kaiser ernanntes Mitglied
hinzutritt.

§ 17.

Die Reichsbank ist verpflichtet, für den Betrag ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten
jederzeit mindestens ein Drittheil in kursfähigem deutschen Gelde, Reichs-Kassenscheinen
oder in Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark gerechnet,
und den Rest in diskontirten Wechseln, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten
haben, und aus welchen in der Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte
Verpflichtete haften, in ihren Kassen als Deckung bereit zu halten.

§ 18.

Die Reichsbank ist verpflichtet, ihre Noten:

a) bei ihrer Hauptkasse in Berlin sofort auf Präsentation,
b) bei ihren Zweiganstalten, soweit es deren Baarbestände und Geldbedürfnisse gestatten,

dem Inhaber gegen kursfähiges deutsches Geld einzulösen.

§ 19.

Die Reichsbank ist verpflichtet, die Noten der, vom Reichskanzler nach der Bestimmung im §.
45 dieses Gesetzes bekannt gemachten Banken sowohl in Berlin, als auch bei ihren
Zweiganstalten in Städten von mehr als 80000 Einwohnern oder am Sitze der Bank, welche die
Noten ausgegeben hat, zum vollen Nennwerthe in Zahlung zu nehmen, so lange die



ausgebende Bank ihrer Noteneinlösungspflicht pünktlich nachkommt. Die auf diesem Wege
angenommenen Banknoten dürfen nur entweder zur Einlösung präsentirt oder zu Zahlungen
an diejenige Bank, welche dieselben ausgegeben hat, oder zu Zahlungen an dem Orte, wo
letztere ihren Hauptsitz hat, verwendet werden.
Die Reichsbank ist ermächtigt, mit anderen deutschen Banken Vereinbarungen über
Verzichtleistung der letzteren auf das Recht zur Notenausgabe abzuschließen.

§ 20.

Wenn der Schuldner eines im Lombardverkehr (§. 13 Ziffer 3) gewährten Darlehns im Verzuge
ist, ist die Reichsbank berechtigt, ohne gerichtliche Ermächtigung oder Mitwirkung das
bestellte Faustpfand durch einen ihrer Beamten oder durch einen zu Versteigerungen
befugten Beamten öffentlich verkaufen, oder, wenn der verpfändete Gegenstand einen
Börsenpreis oder Marktpreis hat, den Verkauf auch nicht öffentlich durch einen ihrer
Beamten, oder durch einen Handelsmakler, oder, in Ermangelung eines solchen, durch einen
zu Versteigerungen befugten Beamten zum laufenden Preise bewirken zu lassen, und sich aus
dem Erlöse wegen Kapital, Zinsen und Kosten bezahlt zu machen. Dieses Recht behält die
Bank auch gegenüber anderen Gläubigern und gegenüber der Konkursmasse des Schuldners.

§ 21.

Die Reichsbank und ihre Zweiganstalten sind im gesammten Reichsgebiete frei von staatlichen
Einkommen- und Gewerbesteuern.

§ 22.

Die Reichsbank ist verpflichtet, ohne Entgelt für Rechnung des Reichs Zahlungen anzunehmen
und bis auf Höhe des Reichsguthabens zu leisten.
Sie ist berechtigt, die nämlichen Geschäfte für die Bundesstaaten zu übernehmen.

§ 23.

Das Grundkapital der Reichsbank besteht aus einhundertundzwanzig Millionen Mark, getheilt
in vierzigtausend auf Namen lautende Antheile von je dreitausend Mark.
Die Antheilseigner haften persönlich für die Verbindlichkeiten der Reichsbank nicht.

§ 24.

Aus dem beim Jahresabschlusse sich ergebenden Reingewinn der Reichsbank wird:

1. zunächst den Antheilseignern eine ordentliche Dividende von vier und einhalb Prozent des
Grundkapitals berechnet, sodann
2. von dem Mehrbetrage eine Quote von zwanzig Prozent dem Reservefonds zugeschrieben, so
lange derselbe nicht ein Viertel des Grundkapitals beträgt,
3. der alsdann verbleibende Ueberrest zur Hälfte an die Antheilseigner und zur Hälfte an die
Reichskasse gezahlt, soweit die Gesammtdividende der Antheilseigner nicht acht Prozent
übersteigt. Von dem weiter verbleibenden Reste erhalten die Antheilseigner ein Viertel, die



Reichskasse drei Viertel.

Erreicht der Reingewinn nicht volle vier und einhalb Prozent des Grundkapitals, so ist das
Fehlende aus dem Reservefonds zu ergänzen.
Das bei Begebung von Antheilsscheinen der Reichsbank etwa zu gewinnende Aufgeld fließt
dem Reservefonds zu.
Dividendenrückstände verjähren binnen vier Jahren, von dem Tage ihrer Fälligkeit an
gerechnet, zum Vortheil der Bank.

§ 25.

Die dem Reiche zustehende Aufsicht über die Reichsbank wird von einem Bank-Kuratorium
ausgeübt, welches aus dem Reichskanzler als Vorsitzenden und vier Mitgliedern besteht. Eines
dieser Mitglieder ernennt der Kaiser, die drei anderen der Bundesrath.
Das Kuratorium versammelt sich vierteljährlich einmal. In diesen Versammlungen wird ihm
über den Zustand der Bank und alle darauf Bezug habenden Gegenstände Bericht erstattet
und eine allgemeine Rechenschaft von allen Operationen und Geschäftseinrichtungen der
Bank ertheilt.

§ 26.

Die dem Reiche zustehende Leitung der Bank wird vom Reichskanzler, und unter diesem von
dem Reichsbank-Direktorium ausgeübt; in Behinderungsfällen des Reichskanzlers wird die
Leitung durch einen vom Kaiser hierfür ernannten Stellvertreter wahrgenommen:
Der Reichskanzler leitet die gesammte Bankverwaltung innerhalb der Bestimmungen dieses
Gesetzes und des zu erlassenden Statuts (§. 40). Er erläßt die Geschäftsanweisungen für das
Reichsbank-Direktorium und für die Zweiganstalten, sowie die Dienstinstruktionen für die
Beamten der Bank, und verfügt die erforderlichen Abänderungen der bestehenden
Geschäftsanweisungen (Reglements) und Dienstinstruktionen.

§ 27.

Das Reichsbank-Direktorium ist die verwaltende und ausführende, sowie die, die Reichsbank
nach außen vertretende Behörde.
Es besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern, und faßt
seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, hat jedoch bei seiner Verwaltung überall den
Vorschriften und Weisungen des Reichskanzlers Folge zu leisten.
Präsident und Mitglieder des Reichsbank-Direktoriums werden auf den Vorschlag des
Bundesraths vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt.

§ 28.

Die Beamten der Reichsbank haben die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten.
Ihre Besoldungen, Pensionen und sonstigen Dienstbezüge, sowie die Pensionen und
Unterstützungen für ihre Hinterbliebenen, trägt die Reichsbank. Der Besoldungs- und
Pensionsetat des Reichsbank-Direktoriums wird jährlich durch den Reichshaushalts-Etat, der
der übrigen Beamten jährlich vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrathe auf den



Antrag des Reichskanzlers festgesetzt.
Kein Beamter der Reichsbank darf Antheilscheine derselben besitzen.

§ 29.

Die Rechnungen der Reichsbank unterliegen der Revision durch den Rechnungshof des
Deutschen Reichs.
Die Form, in welcher die jährliche Rechnungslegung zu erfolgen hat, wird durch den
Reichskanzler bestimmt. Die hierüber ergehenden Bestimmungen sind dem Rechnungshof
mitzutheilen.

§ 30.

Die Antheilseigner üben die ihnen zustehende Betheiligung an der Verwaltung der Reichsbank
durch die Generalversammlung, außerdem durch einen aus ihrer Mitte gewählten ständigen
Zentralausschuß nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen aus.

§ 31.

Der Zentralausschuß ist die ständige Vertretung der Antheilseigner gegenüber der
Verwaltung. Er besteht aus fünfzehn Mitgliedern, neben welchen fünfzehn Stellvertreter zu
wählen sind. Die Mitglieder und die Stellvertreter werden von der Generalversammlung aus
der Zahl der im Besitze von mindestens je drei auf ihren Namen lautenden Antheilscheinen
befindlichen Antheilseigner gewählt. Sämmtliche Mitglieder und Stellvertreter müssen im
Reichsgebiete und wenigstens neun Mitglieder und neun Stellvertreter in Berlin ihren
Wohnsitz haben. Ein Drittel der Mitglieder scheidet jährlich aus. Die Ausscheidenden sind
wieder wählbar.
Der Zentralausschuß versammelt sich unter Vorsitz des Präsidenten des Reichsbank-
Direktoriums wenigstens einmal monatlich, kann von demselben aber auch außerordentlich
berufen werden. Er ist beschlußfähig bei Anwesenheit von wenigstens sieben Mitgliedern; die
Geschäftsanweisung wird festsetzen, in welchen Fällen und in welcher Reihenfolge die
Einberufung von Stellvertretern zu bewirken ist.

§ 32.

Dem Zentralausschuß werden in jedem Monat die wöchentlichen Nachweisungen über die
Diskonto-, Wechsel- und Lombardbestände, den Notenumlauf, die Baarfonds, die Depositen,
über den An- und Verkauf von Gold, Wechseln und Effekten, über die Vertheilung der Fonds
auf die Zweiganstalten zur Einsicht vorgelegt, und zugleich die Ergebnisse der ordentlichen
und der außerordentlichen Kassenrevisionen, sowie die Ansichten und Vorschläge des
Reichsbank-Direktoriums über den Gang der Geschäfte im Allgemeinen und über die etwa
erforderlichen Maßregeln mitgetheilt.
Insbesondere ist der Zentralausschuß gutachtlich zu hören:

a) über die Bilanz und die Gewinnberechnung, welche nach Ablauf des Geschäftsjahres vom
Reichsbank-Direktorium aufgestellt, mit dessen Gutachten dem Reichskanzler zur definitiven
Festsetzung überreicht, und demnächst den Antheilseignern in deren ordentlicher
Generalversammlung mitgetheilt wird;



b) über Abänderungen des Besoldungs- und Pensionsetats (§. 28);
c) über die Besetzung erledigter Stellen im Reichsbank-Direktorium, mit Ausnahme der Stelle
des Präsidenten, vor der Beschlußfassung des Bundesraths (§. 27);
d) über den Höchstbetrag, bis zu welchem die Fonds der Bank zu Lombarddarlehen
verwendet werden können.

Der Ankauf von Effekten für Rechnung der Bank kann nur erfolgen, nachdem die Höhe des
Betrages, bis zu welcher die Fonds der Bank zu diesem Zwecke verwendet werden können,
zuvor mit Zustimmung des Zentralausschusses festgesetzt ist;

e) über die Höhe des Diskontosatzes und des Lombard-Zinsfußes, sowie über Veränderungen
in den Grundsätzen und Fristen der Kreditertheilung;
f) über Vereinbarungen mit anderen deutschen Banken (§. 19), sowie über die in den
Geschäftsbeziehungen zu denselben zu beobachtenden Grundsätze.

Allgemeine Geschäftsanweisungen und Dienstinstruktionen sind dem Zentralausschusse
alsbald nach ihrem Erlasse (§. 26) zur Kenntnißnahme mitzutheilen.

§ 33.

Die Mitglieder des Zentralausschusses beziehen keine Besoldung.
Wenn ein Ausschußmitglied das Bankgeheimnis (§. 39) verletzt, die durch sein Amt erlangten
Aufschlüsse gemißbraucht oder sonst das öffentliche Vertrauen verloren hat, oder wenn durch
dasselbe überhaupt das Interesse des Instituts gefährdet erscheint, so ist die
Generalversammlung berechtigt, seine Ausschließung zu beschließen.
Ein Ausschußmitglied, welches in Konkurs geräth, während eines halben Jahres den
Versammlungen nicht beigewohnt, oder eine der Voraussetzungen seiner Wählbarkeit (§. 31)
verloren hat, wird für ausgeschieden erachtet.

§ 34.

Die fortlaufende spezielle Kontrole über die Verwaltung der Reichsbank üben drei, von dem
Zentralausschusse aus der Zahl seiner Mitglieder auf ein Jahr gewählte Deputirte des
Zentralausschusses beziehungsweise deren gleichzeitig zu wählende Stellvertreter. Die
Geschäftsanweisung wird festsetzen, in welchen Fällen und in welcher Reihenfolge die
Einberufung von Stellvertretern zu bewirken ist.
Die Deputirten sind insbesondere berechtigt, allen Sitzungen des Reichsbank-Direktoriums mit
berathender Stimme beizuwohnen.
Sie sind ferner berechtigt und verpflichtet, in den gewöhnlichen Geschäftsstunden und im
Beisein eines Mitgliedes des Reichsbank-Direktoriums von dem Gange der Geschäfte Kenntniß
zu nehmen, die Bücher und Portefeuilles der Bank einzusehen und den ordentlichen, wie
außerordentlichen Kassenrevisionen beizuwohnen. Ueber ihre Wirksamkeit erstatten sie in
den monatlichen Versammlungen des Zentralausschusses Bericht.
Im Fall des §. 33 Absatz 2 kann ein Deputirter bereits vor der Entscheidung der
Generalversammlung durch den Zentralausschuß suspendirt werden.



§ 35.

Geschäfte mit den Finanzverwaltungen des Reichs oder deutscher Bundesstaaten dürfen nur
innerhalb der Bestimmungen dieses Gesetzes und des Bankstatuts gemacht und müssen, wenn
andere als die allgemein geltenden Bedingungen des Bankverkehrs in Anwendung kommen
sollen, zuvor zur Kenntniß der Deputirten gebracht, und, wenn auch nur Einer derselben
darauf anträgt, dem Zentralausschuß vorgelegt werden. Sie müssen unterbleiben, wenn der
letztere nicht in einer beschlußfähigen Versammlung mit Stimmenmehrheit für die
Zulässigkeit sich ausspricht.

§ 36.

Außerhalb des Hauptsitzes der Bank sind an, vom Bundesrathe zu bestimmenden, größeren
Plätzen Reichsbankhauptstellen zu errichten, welche unter Leitung eines aus wenigstens zwei
Mitgliedern bestehenden Vorstandes, und unter Aufsicht eines vom Kaiser ernannten Bank-
Kommissarius stehen.
Bei jeder Reichsbankhauptstelle soll, wenn sich daselbst eine hinreichende Zahl geeigneter
Antheilseigner vorfindet, ein Bezirksausschuß bestehen, dessen Mitglieder vom Reichskanzler
aus den vom Bank-Kommissar und vom Zentralausschuß aufgestellten Vorschlagslisten der am
Sitz der Bankhauptstelle oder in dessen unmittelbarer Nähe wohnhaften Antheilseigner
ausgewählt werden. Dem Ausschuß werden in seinen monatlich abzuhaltenden Sitzungen die
Uebersichten über die Geschäfte der Bankhauptstelle und die von der Zentralverwaltung
ergangenen allgemeinen Anordnungen mitgetheilt. Anträge und Vorschläge des
Bezirksausschusses, welchen vom Vorstande der Bankhauptstelle nicht in eigener
Zuständigkeit entsprochen wird, werden von letzterem dem Reichskanzler mittelst Berichts
eingereicht.
Eine fortlaufende spezielle Kontrole über den Geschäftsgang bei den Bankhauptstellen nach
Maßgabe der Bestimmungen im §. 34 üben, soweit es ohne Störung der täglichen laufenden
Geschäfte geschehen kann, 2 bis 3 Beigeordnete, welche vom Bezirksausschuß aus seiner
Mitte gewählt, oder, wo ein Bezirksausschuß nicht besteht, vom Reichskanzler nach Absatz 2
ernannt werden.

§ 37.

Die Errichtung sonstiger Zweiganstalten erfolgt, sofern dieselben dem Reichsbank-
Direktorium unmittelbar untergeordnet werden (Reichsbankstellen), durch den Reichskanzler,
sofern sie einer anderen Zweiganstalt untergeordnet werden, durch das Reichsbank-
Direktorium.

§ 38.

Die Reichsbank wird in allen Fällen, und zwar auch wo die Gesetze eine Spezialvollmacht
erfordern, durch die Unterschrift des Reichsbank-Direktoriums oder einer
Reichsbankhauptstelle verpflichtet, sofern diese Unterschriften von zwei Mitgliedern des
Reichsbank-Direktoriums beziehungsweise von zwei Mitgliedern des Vorstandes der
Reichsbankhauptstelle oder den als Stellvertretern der letzteren bezeichneten Beamten
vollzogen sind.
Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form die Unterschriften der Bankstellen eine



Verpflichtung für die Reichsbank begründen, wird vom Reichskanzler bestimmt und besonders
bekannt gemacht.
Gegen die Reichsbankhauptstellen und Bankstellen können alle Klagen, welche auf den
Geschäftsbetrieb derselben Bezug haben, bei dem Gerichte des Orts erhoben werden, wo die
Zweiganstalt errichtet ist.

§ 39.

Sämmtliche bei der Verwaltung der Bank als Beamte, Ausschußmitglieder, Beigeordnete
betheiligte Personen sind verpflichtet, über alle einzelne Geschäfte der Bank, besonders über
die mit Privatpersonen und über den Umfang des den letzteren gewährten Kredits, Schweigen
zu beobachten. Die Deputirten des Zentralausschusses und deren Stellvertreter, sowie die
Beigeordneten bei den Reichsbankhauptstellen sind hierzu vor Antritt ihrer Funktionen
mittelst Handschlags an Eidesstatt besonders zu verpflichten.

§ 40.

Das Statut der Reichsbank wird nach Maßgabe der vorstehend in den §§. 12 bis 39 enthaltenen
Vorschriften vom Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrath erlassen.
Dasselbe muß insbesondere Bestimmungen enthalten:

1. über die Form der Antheilscheine der Reichsbank und der dazu gehörigen
Dividendenscheine und Talons;
2. über die bei Uebertragung oder Verpfändung von Antheilscheinen zu beachtenden Formen;
3. über die Modifikation verlorener oder vernichteter Antheilscheine, sowie über das
Verfahren in Betreff abhanden gekommener Dividendenscheine und Talons;
4. über die Grundsätze, nach denen die Jahresbilanz der Reichsbank aufzunehmen ist;
5. über Termine und Modalitäten der Erhebung der Dividende;
6. über die Form, in welcher die Zusammenberufung der Generalversammlungen geschieht,
sowie über die Bedingungen und die Art der Ausübung des Stimmrechts der Antheilseigner;
die Ausübung des Stimmrechts darf jedoch nicht durch den Besitz von mehr als einem
Antheilsscheine bedingt, noch dürfen mehr als hundert Stimmen in einer Hand vereinigt
werden;
7. über die Modalitäten der Wahl des Zentralausschusses und der Deputirten desselben, der
Bezirksausschüsse und der Beigeordneten bei den Reichsbankhauptstellen;
8. über die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen
erfolgen, sowie über die öffentlichen Blätter, in welche dieselben aufzunehmen sind;
9. über die im Fall der Aufhebung der Reichsbank (§. 41) eintretende Liquidation;
10. über die Form, in welcher die Mitwirkung der Antheilseigner oder deren Vertreter zu einer
durch Reichsgesetz festzustellenden Erhöhung des Grundkapitals herbeigeführt werden soll;
11. über die Voraussetzungen der Sicherstellung, unter denen Effekten für fremde Rechnung
gekauft oder verkauft werden dürfen.

§ 41.

Das Reich behält sich das Recht vor, zuerst zum 1. Januar 1891, alsdann aber von zehn zu



zehn Jahren nach vorausgegangener einjähriger Ankündigung, welche auf Kaiserliche
Anordnung, im Einvernehmen mit dem Bundesrath, vom Reichskanzler an das Reichsbank-
Direktorium zu erlassen und von letzterem zu veröffentlichen ist, entweder

a) die auf Grund dieses Gesetzes errichtete Reichsbank aufzuheben und die Grundstücke
derselben gegen Erstattung des Buchwerthes zu erwerben, oder
b) die sämmtlichen Antheile der Reichsbank zum Nennwerthe zu erwerben.

In beiden Fällen geht der bilanzmäßige Reservefonds, soweit derselbe nicht zur Deckung von
Verlusten in Anspruch zu nehmen ist, zur einen Hälfte an die Antheilseigner, zur andern Hälfte
an das Reich über.
Zur Verlängerung der Frist nach Inhalt des ersten Absatzes ist die Zustimmung des Reichstags
erforderlich.

Titel III. Privat-Notenbanken.

§ 42.

Banken, welche sich bei Erlaß dieses Gesetzes im Besitze der Befugniß zur Notenausgabe
befinden, dürfen außerhalb desjenigen Staates, welcher ihnen diese Befugniß ertheilt hat,
Bankgeschäfte durch Zweiganstalten weder betreiben noch durch Agenten für ihre Rechnung
betreiben lassen, noch als Gesellschafter an Bankhäusern sich betheiligen.

§ 43.

Die Noten einer Bank, welche sich bei Erlaß dieses Gesetzes im Besitze der Befugniß zur
Notenausgabe befindet, dürfen außerhalb desjenigen Staates, welcher derselben diese
Befugniß ertheilt hat, zu Zahlungen nicht gebraucht werden.
Der Umtausch solcher Noten gegen andere Banknoten, Papiergeld oder Münzen unterliegt
diesem Verbote nicht.

§ 44.

Die beschränkenden Bestimmungen des §. 43 finden auf diejenigen Banken keine Anwendung,
welche bis zum 1. Januar 1876 folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Die Bank darf ihre Betriebsmittel nur in den im §. 13 unter 1 bis 4 bezeichneten Geschäften,
und zwar zu 4 höchstens bis zur Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Bank und der
Reserven, anlegen.

Bezüglich des Darlehnsgeschäfts ist der Bank eine Frist bis zum 1. Januar 1877 eingeräumt,
innerhalb welcher sie ihre Darlehne den Bestimmungen des §. 13 Nr. 3 zu konformiren hat.
Sie hat jeweilig den Prozentsatz öffentlich bekannt zu machen, zu welchem sie diskontirt oder
zinsbare Darlehne gewährt.



2. Die Bank legt von dem sich jährlich über das Maß von 4½ Prozent des Grundkapitals hinaus
ergebenden Reingewinn jährlich mindestens 20 Prozent so lange zur Ansammlung eines
Reservefonds zurück, als der letztere nicht ein Viertheil des Grundkapitals beträgt.
3. Die Bank verpflichtet sich, für den Betrag ihrer im Umlauf befindlichen Banknoten jederzeit
mindestens ein Drittheil in kursfähigem deutschem Gelde, Reichs-Kassenscheinen oder in Gold
in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1392 Mark gerechnet, und den Rest
in diskontirten Wechseln, welche eine Verfallzeit von höchstens drei Monaten haben und aus
welchen in der Regel drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete
haften, in ihren Kassen als Deckung bereit zu halten.
4. Die Bank verpflichtet sich, ihre Noten bei einer von ihr zu bezeichnenden Stelle in Berlin
oder Frankfurt, deren Wahl der Genehmigung des Bundesraths unterliegt, dem Inhaber gegen
kursfähiges deutsches Geld einzulösen.

Die Einlösung hat spätestens vor Ablauf des auf den Tag der Präsentation folgenden Tages zu
erfolgen.

5. Die Bank verpflichtet sich, alle deutschen Banknoten, deren Umlauf im gesammten
Reichsgebiete gestattet ist, an ihrem Sitze, sowie bei denjenigen ihrer Zweiganstalten, welche
in Städten von mehr als 80.000 Einwohnern ihren Sitz haben, zu ihrem vollen Nennwerthe in
Zahlung zu nehmen, so lange die Bank, welche solche Noten ausgegeben hat, ihrer
Noteneinlösungspflicht pünktlich nachkommt. Alle bei einer Bank eingegangenen Noten einer
anderen Bank dürfen, soweit es nicht Noten der Reichsbank sind, nur entweder zur Einlösung
präsentirt, oder zu Zahlungen an diejenige Bank, welche dieselben ausgegeben hat, oder zu
Zahlungen an dem Orte, wo letztere ihren Hauptsitz hat, verwendet werden.
6. Die Bank verzichtet auf jedes Widerspruchsrecht, welches ihr entweder gegen die
Ertheilung der Befugniß zur Ausgabe von Banknoten an andere Banken, oder gegen die
Aufhebung einer etwa bestehenden Verpflichtung der Landesregierung, ihre Noten in den
öffentlichen Kassen statt baaren Geldes in Zahlung nehmen zu lassen, zustehen möchte.
7. Die Bank willigt ein, daß ihre Befugniß zur Ausgabe von Banknoten zu den in §. 41
bezeichneten Terminen durch Beschluß der Landesregierung oder des Bundesraths mit
einjähriger Kündigungsfrist aufgehoben werden könne, ohne daß ihr ein Anspruch auf irgend
welche Entschädigung zustände.

Von Seiten des Bundesraths wird eine Kündigung nur eintreten zum Zwecke weiterer
einheitlicher Regelung des Notenbankwesens oder wenn eine Notenbank den Anordnungen
gegenwärtigen Gesetzes zuwidergehandelt hat. Ob diese Voraussetzungen vorliegen,
entscheidet der Bundesrath.
Einer Bank, welche die vorstehend unter 1 bis 7 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt hat,
kann der Betrieb von Bankgeschäften durch Zweiganstalten oder Agenturen außerhalb des im
§. 42 bezeichneten Gebietes auf Antrag der für den Ort, wo dies geschehen soll, zuständigen
Landesregierung durch den Bundesrath gestattet werden.
Banken, welche bis zum 1. Januar 1876 nachweisen, daß der Betrag der nach ihrem Statut
oder Privileg ihnen gestatteten Notenausgabe auf den Betrag des Grundkapitals eingeschränkt
ist, welcher am 1. Januar 1874 eingezahlt war, sind von der Erfüllung der unter 2
bezeichneten Voraussetzung entbunden und erlangen mit der Gestattung des Umlaufs ihrer
Noten im gesammten Reichsgebiete zugleich die Befugniß, im gesammten Reichsgebiete
durch Zweiganstalten oder Agenturen Bankgeschäfte zu betreiben. Dem Bundesrath bleibt
vorbehalten, diesen Banken einzelne der durch die Bestimmungen unter 1 ausgeschlossenen



Formen der Kreditertheilung, in deren Ausübung dieselben sich bisher befunden haben, auf
Grund des nachgewiesenen besonderen Bedürfnisses zeitweilig oder widerruflich auch ferner
zu gestatten und die hierfür etwa nothwendigen Bedingungen festzusetzen.

§ 45.

Banken, welche von den Bestimmungen im §. 44 zu ihren Gunsten Gebrauch machen wollen,
haben dem Reichskanzler nachzuweisen:

1. daß ihre Statuten den durch den §. 44 aufgestellten Voraussetzungen entsprechen;
2. daß die erforderliche Einlösungsstelle eingerichtet ist.

Sobald dieser Nachweis geführt ist, erläßt der Reichskanzler eine durch das Reichs-
Gesetzblatt zu veröffentlichende Bekanntmachung, in welcher:

1. die beschränkenden Bestimmungen der §§. 42 und 43 oder des §. 43 dieses Gesetzes zu
Gunsten der zu bezeichnenden Bank als nicht anwendbar erklärt,
2. die Stelle, an welcher die Noten der Bank eingelöst werden, bezeichnet wird.

§ 46.

Kann die Dauer einer bereits erworbenen Befugniß zur Ausgabe von Banknoten durch eine
vom Staate oder einer öffentlichen Behörde ausgehende, an einen bestimmten Termin
gebundene Kündigung auf eine bestimmte Zeit beschränkt werden, so tritt diese Kündigung zu
dem frühesten zulässigen Termine kraft gegenwärtigen Gesetzes ein, es sei denn, daß die
Bank den zulässigen Betrag ihrer Notenausgabe auf den am 1. Januar 1874 eingezahlten
Betrag ihres Grundkapitals beschränkt und sich den Bestimmungen im §. 44 unter 1 und 3 bis
7 unterworfen hat.
Statutarische Bestimmungen, durch welche die Dauer einer Bank oder der derselben
ertheilten Befugniß zur Notenausgabe von der unveränderten Fortdauer des
Notenprivilegiums der Preußischen Bank abhängig gemacht ist, treten außer Kraft.

§ 47.

Jede Abänderung der Bestimmungen des Grundgesetzes, Statuts oder Privilegiums einer Bank,
welche die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten bereits erworben hat, bedarf, so lange der
Bank diese Befugniß zusteht, zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundesraths, sofern sie
das Grundkapital, den Reservefonds, den Geschäftskreis oder die Deckung der auszugebenden
Noten, oder die Dauer der Befugniß zur Notenausgabe zum Gegenstande hat.
Landesgesetzliche Vorschriften und Konzessionsbedingungen, durch welche eine Bank
bezüglich des Betriebs des Diskonto-, des Lombard-, des Effekten- und des Depositengeschäfts
Beschränkungen unterworfen ist, welche das gegenwärtige Gesetz nicht enthält, stehen einer
solchen Aenderung nicht entgegen.
Die Genehmigung wird, nach Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Erfordernisse, durch die



betheiligte Landesregierung beantragt und muß versagt werden, wenn die Bank nicht von den
Bestimmungen des §. 44 Gebrauch macht.
Die bayerische Regierung ist berechtigt, bis zum Höchstbetrage von 70 Millionen Mark die
Befugniß zur Ausgabe von Banknoten für die in Bayern bestehende Notenbank zu erweitern,
oder diese Befugniß einer anderen Bank zu ertheilen, sofern die Bank sich den Bestimmungen
des §. 44 unterwirft.

§ 48.

Der Reichskanzler ist jederzeit befugt, sich nöthigenfalls durch kommissarische Einsichtnahme
von den Büchern, Geschäftslokalen und Kassenbeständen der Noten ausgebenden Banken die
Ueberzeugung zu verschaffen, daß dieselben die durch Gesetz oder Statut festgestellten
Bedingungen und Beschränkungen der Notenausgabe innehalten, oder die Voraussetzungen
der zu ihren Gunsten etwa ausgesprochenen Nichtanwendbarkeit der §§. 42 und 43 oder des §.
43 dieses Gesetzes erfüllen und daß die von ihnen veröffentlichten Wochen- und
Jahresübersichten (§. 8), sowie die behufs der Steuerberechnung abgegebenen Nachweise (§.
10) der wirklichen Sachlage entsprechen.
Das Aufsichtsrecht der Landesregierungen wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

§ 49.

Die Befugniß zur Ausgabe von Banknoten geht verloren:

1. durch Ablauf der Zeitdauer, für welche sie ertheilt ist,
2. durch Verzicht,
3. im Falle des Konkurses durch Eröffnung des Verfahrens gegen die Bank,
4. durch Entziehung kraft richterlichen Urtheils,
5. durch Verfügung der Landesregierung nach Maßgabe der Statuten oder Privilegien.

§ 50.

Die Entziehung der Befugniß zur Notenausgabe wird auf Klage des Reichskanzlers oder der
Regierung des Bundesstaates, in welchem die Bank ihren Sitz hat, durch gerichtliches Urtheil
ausgesprochen:

1. wenn die Vorschriften der Statuten, des Privilegiums oder des gegenwärtigen Gesetzes über
die Deckung für die umlaufenden Noten verletzt worden sind oder der Notenumlauf die durch
Statut, Privilegium oder Gesetz bestimmte Grenze überschritten hat;
2. wenn die Bank vor Erlaß der in §. 45 erwähnten Bekanntmachung des Reichskanzlers
außerhalb des durch §. 42 ihr angewiesenen Gebiets die in §. 42 ihr untersagten Geschäfte
betreibt, oder außerhalb des durch §. 43 ihr angewiesenen Gebiets ihre Noten vertreibt oder
vertreiben läßt;
3. wenn die Bank die Einlösung präsentirter Noten nicht bewirkt

a) an ihrem Sitze am Tage der Präsentation,
b) an ihrer Einlösungsstelle (§. 44 Nr. 4) bis zum Ablaufe des auf den Tag der Präsentation



folgenden Tages,
a) an sonstigen durch die Statuten bestimmten Einlösungsstellen bis zum Ablaufe des dritten
Tages nach dem Tage der Präsentation;

4. sobald das Grundkapital sich durch Verluste um ein Drittheil vermindert hat.

Die Klage ist im ordentlichen Verfahren zu verhandeln. Der Rechtsstreit gilt im Sinne der
Reichs- und Landesgesetze als Handelssache.
In dem Urtheile ist zugleich die Verpflichtung zur Einziehung der Noten auszusprechen.

§ 51.

Das Urtheil ist erst nach Eintritt der Rechtskraft vollstreckbar. Die Vollstreckung wird auf
Antrag durch das Prozeßgericht verfügt. Das Gericht bestimmt zu diesem Zwecke die Frist,
innerhalb welcher von der Bankverwaltung die Bekanntmachung über die Einziehung der
Noten zu erlassen ist.
Sofern nicht der Konkurs über die Bank ausgebrochen ist, setzt das Gericht einen Kurator ein,
welcher die Einziehung der Noten zu überwachen und, wenn die Bank den für diesen Fall
vorgesehenen Verpflichtungen nicht nachkommt, die Liquidation der Bank beim Gerichte zu
beantragen verpflichtet ist.
Eingehende Noten sind von der Bank an eine vom Reichskanzler zu bezeichnende, am Sitze
der Bank gelegene Kasse abzuliefern.

§ 52.

Sechs Monate, nachdem das Urtheil (§. 50) die Rechtskraft erlangt hat, zahlt die Bank an die
vom Reichskanzler bezeichnete Kasse einen Betrag in baarem Gelde ein, welcher dem bis
dahin nicht abgelieferten Betrage ihrer Noten gleichkommt. Dieser Baarbetrag wird ihr nach
Maßgabe der weiter von ihr abgelieferten Noten und der verbleibende Rest nach Ablauf der
letzten vom Bundesrathe für die Einlösung festgesetzten Frist zurückgezahlt.

§ 53.

Die an die Kasse abgelieferten Noten (§. 51 und §. 52) werden in Gegenwart des Kurators der
Kasse und des für die Einziehung der Noten bestellten Kurators vernichtet. Ueber die
Vernichtung wird ein gerichtliches oder notarielles Protokoll aufgenommen. Die Verwaltung
der Bank ist befugt, an der Vernichtung durch zwei Abgeordnete Theil zu nehmen. Der für die
Vernichtung bestimmte Termin ist ihr jedesmal spätestens acht Tage vorher von der der Kasse
vorgesetzten Behörde anzuzeigen. Die Vernichtung kann in einem oder in mehreren Terminen
erfolgen.

§ 54.

Für diejenigen Korporationen, welche, ohne Zettelbanken zu sein, sich beim Erlaß dieses
Gesetzes im Besitz der Befugniß zur Ausgabe von Noten, Kassenscheinen oder sonstigen auf



den Inhaber ausgestellten unverzinslichen Schuldverschreibungen befinden, und für das von
ihnen ausgegebene Papiergeld gelten insolange, als sie von der Befugniß, Papiergeld in
Umlauf zu erhalten, Gebrauch machen, die Bestimmungen der §§. 2 bis einschließlich 6, dann
des §. 43 und des §. 47 Absatz 1 dieses Gesetzes, soweit sich derselbe auf die Befugniß zur
Ausgabe von Papiergeld, auf deren Dauer, oder auf die Deckung des Papiergeldes bezieht.

Titel IV. Strafbestimmungen.

§ 55.

Wer unbefugt Banknoten oder sonstige auf den Inhaber lautende unverzinsliche
Schuldverschreibungen ausgiebt, wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem Zehnfachen
des Betrages der von ihm ausgegebenen Werthzeichen gleichkommt, mindestens aber
fünftausend Mark beträgt.

§ 56.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark wird bestraft, wer der Verbotsbestimmung des §.
43 zuwider, Noten inländischer Banken, oder Noten oder sonstige Geldzeichen inländischer
Korporationen außerhalb desjenigen Landesgebiets, für welches dieselben zugelassen sind,
zur Leistung von Zahlungen verwendet.

§ 57.

Mit Geldstrafe von fünfzig Mark bis zu fünftausend Mark wird bestraft, wer der
Verbotsbestimmung in §. 11 zuwider, ausländische Banknoten oder sonstige auf den Inhaber
lautende unverzinsliche Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen, Gesellschaften
oder Privaten, welche ausschließlich oder neben anderen Werthbestimmungen in
Reichswährung oder einer deutschen Landeswährung ausgestellt sind, zur Leistung von
Zahlungen verwendet.
Geschieht die Verwendung gewerbsmäßig, so tritt neben der Geldstrafe Gefängniß bis zu
einem Jahre ein. Der Versuch ist strafbar.

§ 58.

Mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark wird bestraft, wer den Bestimmungen im §. 42
zuwider, für Rechnung von Banken als Vorsteher von Zweiganstalten oder als Agent
Bankgeschäfte betreibt oder mit Banken als Gesellschafter in Verbindung tritt.
Die gleiche Strafe trifft die Mitglieder des Vorstandes einer Bank, welche den Bestimmungen
des §. 7 entgegenhandeln, oder welche dem Verbote des §. 42 zuwider

a) Zweiganstalten oder Agenturen bestellen,

oder

b) die von ihnen vertretene Bank als Gesellschafter an Bankhäusern betheiligen.



§ 59.

Die Mitglieder des Vorstandes einer Bank werden:

1. wenn sie in den durch die Bestimmungen des §. 8 vorgeschriebenen Veröffentlichungen
wissentlich den Stand der Verhältnisse der Bank unwahr darstellen oder verschleiern, mit
Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft;
2. wenn sie durch unrichtige Aufstellung der im §. 10 vorgeschriebenen Nachweisungen den
steuerpflichtigen Notenumlauf zu gering angeben, mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem
Zehnfachen der hinterzogenen Steuer gleichsteht, mindestens aber fünfhundert Mark beträgt;
3. wenn die Bank mehr Noten ausgiebt, als sie auszugeben befugt ist, mit einer Geldstrafe
bestraft, welche dem Zehnfachen des zuviel ausgegebenen Betrages gleichkommt, mindestens
aber fünftausend Mark beträgt.

Die Strafe zu 3. trifft auch die Mitglieder des Vorstandes solcher Korporationen, welche zur
Ausgabe von auf den Inhaber lautenden unverzinslichen Schuldverschreibungen befugt sind,
wenn sie mehr solche Geldzeichen ausgeben, als die Korporation auszugeben befugt ist.

Titel V. Schlußbestimmungen.

§ 60.

Die §§. 6, 42 und 43, sowie die auf die letzteren bezüglichen Strafbestimmungen in den §§. 56
und 58 gegenwärtigen Gesetzes treten am 1. Januar 1876 in Kraft.

§ 61.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, mit der Königlich preußischen Regierung wegen
Abtretung der Preußischen Bank an das Reich auf folgenden Grundlagen einen Vertrag
abzuschließen:

1. Preußen tritt nach Zurückziehung seines Einschußkapitals von 1.906.800 Thalern, sowie der
ihm zustehenden Hälfte des Reservefonds die Preußische Bank mit allen ihren Rechten und
Verpflichtungen mit dem 1. Januar 1876 unter den nachstehend Ziffer 2 bis 6 bezeichneten
Bedingungen an das Reich ab. Das Reich wird diese Bank an die nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses Gesetzes zu errichtende Reichsbank übertragen.
2. Preußen empfängt für Abtretung der Bank eine Entschädigung von fünfzehn Millionen
Mark, welche aus den Mitteln der Reichsbank zu decken ist.
3. Den bisherigen Antheilseignern der Preußischen Bank wird die Befugniß vorbehalten, gegen
Verzicht auf alle ihnen durch ihre Bankantheilsscheine verbrieften Rechte zu Gunsten der
Reichsbank den Umtausch dieser Urkunden gegen Antheilsscheine der Reichsbank von
gleichem Nominalbetrage zu verlangen.
4. Die Reichsbank hat denjenigen Antheilseignern, welche nach den Bestimmungen der §§. 16
und 19 der Bankordnung vom 5. Oktober 1846 (Preuß. Gesetz-Samml. S. 435) die
Herauszahlung des eingeschossenen Kapitals und ihres Antheils an dem Reservefonds der
Preußischen Bank verlangen, diese Zahlung zu leisten.
5. Die Reichsbank wird zur Erfüllung der von der Preußischen Bank durch Vertrag vom 28./31.



Januar 1856 hinsichtlich der Staatsanleihe von sechszehn Millionen
fünfhundertachtundneunzigtausend Thalern übernommenen Verbindlichkeiten an Preußen für
die Jahre 1876 bis einschließlich 1925 jährlich 621.910 Thaler in halbjährlichen Raten zahlen.
Wird die Konzession der Reichsbank nicht verlängert, so wird das Reich dafür sorgen, daß, so
lange keine andere Bank in diese Verpflichtung eintritt, die Rente bis zu dem ebengedachten
Zeitpunkte der preußischen Staatskasse unverkürzt zusfließe.
6. Eine Auseinandersetzung zwischen Preußen und der Reichsbank wegen der Grundstücke
der Preußischen Bank bleibt vorbehalten.

§ 62.

Der Reichskanzler wird ermächtigt:

1. diejenigen Antheilsscheine der Reichsbank zu begeben, welche nicht nach §.61 Nr. 3 gegen
Antheilsscheine der Preußischen Bank umzutauschen sind,
2. auf Höhe der nicht begebenen Antheilsscheine zur Beschaffung des nach §. 23
erforderlichen Grundkapitals der Reichsbank verzinsliche, spätestens am 1. Mai 1876 fällig
werdende Schatzanweisungen auszugeben.

§ 63.

Die Ausfertigung der Schatzanweisungen (§. 62 Nr. 2) wird der Preußischen Hauptverwaltung
der Staatsschulden übertragen. Den Zinssatz bestimmt der Reichskanzler. Bis zum 1. Mai
1876 kann, nach Anordnung des Reichskanzlers, der Betrag der Schatzanweisungen
wiederholt, jedoch nur zur Deckung der in Verkehr gesetzten Schatzanweisungen ausgegeben
werden.

§ 64.

Die zur Verzinsung und Einlösung der Schatzanweisungen erforderlichen Beträge müssen der
Reichsschulden-Verwaltung aus den bereitesten Einkünften des Reichs zur Verfallzeit zur
Verfügung gestellt weiden.

§ 65.

Die Ausgabe der Schatzanweisungen ist durch die Reichskasse zu bewirken.
Die Zinsen der Schatzanweisungen verjähren binnen vier Jahren, die verschriebenen
Kapitalbeträge binnen 30 Jahren nach Eintritt des in jeder Schatzanweisung auszudrückenden
Fälligkeitstermins.

§ 66.



Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs über die Eintragung in das Handelsregister und
die rechtlichen Folgen derselben finden auf die Reichsbank keine Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 14. März 1875.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.

Anlage zum §. 9.

Laufende
Nr. Bezeichnung der Bank.

Ungedeckter
Notenumlauf.

Mark.

1. Reichsbank 250.000.000
2. Ritterschaftliche Privatbank in Pommern (Stettin) 1.222.000
3. Städtische Bank in Breslau 1.283.000
4. Bank des Berliner Kassenvereins 963.000
5. Kölnische Bank 1.251.000
6. Magdeburger Privatbank 1.173.000
7. Danziger Privat-Aktienbank 1.272.000
8. Provinzial-Aktienbank des Großherzogthums Posen 1.206.000
9. Kommunalständische Bank für die preußische Oberlausitz (Görlitz) 1.307.000

10. Hannoversche Bank 6.000.000
11. Landgräflich hessische konzessionirte Landesbank 159.000
12. Frankfurter Bank 10.000.000
13. Bayerische Banken 32.000.000
14. Sachsische Bank zu Dresden 16.771.000
15. Leipziger Bank 5.348.000
16. Leipziger Kassenverein 1.440.000
17. Chemnitzer Stadtbank 441.000
18. Württembergische Notenbank 10.000.000
19. Badische Bank 10.000.000
20. Bank für Süddeutschland 10.000.000
21. Rostocker Bank 1.155.000
22. Weimarsche Bank 1.971.000
23. Oldenburgische Landesbank 1.881.000
24. Braunschweigische Bank 2.829.000
25. Mitteldeutsche Kreditbank in Meiningen 3.187.000



26. Privatbank zu Gotha 1.344.000
27. Anhalt-Dessauische Landesbank 935.000
28. Thüringische Bank (Sondershausen) 1.658.000
29. Geraer Bank 1.651.000
30. Niedersächsische Bank (Bückeburg) 594.000
31. Lübecker Privatbank 500.000
32. Kommerzbank in Lübeck 959.000
33. Bremer Bank 4.500.000

Zusammen 385.000.000

 

Gesetz, betreffend die Ausgabe von
Reichskassenscheinen

Titel:
Gesetz, betreffend die
Ausgabe von
Reichskassenscheinen.

Fundstelle:
Deutsches
Reichsgesetzblatt Band
1874, Nr. 13, Seite 40 – 41

Fassung vom: 30. April 1874
Bekanntmachung: 5. Mai 1874
Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 1000.) Gesetz, betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen. Vom 30. April 1874.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des
Reichstags, was folgt:

§. 1.

Der  Reichskanzler  wird  ermächtigt,  Reichskassenscheine  zum  Gesammtbetrage  von  120
Millionen Mark in  Abschnitten zu 5,  20 und 50 Mark ausfertigen zu lassen und unter  die
Bundesstaaten  nach  dem  Maßstabe  ihrer  durch  die  Zählung  vom  1.  Dezember  1871
festgestellten Bevölkerung zu vertheilen.
Ueber  die  Vertheilung  des  Gesammtbetrages  auf  die  einzelnen  Abschnitte  beschließt  der
Bundesrath.
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§. 2.

Jeder Bundesstaat hat das von ihm seither ausgegebene Staatspapiergeld spätestens bis zum 1.
Juli 1875 zur Einlösung öffentlich aufzurufen und thunlichst schnell einzuziehen.
Zur Annahme von Staatspapiergeld sind vom 1. Januar 1876 an nur die Kassen desjenigen
Staats verpflichtet, welcher das Papiergeld ausgegeben hat.

§. 3.

Denjenigen Staaten,  deren Papiergeld  den ihnen nach §.  1  zu  überweisenden Betrag von
Reichskassenscheinen übersteigt, werden zwei Drittheile des überschießenden Betrages aus
der Reichskasse als ein Vorschuß überwiesen und zwar, soweit die Bestände der letzteren es
gestatten, in baarem Gelde, soweit sie es nicht gestatten, in Reichskassenscheinen.
Der Reichskanzler wird zu diesem Zwecke ermächtigt, Reichskassenscheine über den im §. 1
festgesetzten Betrag hinaus bis auf Höhe des zu leistenden Vorschusses anfertigen zu lassen,
und soweit als nöthig in Umlauf zu setzen.
Ueber  die  Art  der  Tilgung  dieses  Vorschusses  wird  gleichzeitig  mit  der  Ordnung  des
Zettelbankwesens  Bestimmung  getroffen.  In  Ermangelung  einer  solchen  Bestimmung  hat  die
Rückzahlung  des  Vorschusses  innerhalb  15  Jahren,  vom 1.  Januar  1876  an  gerechnet,  in
gleichen Jahresraten zu erfolgen.
Die auf  den Vorschuß eingehenden Rückzahlungen sind zunächst zur Einziehung der nach
vorstehenden Bestimmungen ausgefertigten Reichskassenscheine zu verwenden.

§. 4.

Diejenigen  Bundesstaaten,  welche  Papiergeld  ausgegeben  haben,  werden  die  ihnen
ausgefolgten Reichskassenscheine (§§. 1 und 3), soweit der Betrag der letzteren den Betrag des
ausgegebenen Staatspapiergeldes nicht übersteigt,  nur in dem Maße in Umlauf setzen, als
Staatspapiergeld zur Einziehung gelangt.

§. 5.

Die Reichskassenscheine werden bei allen Kassen des Reichs und sämmtlicher Bundesstaaten
nach ihrem Nennwerthe in Zahlung angenommen und von der Reichs-Hauptkasse für Rechnung
des Reichs jederzeit auf Erfordern gegen baares Geld eingelöst.
Im Privatverkehr findet ein Zwang zu ihrer Annahme nicht statt.

§. 6.

Die  Ausfertigung  der  Reichskassenscheine  wird  der  Preußischen  Haupt-Verwaltung  der
Staatsschulden  unter  der  Benennung  „Reichsschulden-Verwaltung“  übertragen.
Die Reichsschulden-Verwaltung hat für beschädigte oder unbrauchbar gewordene Exemplare
für  Rechnung des  Reichs  Ersatz  zu  leisten,  wenn  das  vorgelegte  Stück  zu  einem echten
Reichskassenscheine gehört und mehr als die Hälfte eines solchen beträgt.  Ob in anderen
Fällen ausnahmsweise ein Ersatz geleistet werden kann, bleibt ihrem pflichtmäßigen Ermessen
überlassen.



§. 7.

Vor  der  Ausgabe  der  Reichskassenscheine  ist  eine  genaue  Beschreibung  derselben  öffentlich
bekannt zu machen.
Die  Kontrole  über  die  Ausfertigung  und  Ausgabe  der  Reichskassenscheine  übt  die
Reichsschulden-Kommission.

§. 8.

Von  den  Bundesstaaten  darf  auch  ferner  nur  auf  Grund  eines  Reichsgesetzes  Papiergeld
ausgegeben oder dessen Ausgabe gestattet werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift  und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 30. April 1874.

(L. S.)  Wilhelm.

  Fürst v. Bismarck.
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 Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia
(Nr. 610.) Vertrag, betreffend den Beitritt Bayerns zur Verfassung des Deutschen Bundes. Vom 23. November 1870., nebst
Schlußprotokoll vom demselben Tage.

Seine Majestät der König von Preußen im Namen des Norddeutschen Bundes und Seine Majestät der
König von Bayern haben in der Absicht, die Sicherheit des Deutschen Gebietes zu gewährleisten, dem
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Deutschen Rechte eine gedeihliche Entwicklung zu sichern und die Wohlfahrt des Deutschen Volkes
zu pflegen, beschlossen, über Gründung eines Deutschen Bundes Verhandlungen zu eröffnen und zu
diesem Behufe zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen, im Namen des Norddeutschen Bundes:

den Kanzler des Norddeutschen Bundes, Allerhöchstihren Präsidenten des Staatsministeriums
und Minister der auswärtigen Angelegenheiten Grafen Otto v. Bismarck-Schönhausen, und
Allerhöchstihren Kriegs- und Marineminister, General der Infanterie Albert v. Roon;

Seine Majestät der König von Bayern:

Allerhöchstihren Staatsminister des Königlichen Hauses und des Aeußern Grafen Otto v. Bray-
Steinburg,
Allerhöchstihren Kriegsminister, Generallieutenant Sigmund Freiherrn v. Prankh und
Allerhöchstihren Staatsminister der Justiz Johann v. Lutz.

Diese Bevollmächtigten sind in Versailles zusammengetreten, haben ihre Vollmachten ausgetauscht
und haben sich, nachdem diese letzteren in guter Ordnung befunden waren, über nachfolgende
Vertragsbestimmungen geeinigt.

I.

Die Staaten des Norddeutschen Bundes und das Königreich Bayern schließen einen ewigen
Bund,  welchem das  Großherzogthum Baden  und  das  Großherzogthum Hessen  für  dessen
südlich vom Main belegenes Staatsgebiet schon beigetreten sind und zu welchem der Beitritt
des Königreichs Württemberg in Aussicht steht.
Dieser Bund heißt der Deutsche Bund.

II.

Die Verfassung des Deutschen Bundes ist die des bisherigen Norddeutschen Bundes, jedoch mit
folgenden Abänderungen.

§. 1.

Der Artikel 1. der Norddeutschen Bundesverfassung wird künftig lauten, wie folgt:

Das  Bundesgebiet  besteht  aus  den  Staaten  Preußen  mit  Lauenburg,  Bayern,  Sachsen,
Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz,
Oldenburg,  Braunschweig,  Sachsen-Meiningen,  Sachsen-Altenburg,  Sachsen-Koburg-Gotha,
Anhalt,  Schwarzburg-Rudolstadt,  Schwarzburg-Sondershausen,  Waldeck,  Reuß  älterer  Linie,
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Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg.

§. 2.

Zu Artikel 4. wird folgender Zusatz vereinbart:

Ziff. 16. Die Bestimmungen über die Presse und das Vereinswesen.

§. 3.

Das zweite Alinea des Artikels 5. lautet künftig, wie folgt:

Bei  Gesetzes-Vorschlägen über  das  Militairwesen,  die  Kriegsmarine und die  im Artikel  35.
bezeichneten Abgaben giebt,  wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit  stattfindet,
die  Stimme  des  Präsidiums  den  Ausschlag,  wenn  sie  sich  für  die  Aufrechthaltung  der
bestehenden Einrichtungen ausspricht.

§. 4.

Artikel 6. erhält folgende Fassung:

Der Bundesrath besteht  aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes,  unter  welchen die
Stimmführung sich in der Weise vertheilt,  daß Preußen mit  den ehemaligen Stimmen von
Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen führt, Bayern 6, Sachsen 4,
Württemberg 4, Baden 3, Hessen 3, Mecklenburg-Schwerin 2, Sachsen Weimar 1, Mecklenburg-
Strelitz 1, Oldenburg 1, Braunschweig 2, Sachsen-Meiningen 1, Sachsen-Altenburg 1, Sachsen-
Koburg-Gotha 1, Anhalt 1, Schwarzburg-Rudolstadt 1, Schwarzburg-Sondershausen 1, Waldeck
1, Reuß älterer Linie 1, Reuß jüngerer Linie 1, Schaumburg-Lippe 1, Lippe 1, Lübeck 1, Bremen
1, Hamburg 1, in Summa 58 Stimmen.
Jedes Mitglied des Bundes kann soviel Bevollmächtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es
Stimmen hat, doch kann die Gesammtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben
werden.

§. 5.

An die Stelle des Artikels 7. tritt folgende Bestimmung:
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Der Bundesrath beschließt:

1)  über  die  dem  Reichstage  zu  machenden  Vorlagen  und  die  von  demselben  gefaßten
Beschlüsse;
2)  über  die  zur  Ausführung  der  Bundesgesetze  erforderl ichen  al lgemeinen
Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, sofern nicht in dem Gesetze selbst etwas Anderes
bestimmt ist;
3) über Mängel, welche bei der Ausführung der Bundesgesetze oder der vorstehend erwähnten
Vorschriften oder Einrichtungen hervortreten.

Jedes  Bundesglied  ist  befugt,  Vorschläge  zu  machen und in  Vortrag  zu  bringen,  und das
Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Berathung zu übergeben.
Die Beschlußfassung erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in den Artikeln 5. 37. und 78., mit
einfacher Mehrheit. Nicht vertretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt. Bei
Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.
Bei  der  Beschlußfassung über  eine Angelegenheit,  welche nach den Bestimmungen dieser
Verfassung nicht dem ganzen Bunde gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen nur derjenigen
Bundesstaaten gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist.

§. 6.

Artikel 8. erhält folgende Fassung:

Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse

1) für das Landheer und die Festungen,
2) für das Seewesen,
3) für Zoll- und Steuerwesen,
4) für Handel und Verkehr,
5) für Eisenbahnen, Post und Telegraphen,
6) für Justizwesen,
7) für Rechnungswesen.

In  jedem dieser  Ausschüsse werden außer  dem Präsidium mindestens  vier  Bundesstaaten
vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder Staat nur Eine Stimme.
In dem Ausschusse für das Landheer und die Festungen hat Bayern einen ständigen Sitz, die
übrigen Mitglieder desselben, sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen, werden
von  dem  Bundesfeldherrn  ernannt;  die  Mitglieder  der  anderen  Ausschüsse  werden  vom
Bundesrathe  gewählt.  Die  Zusammensetzung  dieser  Ausschüsse  ist  für  jede  Session  des
Bundesrathes, resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder
wählbar sind.
Außerdem wird im Bundesrathe aus den Bevollmächtigten der Königreiche Bayern, Sachsen und
Württemberg unter dem Vorsitze Bayerns ein Ausschuß für die auswärtigen Angelegenheiten
gebildet.
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Den Ausschüssen werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur Verfügung gestellt.

§. 7.

In Artikel 11. wird nach dem ersten Absatze folgende Zusatzbestimmung eingeschaltet:

Zur  Erklärung  des  Krieges  in  Namen  des  Bundes  ist  die  Zustimmung  des  Bundesrathes
erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt.

§. 8.

Artikel 18. erhält am Schlusse folgenden Zusatz:

Den zu einem Bundesamte berufenen Beamten eines Bundesstaates stehen, sofern nicht vor
ihrem Eintritt in den Bundesdienst im Wege der Bundesgesetzgebung etwas Anderes bestimmt
ist, dem Bunde gegenüber diejenigen Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathlande aus ihrer
dienstlichen Stellung zugestanden hatten.

§. 9.

Artikel 19. lautet fortan wie folgt:

Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, können sie dazu
im  Wege  der  Exekution  angehalten  werden.  Diese  Exekution  ist  vom  Bundesrathe  zu
beschließen und von Bundespräsidium zu vollstrecken.

§. 10.

Artikel 20. erhält folgende Fassung:

Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor.
Bis zu der gesetzlichen Regelung, welche im §. 5. des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869. (Artikel
79. Nr. 13.) vorbehalten ist, werden in Bayern 48, in Württemberg 17, in Baden 14, in Hessen
südlich  des  Main  6  Abgeordnete  gewählt  und  beträgt  demnach  die  Gesammtzahl  der
Abgeordneten 382.
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§. 11.

Artikel 28. erhält folgenden Zusatz:

Bei  der  Beschlußfassung über  eine Angelegenheit,  welche nach den Bestimmungen dieser
Verfassung nicht dem ganzen Bunde gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen nur derjenigen
Mitglieder  gezählt,  die  in  Bundesstaaten  gewählt  sind,  welchen  die  Angelegenheit
gemeinschaftlich  ist.

§. 12.

Aus Artikel 34. wird das Wort „Lübeck“ gestrichen.

§. 13.

Artikel 35. erhält folgende Fassung:

Der  Bund  ausschließlich  hat  die  Gesetzgebung  über  das  gesammte  Zollwesen,  über  die
Besteuerung des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabacks, bereiteten Branntweins
und Biers und aus Rüben oder anderen inländischen Erzeugnissen hergestellten Zuckers und
Syrups,  über  den  gegenseitigen  Schutz  der  in  den  einzelnen  Bundesstaaten  erhobenen
Verbrauchsabgaben  gegen  Hinterziehungen,  sowie  über  die  Maßregeln,  welche  in  den
Zollausschlüssen zur Sicherung der gemeinsamen Zollgrenze erforderlich sind.
In Bayern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und
Biers der Landesgesetzgebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben
darauf richten, eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung über die Besteuerung auch dieser
Gegenstände herbeizuführen.

§. 14.

Zu Artikel 36. wird am Schlusse folgender Zusatz beigefügt:

Die von diesen Beamten über Mängel bei der Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung
gemachten Anzeigen (Art. 35.) werden dem Bundesrathe zur Beschlußnahme vorgelegt.

§. 15.

Artikel 37. wird künftig lauten, wie folgt:
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Bei der Beschlußnahme über die Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.)
dienenden Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen giebt die Stimme des Präsidiums alsdann
den Ausschlag, wenn sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Vorschrift oder Einrichtung
ausspricht.

§. 16.

Artikel 38. wird wie folgt gefaßt:

Der Ertrag der Zölle und der anderen in Artikel 35. bezeichneten Abgaben, letzterer soweit sie
der Bundesgesetzgebung unterliegen, fließt in die Bundeskasse.
Dieser  Ertrag  besteht  aus  der  gesammten  von  den  Zöllen  und  den  übrigen  Abgaben
aufgekommenen Einnahme nach Abzug

1) der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuervergütungen
und Ermäßigungen,
2) der Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen,
3) der Erhebungs- und Verwaltungskosten, und zwar:

a) bei den Zöllen der Kosten, welche an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen und in dem
Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebung der Zölle erforderlich sind,
b) bei der Salzsteuer der Kosten, welche zur Besoldung der mit Erhebung und Kontrolirung
dieser Steuer auf den Salzwerken beauftragten Beamten aufgewendet werden,
c) bei der Rübenzuckersteuer und Tabacksteuer der Vergütung, welche nach den jeweiligen
Beschlüssen des Bundesrathes den einzelnen Bundesregierungen für die Kosten der Verwaltung
dieser Steuern zu gewähren ist,
d) bei den übrigen Steuern mit funfzehn Prozent der Gesammteinnahme.

Die  außerhalb  der  gemeinschaftlichen  Zollgrenze  liegenden  Gebiete  tragen  zu  den
Bundesausgaben  durch  Zahlung  eines  Aversums  bei.
Bayern,  Württemberg  und  Baden  haben  an  dem  in  die  Bundeskasse  fließenden  Ertrage  der
Steuern von Branntwein und Bier  und an dem diesem Ertrage entsprechenden Theile  des
vorstehend erwähnten Aversums keinen Theil.

§. 17.

Artikel 39. erhält nachstehende Fassung:

Die  von den Erhebungsbehörden der  Bundesstaaten nach Ablauf  eines  jeden Vierteljahres
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aufzustellenden Quartalextrakte und die nach dem Jahres- und Bücherschlusse aufzustellenden
Finalabschlüsse  über  die  im  Laufe  des  Vierteljahres  beziehungsweise  während  des
Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an Zöllen und nach Artikel 38. zur Bundeskasse
fließenden  Verbrauchsabgaben  werden  von  den  Direktivbehörden  der  Bundesstaaten,  nach
vorausgegangener Prüfung, in Hauptübersichten zusammengestellt, in welchen jede Abgabe
gesondert  nachzuweisen  ist,  und  es  werden  diese  Uebersichten  an  den  Ausschuß  des
Bundesrathes für das Rechnungswesen eingesandt.
Der Letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten von drei zu drei Monaten den von der Kasse
jedes  Bundesstaates  der  Bundeskasse  schuldigen  Betrag  vorläufig  fest  und  setzt  von  dieser
Feststellung  den  Bundesrath  und  die  Bundesstaaten  in  Kenntniß,  legt  auch  alljährlich  die
schließliche Feststellung jener Beträge mit seinen Bemerkungen dem Bundesrathe vor. Der
Bundesrath beschließt über diese Feststellung.

§. 18.

Artikel 40. hat zu lauten:

Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungs-Vertrage vom 8. Juli 1867. bleiben in Kraft, soweit
sie nicht durch die Vorschriften dieser Verfassung abgeändert sind und so lange sie nicht auf
dem in Artikel 7., beziehungsweise 78. bezeichneten Wege abgeändert werden.

§. 19.

Artikel 48. Absatz 2. wird wie folgt gefaßt:

Die  im  Artikel  4.  vorgesehene  Gesetzgebung  des  Bundes  in  Post-  und  Telegraphen-
Angelegenheiten erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den
gegenwärtig  in  der  Norddeutschen  Post-  und  Telegraphenverwaltung  maßgebenden
Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder administrativen Anordnung überlassen
ist.

§. 20.

An die Stelle der bisherigen Artikel 50. und 51. tritt folgende Fassung:

Art ikel  50.  Dem  Bundespräsid ium  gehört  d ie  obere  Lei tung  der  Post-  und
Telegraphenverwaltung an. Dasselbe hat die Pflicht und das Recht, dafür zu sorgen, daß Einheit
in der Organisation der Verwaltung und im Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualifikation der
Beamten hergestellt und erhalten wird.
Das  Präsidium  hat  für  den  Erlaß  der  reglementarischen  Festsetzungen  und  allgemeinen
administrativen Anordnungen, sowie für die ausschließliche Wahrnehmung der Beziehungen zu
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anderen Post- und Telegraphenverwaltungen Sorge zu tragen.
Sämtliche  Beamte  der  Post-  und  Telegraphenverwaltung  sind  verpflichtet,  den  Anordnungen
des Bundespräsidiums Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Diensteid aufzunehmen.
Artikel 51. Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehörden der Post und Telegraphie in den
verschiedenen  Bezirken  erforderlichen  oberen  Beamten  (z.B.  der  Direktoren,  Räthe,
Oberinspektoren), ferner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. Dienstes
in  den  einzelnen  Bezirken  als  Organe  der  erwähnten  Behörden  fungirenden  Post-  und
Telegraphenbeamten (z. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des Deutschen
Bundes von dem Präsidium aus, welchem diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen
Landesregierungen  wird  von  den  in  Rede  stehenden  Ernennungen,  soweit  dieselben  ihre
Gebiete  betreffen,  Behufs  der  landesherrlichen  Bestätigung  und  Publikation  rechtzeitig
Mittheilung  gemacht  werden.  Die  anderen  bei  den  Verwaltungsbehörden  der  Post  und
Telegraphie  erforderlichen  Beamten,  sowie  alle  für  den  lokalen  und  technischen  Betrieb
bestimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen fungirenden Beamten u. s. w. werden
von den betreffenden Landesregierungen angestellt.
Wo eine selbstständige Landespost- resp. Telegraphenverwaltung nicht besteht, entscheiden
die Bestimmungen der besonderen Verträge.

§. 21.

Artikel 52. Absatz 3. lautet für die Folge:

Nach Maßgabe des auf diese Weise festgestellten Verhältnisses werden den einzelnen Staaten
während der auf ihren Eintritt in die Bundes-Postverwaltungen folgenden acht Jahre die sich für
sie aus den im Bunde aufkommenden Postüberschüssen ergebenden Quoten auf ihre sonstigen
Beiträge zu Bundeszwecken zu Gute gerechnet.

§. 22.

Artikel 56. lautet fortan in seinem Eingange:

Das gesammte Konsulatswesen des Deutschen Reichs steht unter der Aufsicht etc.

§. 23.

In  den  Artikeln  57.  und  59.  tritt  an  die  Stelle  des  Wortes  „Norddeutsche“  der  Ausdruck
„Deutsche Bundesangehörige“.

§. 24.
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Aus Artikel 62. fällt der zweite Absatz aus.

§. 25.

Artikel 78. lautet wie folgt:

Veränderungen der Verfassung erfolgen im Wege der Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt,
wenn sie im Bundesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.

§. 26.

Der bisherige Artikel 79. der Bundesverfassung fällt weg.
An dessen Stelle tritt folgende

XV. Uebergangs-Bestimmung.
Artikel 79.

Die  nachstehend  genannten,  im  Norddeutschen  Bunde  ergangenen  Gesetze  werden  zu
Gesetzen  des  Deutschen  Bundes  erklärt  und  als  solche  von  den  nachstehend  genannten
Zeitpunkten an in das gesammte Bundesgebiet mit der Wirkung eingeführt, daß, wo in diesen
Gesetzen von dem Norddeutschen Bunde, dessen Verfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten,
Indigenat, verfassungsmäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist,
der Deutsche Bund und dessen entsprechende Beziehungen zu verstehen sind, nämlich:

I. vom Tage der Wirksamkeit der gegenwärtigen Verfassung an:

1) das Gesetz über Paßwesen vom 12. Oktober 1867.,
2) das Gesetz über die Nationalität der Kauffahrteischiffe vom 25. Oktober 1867.,
3) das Gesetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867.,
4) das Gesetz über die Bundeskonsulate vom 8. November 1867.,
5) das Wehrgesetz vom 9. November 1867.,
6) das Gesetz über die vertragsmäßigen Zinsen vom 14. November 1867.,
7) das Gesetz über die Beseitigung polizeilicher Ehebeschränkungen vom 4. Mai 1868.,
8) das Gesetz, betreffend die Aufhebung der Schuldhaft, vom 29. Mai 1868.,
9) das Gesetz über die Unterstützung Schleswig-Holsteinischer Offiziere vom 14. Mai 1868.,
10) das Gesetz über die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften vom 4. Juli 1868.,
11) das Gesetz über die Maaß- und Gewichtsordnung vom 17. August 1868.,
12) das Gesetz über die Rinderpest vom 7. April 1869.,
13) das Gesetz über die Kautionen der Bundesbeamten vom 2. Juni 1869.,
14) das Gesetz über die Einführung der Wechselordnung vom 5. Juni 1869.,
15) das Gesetz über die Wechselstempelsteuer vom 10. Juni 1869.,
16) das Gesetz über das Bundes-Oberhandelsgericht vom 12. Juni 1869.,
17) das Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeitslohnes vom 21. Juni 1869.,
18) das Gesetz über die Gewährung der Rechtshülfe vom 21. Juni 1869.,
19) das Gesetz über die Gleichberechtigung der Konfessionen vom 3. Juli 1869.,
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20) das Gesetz über die Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870.,
21) das Gesetz über die Abgaben von der Flößerei vom 1. Juni 1870.,
22) das Gesetz über den Erwerb und Verlust der Bundesangehörigkeit vom 1. Juni 1870.,
23) das Gesetz über das Urheberrecht an Schriftwerken vom 11. Juni 1870.,
24) das Gesetz über die Kommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesellschaften vom 11.
Juni 1870.,
25) das Gesetz über die Ausgabe von Papiergeld vom 16. Juni 1870.,
26) das Gesetz über die Eheschließung vor Bundeskonsuln vom 16. Juni 1870.,[1]

27) das Gesetz über die Unterstützung Schleswig-Holsteinischer Soldaten vom 3. März 1870.;

II. vom 1. Januar 1872. an:

1) das Gesetz über Postwesen vom 2. November 1867.,
2) das Gesetz über Posttaxwesen vom 4. November 1867.,
3) das Gesetz über Telegraphen-Freimarken vom 16. Mai 1869.,
4) das Gesetz über Portofreiheiten vom 5. Juni 1869.,
5) das Gesetz über Banknoten vom 27. März 1870.,
6) das Einführungsgesetz zum Strafgesetz vom 31. Mai 1870.,
7) das Strafgesetzbuch.

In Hessen südlich des Mains werden als Bundesgesetze eingeführt, und zwar:

I. vom Tage der Wirksamkeit der Verfassung an:

das Gesetz, betreffend die Schließung und Beschränkung der öffentlichen Spielbanken, vom 1.
Juli 1868.,
das Gesetz über die Einführung der Telegraphen-Freimarken vom 16. Mai 1869.

II. vom 1. Juli 1871. an:

das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870.

In den Hohenzollernschen Lande wird vom Tage der Wirksamkeit der Verfassung an eingeführt
das Gesetz, betreffend die Wechselstempelsteuer, vom 10. Juni 1869.
Die Erklärung der übrigen im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetze zu Bundesgesetzen
bleibt, soweit diese Gesetze auf Angelegenheiten sich beziehen, welche verfassungsmäßig der
Gesetzgebung des Deutschen Bundes unterliegen, der Bundesgesetzgebung vorbehalten.
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III.

Die  vorstehend  festgestellte  Verfassung  des  Deutschen  Bundes  erleidet  hinsichtlich  ihrer
Anwendung auf das Königreich Bayern nachstehende Beschränkungen:

§. 1.

Das Recht der Handhabung der Aufsicht Seitens des Bundes über die Heimaths – und
Niederlassungsverhältnisse und dessen Recht der Gesetzgebung über diesen Gegenstand
erstreckt sich nicht auf das Königreich Bayern.
Das  Recht  des  Bundes  auf  Handhabung  der  Aufsicht  und  Gesetzgebung  über  das
Eisenbahnwesen,  dann über  das  Post-  und Telegraphenwesen erstreckt  sich  auf  das
Königreich Bayern nur nach Maßgabe der in den §§. 3. und 4. enthaltenen Bestimmungen.

§. 2.

Für die erste Wahl zum Reichstage wird die Abgrenzung der Wahlbezirke in Bayern in
Ermangelung  der  bundesgesetzlichen  Feststellung  von  der  Königlich  Bayerischen
Regierung  bestimmt  werden.

§. 3.

Die Artikel 42. bis einschließlich 46. der Bundesverfassung sind auf das Königreich Bayern
nicht anwendbar.
Dem Bunde steht jedoch auch dem Königreiche Bayern gegenüber das Recht zu, im Wege
der Gesetzgebung einheitliche Normen für die Konstruktion und Ausrüstung der für die
Landesvertheidigung wichtigen Eisenbahnen aufzustellen.

§. 4.

Die  Artikel  48.  bis  einschließlich  52.  der  Bundesverfassung  finden  auf  das  Königreich
Bayern keine Anwendung. Das Königreich Bayern behält  die freie und selbstständige
Verwaltung seines Post- und Telegraphenwesens.
Dem Bunde steht jedoch auch für das Königreich Bayern die Gesetzgebung über die
Vorrechte der Post und Telegraphie, über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten
zum Publikum, über die Portofreiheiten und das Posttaxwesen, soweit beide letzteren
nicht  lediglich  den  inneren  Verkehr  in  Bayern  betreffen,  sowie  unter  gleicher
Beschränkung  die  Feststellung  der  Gebühren  für  die  telegraphische  Korrespondenz,
endlich die Regelung des Post- und Telegraphenverkehrs mit dem Auslande zu.
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An  den  zur  Bundeskasse  fließenden  Einnahmen  des  Post-  und  Telegraphenwesens  hat
Bayern  keinen  Antheil.

§. 5.

Anlangend die Artikel 57. bis 68. von dem Bundes-Kriegswesen, so findet

Artikel 57. Anwendung auf das Königreich Bayern;
Artikel 58. ist gleichfalls für das Königreich Bayern gültig.

Dieser Artikel erhält jedoch für Bayern folgenden Zusatz:

Der in diesem Artikel bezeichneten Verpflichtung wird von Bayern in der Art entsprochen,
daß es die Kosten und Lasten seines Kriegswesen, den Unterhalt der auf seinem Gebiete
belegenen  festen  Plätze  und  sonstigen  Fortifikationen  einbegriffen,  ausschließlich  und
allein  trägt.

Artikel 59. hat gleichwie der Artikel 60. für Bayern gesetzliche Geltung.
Die Artikel 61. bis 68. finden auf Bayern keine Anwendung.

An deren Stelle treten folgende Bestimmungen:

I. Bayern behält zunächst seine Militairgesetzgebung nebst den dazu gehörigen Vollzugs-
Instruktionen,  Verordnungen,  Erläuterungen  etc.  bis  zur  verfassungsmäßigen
Beschlußfassung über die der Bundesgesetzgebung anheimfallenden Materien, resp. bis
zur freien Verständigung bezüglich der Einführung der bereits vor dem Eintritte Bayerns
in den Bund in dieser Hinsicht erlassenen Gesetze und sonstigen Bestimmungen.

II.  Bayern  verpflichtet  sich,  für  sein  Kontingent  und  die  zu  demselben  gehörigen
Einrichtungen einen gleichen Geldbetrag zu verwenden, wie nach Verhältniß der
Kopfstärke durch den Militair-Etat des Deutschen Bundes für die übrigen Theile des
Bundesheeres ausgesetzt wird.
Dieser Geldbetrag wird im Bundesbudget für das Königlich Bayerische Kontingent in
einer Summe ausgeworfen. Seine Verausgabung wird durch Spezial-Etats geregelt,
deren Aufstellung Bayern überlassen bleibt.
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Hierfür  werden  im  Allgemeinen  diejenigen  Etatsansätze  nach  Verhältniß  zur
Richtschnur  dienen,  welche für  das  übrige Bundesheer  in  den einzelnen Titeln
ausgeworfen sind.

III.  Das  Bayerische  Heer  bildet  einen  in  sich  geschlossenen  Bestandtheil  des
Deutschen Bundesheeres mit selbstständiger Verwaltung, unter der Militairhoheit
Seiner  Majestät  des Königs von Bayern;  im Kriege –  und zwar mit  Beginn der
Mobilisierung – unter dem Befehle des Bundesfeldherrn.
In Bezug auf Organisation, Formation, Ausbildung und Gebühren, dann hinsichtlich
der  Mobilmachung  wird  Bayern  volle  Uebereinstimmung  mit  den  für  das
Bundesheer  bestehenden  Normen  herstellen.
Bezüglich der Bewaffnung und Ausrüstung, sowie der Gradabzeichen behält sich die
Königlich Bayerische Regierung die Herstellung der vollen Uebereinstimmung mit
dem Bundesheere vor.
Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, sich durch Inspektionen von der
Uebereinstimmung  in  Organisation,  Formation  und  Ausbildung,  sowie  von  der
Vollzähligkeit und Kriegstüchtigkeit des Bayerischen Kontingents Ueberzeugung zu
verschaffen und wird sich über die Modalitäten der jeweiligen Vornahme und über
das Ergebniß dieser Inspektionen mit Seiner Majestät dem Könige von Bayern ins
Vernehmen setzen.
Die Anordnung der Kriegsbereitschaft (Mobilisirung) des Bayerischen Kontingents
oder eines Theils desselben erfolgt auf Veranlassung des Bundesfeldherren durch
Seine Majestät den König von Bayern.
Zur  steten  gegenseitigen  Information  in  den  durch  diese  Vereinbarung
geschaffenen  militairischen  Beziehungen  erhalten  die  Militair-Bevollmächtigten  in
Berlin  und  München  über  die  einschlägigen  Anordnungen  entsprechende
Mittheilung  durch  die  resp.  Kriegsministerien.

IV.  Im  Kriege  sind  die  Bayerischen  Truppen  verpflichtet,  den  Befehlen  des
Bundesfeldherrn  unbedingt  Folge  zu  leisten.

Diese Verpflichtung wird in den Fahneneid aufgenommen.



V. Die Anlage von neuen Befestigungen auf Bayerischem Gebiete im Interesse der
gesammtdeutschen  Vertheidigung  wird  Bayern  im  Wege  jeweiliger  spezieller
Vereinbarungen zugestehen.
An den Kosten für den Bau und die Ausrüstung solcher Befestigungsanlagen auf
seinem  Gebiete  betheiligt  sich  Bayern  in  dem  seiner  Bevölkerungszahl
entsprechenden Verhältnisse gleichmäßig mit den anderen Staaten des Deutschen
Bundes; ebenso an den für sonstige Festungsanlagen etwa Seitens des Bundes zu
bewilligenden Extraordinarien.

VI.  Die  Voraussetzungen,  unter  welchen  wegen  Bedrohung  der  öffentlichen
Sicherheit das Bundesgebiet oder ein Theil desselben durch den Bundesfeldherrn in
Kriegszustand erklärt werden kann, die Form der Verkündung und die Wirkungen
einer solchen Erklärung werden durch ein Bundesgesetz geregelt.

VII. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1872. in Wirksamkeit.

§. 6.

Die Artikel 69. und 71. der Bundesverfassung finden auf die von Bayern für sein Heer zu
machenden  Ausgaben  nur  nach  Maßgabe  der  Bestimmungen  des  vorstehenden
Paragraphen Anwendung, Artikel 72. aber nur insoweit, als dem Bundesrathe und dem
Reichstage lediglich die Ueberweisung der für das Bayerische Heer erforderliche Summe
an Bayern nachzuweisen ist.

§. 7.

Die in den vorstehenden §§. 1. bis 6. enthaltenen Bestimmungen sind als ein integrirender
Bestandtheil der Bundesverfassung zu betrachten.
In allen Fällen, in welchen zwischen diesen Bestimmungen und dem Texte der Deutschen
Verfassungsurkunde  eine  Verschiedenheit  besteht,  haben  für  Bayern  lediglich  die
ersteren Geltung und Verbindlichkeit.
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§. 8.

Die  unter  Ziffer  II.  §.  26.  dieses  Vertrages  aufgeführte  Uebergangsbestimmung  des
nunmehrigen  Artikels  79.  der  Verfassung  findet  auf  Bayern  in  Anbetracht  der
vorgerückten Zeit und der Nothwendigkeit mannigfaltiger Umgestaltung anderer mit dem
Gegenstande  der  Bundesgesetzgebung  in  Zusammenhang  stehender  Gesetze  und
Einrichtungen  Anwendung  nur  in  Betreff  des  Wahlgesetzes  für  den  Reichstag  des
Norddeutschen  Bundes  vom  31.  Mai  1869.  (Art.  79.  Nr.  13.).
Im Uebrigen bleibt die Erklärung der im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetze zu
Bundesgesetzen für das Königreich Bayern, soweit diese Gesetze auf Angelegenheiten
sich  beziehen,  welche  verfassungsmäßig  der  Gesetzgebung  des  Deutschen  Bundes
unterliegen, der Bundesgesetzgebung vorbehalten.

IV.

Da in Anbetracht der großen Schwierigkeiten, welche theils die vorgerückte Zeit, theils die
Fortdauer des Krieges die Aufstellung eines Etats für die Militairverwaltung des Deutschen
Bundes für das Jahr 1871. und beziehungsweise der Feststellung der von Bayern auf sein Heer
zu verwendenden Gesammtsumme für dieses Jahr entgegenstellen, die Bestimmungen unter III.
§. 5. dieses Vertrages erst mit dem 1. Januar 1872. in Wirksamkeit treten, wird der Ertrag der im
Artikel 35. bezeichneten gemeinschaftlichen Abgaben für das Jahr 1871. nicht zur Bundeskasse
fließen, sondern der Staatskasse Bayerns verbleiben, dagegen aber der Beitrag Bayerns zu den
Bundesausgaben durch Matrikularbeiträge aufgebracht werden.

V.

Diejenigen  Vorschriften  der  Verfassung,  durch  welche  bestimmte  Rechte  einzelner
Bundesstaaten in  deren Verhältniß  zur  Gesammtheit  festgestellt  sind,  insbesondere,  soviel
Bayern angeht, die unter Ziffer III. dieses Vertrages aufgeführten Bestimmungen können nur mit
Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden.

VI.

Gegenwärtiger Vertrag tritt mit dem 1. Januar 1871. in Wirksamkeit.
Die vertragschließenden Theile geben sich deshalb die Zusage, daß derselbe unverweilt den
gesetzgebenden Faktoren des Norddeutschen Bundes und Bayerns zur verfassungsmäßigen
Zustimmung  vorgelegt  und,  nach  Ertheilung  dieser  Zustimmung,  im  Laufe  des  Monats
Dezember  ratifiziert  werden  wird.  Die  Ratifikations-Erklärungen  sollen  in  Berlin  ausgetauscht
werden.
Zu Urkund dessen haben die Eingangs genannten Bevollmächtigten diesen Vertrag in doppelter
Ausfertigung am heutigen Tage mit ihrer Namensunterschrift und ihrem Siegel versehen.
So geschehen Versailles, den 23. November 1870.
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v. Bismarck Bray-Steinburg
(L. S.) (L. S.)
v. Roon Frh. v. Prankh
(L. S.) (L. S.)

v. Lutz
(L. S.)

 

Die Auswechslung der Ratifikations-Urkunden hat zu Berlin stattgefunden.

Schlußprotokoll.
Bei  der Unterzeichnung des Vertrages über den Abschluß eines Verfassungsbündnisses zwischen
Seiner Majestät dem Könige von Preußen Namens des Norddeutschen Bundes und Seiner Majestät
dem  Könige  von  Bayern  sind  die  unterzeichneten  Bevollmächtigten  noch  über  nachstehende
vertragsmäßige Zusagen und Erklärungen übereingekommen:

I.

Es wurde auf Anregung der Königlich Bayerischen Bevollmächtigten von Seite des Königlich
Preußischen  Bevollmächtigten  anerkannt,  daß,  nachdem sich  das  Gesetzgebungsrecht  des
Bundes bezüglich der Heimaths- und Niederlassungsverhältnisse auf das Königreich Bayern
nicht erstreckt, die Bundes-Legislative auch nicht zuständig sei, das Verehelichungswesen mit
verbindlicher  Kraft  für  Bayern  zu  regeln,  und  daß  also  das  für  den  Norddeutschen  Bund
erlassene Gesetz  vom 4.  Mai  1868.,  die  Aufhebung der  polizeilichen Beschränkungen der
Eheschließungen betreffend, jedenfalls nicht zu denjenigen Gesetzen gehört, deren Wirksamkeit
auf Bayern ausgedehnt werden könnte.

II.

Von  Seite  des  Königlich  Preußischen  Bevollmächtigten  wurde  anerkannt,  daß  unter  der
Gesetzgebungsbefugniß des Bundes über Staatsbürgerrecht nur das Recht verstanden werden
solle,  die  Bundes-  und  Staatsangehörigkeit  zu  regeln  und  den  Grundsatz  der  politischen
Gleichberechtigung aller Konfessionen durchzuführen, daß sich im Uebrigen diese Legislative
nicht auf die Frage erstrecken solle, unter welchen Voraussetzungen Jemand zur Ausübung
politischer Rechte in einem einzelnen Staate befugt sei.

III.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten kamen dahin überein, daß in Anbetracht der unter Ziffer
I.  statuirten Ausnahme von der Bundes-Legislative der Gothaer Vertrag vom 15. Juli  1851.
wegen  gegenseitiger  Uebernahme  der  Ausgewiesenen  und  Heimathslosen,  dann  die
sogenannte  Eisenacher  Konvention  vom  11.  Juli  1853.  wegen  Verpflegung  erkrankter  und
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Beerdigung  verstorbener  Unterthanen  für  das  Verhältniß  Bayerns  zu  dem  übrigen
Bundesgebiete  fortdauernde  Geltung  haben  sollten.

IV.

Als vertragsmäßige Bestimmung wurde in Anbetracht der in Bayern bestehenden besonderen
Verhältnisse bezüglich der Immobiliar-Versicherungswesens und des engen Zusammenhanges
derselben mit dem Hypothekar-Kreditwesen festgestellt, daß, wenn sich die Gesetzgebung des
Bundes mit dem Immobiliar-Versicherungswesen befassen sollte, die vom Bunde zu erlassenden
gesetzlichen Bestimmungen in Bayern nur mit Zustimmung der Bayerischen Regierung Geltung
erlangen können.

V.

Der Königlich Preußische Bevollmächtigte gab die Zusicherung, daß Bayern bei der ferneren
Ausarbeitung  des  Entwurfes  eines  Allgemeinen  Deutschen  Civilprozeß-Gesetzbuches
entsprechend  betheiligt  werde.

VI.

Als unbestritten wurde von dem Königlich Preußischen Bevollmächtigten zugegeben, daß selbst
bezüglich der der Bundes-Legislative zugewiesenen Gegenstände die in den einzelnen Staaten
geltende Gesetze und Verordnungen in so lange in Kraft bleiben und auf dem bisherigen Wege
der Einzelngesetzgebung abgeändert  werden können,  bis  eine bindende Norm vom Bunde
ausgegangen ist.

VII.

Der Königlich Preußische Bevollmächtigte gab die Erklärung ab, daß Seine Majestät der König
von Preußen kraft der Allerhöchstihnen zustehenden Präsidialrechte, mit Zustimmung Seiner
Majestät  des  Königs  von Bayern,  den Königlich  Bayerischen Gesandten an den Höfen,  an
welchen  solche  beglaubigt  sind,  Vollmacht  ertheilen  werden,  die  Bundesgesandten  in
Verhinderungsfällen zu vertreten.
Indem diese Erklärung von den Königlich Bayerischen Bevollmächtigten acceptirt wurde, fügten
diese bei, daß die Bayerischen Gesandten angewiesen sein würden, in allen Fällen, in welchen
dies zur Geltendmachung allgemein Deutscher Interessen erforderlich oder von Nutzen sein
wird, den Bundesgesandten ihre Beihülfe zu leisten.

VIII.

Der  Bund  übernimmt  in  Anbetracht  der  Leistungen  der  Bayerischen  Regierung  für  den
diplomatischen  Dienst  desselben  durch  die  unter  Ziffer  VII.  erwähnte  Bereitstellung  ihrer
Gesandtschaften  und in  Erwägung des  Umstandes,  daß an  denjenigen Orten,  an  welchen
Bayern  eigene  Gesandtschaften  unterhalten  wird,  die  Vertretung  der  Bayerischen
Angelegenheiten  dem  Bundesgesandten  nicht  obliegt,  die  Verpflichtung,  bei  Feststellung  der
Ausgaben  für  den  diplomatischen  Dienst  des  Bundes  der  Bayerischen  Regierung  eine



angemessen Vergütung in Anrechnung zu bringen.
Ueber Festsetzung der Größe dieser Vergütung bleibt weitere Vereinbarung vorbehalten.

IX.

Der Königlich Preußische Bevollmächtigte erkannte es als ein Recht der Bayerischen Regierung
an, daß ihr Vertreter im Falle der Verhinderung Preußens den Vorsitz im Bundesrathe führe.

X.

Zu den Artikeln 35. und 38. der Bundesverfassung war man darüber einverstanden, daß die
nach Maßgabe der Zollvereinsverträge auch ferner zu erhebenden Uebergangsabgaben von
Branntwein  und  Bier  ebenso  anzusehen  sind,  wie  die  auf  die  Bereitung  dieser  Getränke
gelegten Abgaben.

XI.

Es wurde allseitig anerkannt, daß bei dem Abschlusse von Post- und Telegraphen-Verträgen mit
außerdeutschen Staaten zur Wahrung der besonderen Landesinteressen Vertreter der an die
betreffenden außerdeutschen Staaten angrenzenden Bundesstaaten zugezogen werden sollen,
und daß den einzelnen Bundesstaaten unbenommen ist, mit anderen Staaten Verträge über das
Post- und Telegraphenwesen abzuschließen, sofern sie lediglich den Grenzverkehr betreffen.

XII.

Zu  Artikel  56.  der  Bundesverfassung  wurde  allseitig  anerkannt,  daß  den  einzelnen
Bundesstaaten das Recht zustehe, auswärtige Konsuln bei sich zu empfangen und für ihr Gebiet
mit dem Exequatur zu versehen.
Ferner wurde die Zusicherung gegeben, das Bundeskonsuln an auswärtigen Orten auch dann
aufgestellt  werden  sollen,  wenn  es  nur  das  Interesse  eines  einzelnen  Bundesstaates  als
wünschenswerth erscheinen läßt, daß dies geschehe.

XIII.

Es wurde ferner allseitig anerkannt, daß zu den im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetzen,
deren Erklärung zu Gesetzen des Deutschen Bundes der Bundesgesetzgebung vorbehalten
bleibt,  das Gesetz vom 21.  Juli  d.  J.,  betreffend den außerordentlichen Geldbedarf  der  Militair-
und Marineverwaltung,  nicht  gehört,  und daß das Gesetz  vom 31.  Mai  d.  J.,  betreffend die  St.
Gotthard-Eisenbahn,  jedenfalls  nicht  ohne  Veränderung  seines  Inhalts  zum Bundesgesetze
erklärt werden können.

XIV.

In Erwägung der in Ziffer III. §. 5. enthaltenen Bestimmungen über das Kriegswesen wurde – mit
besonderer Beziehung auf die Festungen – noch Nachfolgendes vereinbart:
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§. 1.

Bayern  erhält  die  Festungen  Ingolstadt  und  Germersheim,  sowie  die  Fortifikationen  von  Neu-
Ulm und die im Bayerischen Gebiete auf gemeinsame Kosten etwa künftig angelegt werdenden
Befestigungen in vollkommen vertheidigungsfähigem Stande.

§. 2.

Solche  neu  angelegten  Befestigungen  treten  bezüglich  ihres  immobilen  Materials  in  das
ausschließliche  Eigenthum  Bayerns.  Ihr  mobiles  Material  hingegen  wird  gemeinsames
Eigenthum  der  Staaten  des  Bundes.  In  Betreff  dieses  Materials  gilt  bis  auf  Weiteres  die
Uebereinkunft vom 6. Juli 1869., welche auch hinsichtlich des mobilen Festungsmaterials der
vormaligen Deutschen Bundesfestungen Mainz, Rastatt und Ulm in Kraft bleibt.

§. 3.

Die Festung Landau wird unmittelbar nach dem gegenwärtigen Kriege als solche aufgehoben.
Die  Ausrüstung  dieses  Platzes,  soweit  sie  gemeinsames  Eigenthum,  wird  nach  den  der
Uebereinkunft vom 6. Juli 1869. zu Grunde liegenden Prinzipien behandelt.

§. 4.

Diejenigen  Gegenstände  des  Bayerischen  Kriegswesens,  Betreffs  welcher  der  Bundesvertrag
vom Heutigen oder das vorliegende Protokoll nicht ausdrückliche Bestimmungen enthalten –
sohin insbesondere die Bezeichnung der Regimenter etc., die Uniformirung, Garnisonirung, das
Personal- und Militair-Bildungswesen u.s.w. – werden durch dieselbe nicht berührt.
Die  Betheiligung  Bayerischer  Offiziere  an  den  für  höhere  militairwissenschaftliche  oder
technische  Ausbildung  bestehenden  Anstalten  des  Bundes  wird  spezieller  Vereinbarung
vorbehalten.

XV.

Wenn sich in Folge des mangelhaft dahier vorliegenden Materials ergeben sollte, daß bei der
Aufführung des nunmehrigen Wortlautes der Bundesverfassung unter Ziffer II. §§. 1. bis 26. ein
Irrthum unterlaufen ist, behalten sich die kontrahirenden Theile dessen Berichtigung vor.

XVI.

Die Bestimmungen dieses Schlußprotokolls sollen ebenso verbindlich sein, wie der Vertrag vom
Heutigen über den Abschluß eines Deutschen Verfassungsbündnisses selbst, und sollen mit
diesem gleichzeitig ratifiziert werden.

So geschehen Versailles, den 23. November 1870.
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Verfassung des Norddeutschen Bundes
Stand: 01. Juli 1867
 
Seine Majestät der König von Preußen, Seine Majestät der König von Sachsen, Seine Königliche Hoheit der
Großherzog  von  Mecklenburg-Schwerin,  Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  von  Sachsen-Weimar-
Eisenach, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz,  Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Oldenburg, Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Seine Hoheit der
Herzog von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, Seine Hoheit der Herzog zu Sachsen-Altenburg, Seine
Hoheit der Herzog zu Sachsen-Koburg und Gotha, Seine Hoheit der Herzog von Anhalt, Seine Durchlaucht der
Fürst  zu  Schwarzburg-Rudolstadt,  Seine  Durchlaucht  der  Fürst  zu  Schwarzburg-Sondershausen,  Seine
Durchlaucht  der  Fürst  zu Waldeck und Pyrmont,  Ihre Durchlaucht  die  Fürstin  Reuß älterer  Linie,  Seine
Durchlaucht  der  Fürst  Reuß  jüngerer  Linie,  Seine  Durchlaucht  der  Fürst  von  Schaumburg-Lippe,  Seine
Durchlaucht der Fürst zur Lippe, der Senat der freien und Hansestadt Lübeck, der Senat der freien Hansestadt
Bremen,  der  Senat  der  freien  und  Hansestadt  Hamburg,  jeder  für  den  gesammten  Umfang  ihres
Staatsgebietes, und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein, für die nördlich vom
Main  belegenen  Theile  des  Großherzogthums  Hessen,  schließen  einen  ewigen  Bund  zum  Schutze  des
Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen
Volkes. Dieser Bund wird den Namen des Norddeutschen führen und wird nachstehende Verfassung haben.
I. Bundesgebiet
Artikel 1
Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Sachsen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-
Weimar, Mecklenburg-Strelitz,  Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-
Coburg-Gotha,  Anhalt,  Schwarzburg-Rudolstadt,  Schwarzburg-Sondershausen,  Waldeck,Reuß  älterer  Linie,
Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck,Bremen, Hamburg, und aus den nördlich vom Main
belegenen Theilen des Großherzogthums Hessen.
II. Bundesgesetzgebung
Artikel 2
Innerhalb dieses Bundesgebietes übt der Bund das Recht der Gesetzgebung nach Maaßgabe des Inhalts dieser
Verfassung und mit der Wirkung aus, daß die Bundesgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die Bundesgesetze
erhalten  ihre  verbindliche  Kraft  durch  ihre  Verkündigung  von  Bundes  wegen,  welche  vermittelst  eines
Bundesgesetzblattes geschieht.  Sofern nicht in dem publizirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner
verbindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen
Tages, an welchem das betreffende Stück des Bundesgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.
Artikel 3
Für den ganzen Umfang des Bundesgebietes besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung, daß der
Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in jedem andern Bundesstaate als Inländer zu
behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Ämtern, zur Erwerbung
von Grundstücken,  zur  Erlangung des  Staatsbürgerrechts  und zum Genusse  aller  sonstigen bürgerlichen
Rechte  unter  denselben  Voraussetzungen  wie  der  Einheimische  zuzulassen,  auch  in  Betreff  der
Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.
In der Ausübung dieser Befugniß darf der Bundesangehörige weder durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch
durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschränkt werden.
Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung und die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband
betreffen, werden durch den im ersten Absatz ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt.
Ebenso bleiben bis  auf  Weiteres die Verträge in Kraft,  welche zwischen den einzelnen Bundesstaaten in
Beziehung  auf  die  Übernahme  von  Auszuweisenden,  die  Verpflegung  erkrankter  und  die  Beerdigung
verstorbener Staatsangehöriger bestehen.
Hinsichtlich  der  Erfüllung  der  Militairpflicht  im  Verhältniß  zu  dem  Heimathslande  wird  im  Wege  der
Bundesgesetzgebung das Nöthige geordnet werden.
Dem Auslande gegenüber haben alle Bundesangehörigen gleichmäßig Anspruch auf den Bundesschutz.
Artikel 4
Der Beaufsichtigung Seitens des Bundes und der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten:
1)  die  Bestimmungen  über  Freizügigkeit,  Heimaths-  und  Niederlassungsverhältnisse,  Staatsbürgerrecht,
Paßwesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbebetrieb, einschließlich des Versicherungswesens, soweit
diese Gegenstände nicht schon durch den Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind, desgleichen über die
Kolonisation und die Auswanderung nach außerdeutschen Ländern;
2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für Bundeszwecke zu verwendenden Steuern;
3) die Ordnung des Maaß-, Münz- und Gewichtssystems, nebst Feststellung der Grundsätze über die Emission
von fundirtem und unfundirtem Papiergelde;
4) die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen;
5) die Erfindungspatente;
6) der Schutz des geistigen Eigenthums;
7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes des Deutschen Handels im Auslande, der Deutschen Schiffahrt
und  ihrer  Flagge  zur  See  und  Anordnung  gemeinsamer  konsularischer  Vertretung,  welche  vom  Bunde
ausgestattet wird;
8)  das  Eisenbahnwesen  und  die  Herstellung  von  Land-  und  Wasserstraßen  im  Interesse  der
Landesvertheidigung und des allgemeinen Verkehrs;
9)  der  Flößerei-  und  Schiffahrtsbetrieb  auf  den  mehreren  Staaten  gemeinsamen Wasserstraßen und der
Zustand der letzteren, sowie die Fluß- und sonstigen Wasserzölle;
10) das Post- und Telegraphenwesen;
11) Bestimmungen über die wechselseitige Vollstreckung von Erkenntnissen in Civilsachen und Erledigung von
Requisitionen überhaupt,
12) sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;
13) die gemeinsame Gesetzgebung über das Obligationenrecht, Strafrecht, Handels-und Wechselrecht und das
gerichtliche Verfahren;
14) das Militairwesen des Bundes und die Kriegsmarine;
15) Maaßregeln der Medizinal- und Veterinairpolizei. .
Artikel 5
Die Bundesgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den Reichstag. Die Übereinstimmung der
Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist zu einem Bundesgesetze erforderlich und ausreichend.
Bei  Gesetzesvorschlägen über  das  Militairwesen und die  Kriegsmarine  giebt,  wenn im Bundesrathe eine
Meinungsverschiedenheit  stattfindet,  die  Stimme  des  Präsidiums  den  Ausschlag,  wenn  sie  sich  für  die
Aufrechterhaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht.
III. Bundesrath
Artikel 6
Der Bundesrath besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes, unter welchen die Stimmführung sich
nach Maaßgabe der Vorschriften für das Plenum des ehemaligen Deutschen Bundes vertheilt, so daß Preußen
mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen führt,
Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen

Sachsen ………………………………………………………….   4      “

Hessen ……………………………………………………………   1      “
Mecklenburg-Schwerin …………………………………………   2      “
Sachsen-Weimar ………………………………………………..   1      “
Mecklenburg-Strelitz ……………………………………………   1      “
Oldenburg ………………………………………………………..   1      “
Braunschweig ……………………………………………………   2      “
Sachsen-Meiningen ……………………………………………..   1      “
Sachsen-Altenburg ……………………………………………..   1      “
Sachsen-Coburg-Gotha ………………………………………..   1      “
Anhalt …………………………………………………………….   1      “
Schwarzburg-Rudolstadt ……………………………………….   1      “
Schwarzburg-Sondershausen ………………………………….   1      “
Waldeck ………………………………………………………….   1      “
Reuß älterer Linie ……………………………………………….   1      “
Reuß jüngerer Linie ……………………………………………..   1      “
Schaumburg-Lippe ………………………………………………   1      “
Lippe ……………………………………………………………..   1      “
Lübeck ……………………………………………………………   1      “
Bremen ……………………………………………………………   1      “
Hamburg ………………………………………………………….   1      “

zusammen  an Bundesstaaten sind es 43 Stimmen
Artikel 7
Jedes Mitglied des Bundes kann soviel Bevollmächtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen hat; doch
kann die Gesammtheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werden. Nicht vertretene oder
nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt.
Jedes  Bundesglied  ist  befugt,  Vorschläge  zu  machen  und  in  Vortrag  zu  bringen,  und  das  Präsidium ist
verpflichtet, dieselben der Berathung zu übergeben. Die Beschlußfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.
Artikel 8
Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse
1. für das Landheer und die Festungen;
2. für das Seewesen;
3. für Zoll- und Steuerwesen;
4. für Handel und Verkehr;
5. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen;
6. für Justizwesen;
7. für Rechnungswesen.
In jedem dieser Ausschüsse werden außer dem Präsidium mindestens zwei Bundesstaaten vertreten sein, und
führt innerhalb derselben jeder Staat nur Eine Stimme. Die Mitglieder der Ausschüsse zu 1. und 2. werden von
dem Bundesfeldherrn ernannt, die der übrigen von dem Bundesrathe gewählt. Die Zusammensetzung dieser
Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrathes resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden
Mitglieder  wieder  wählbar  sind.  Den  Ausschüssen  werden  die  zu  ihren  Arbeiten  nöthigen  Beamten  zur
Verfügung gestellt.
Artikel 9
Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu erscheinen und muß daselbst auf Verlangen
jederzeit gehört werden, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der
Majorität des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrathes
und des Reichstages sein.
Artikel 10
Dem Bundespräsidium liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrathes den üblichen diplomatischen Schutz zu
gewähren.
IV. Bundespräsidium
Artikel 11
Das  Präsidium  des  Bundes  steht  der  Krone  Preußen  zu,  welche  in  Ausübung  desselben  den  Bund
völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Bundes Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und
andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen berechtigt ist.
Insoweit die Verträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Artikel 4 in den
Bereich der Bundesgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Zustimmung des Bundesrathes und zu
ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages erforderlich.
Artikel 12
Dem Präsidium steht es zu, den Bundesrath und den Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu
schließen.
Artikel 13
Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich statt und kann der Bundesrath zur
Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.
Artikel 14
Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald sie von einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.
Artikel 15
Der  Vorsitz  im  Bundesrathe  und  die  Leitung  der  Geschäfte  steht  dem Bundeskanzler  zu,  welcher  vom
Präsidium zu ernennen ist.
Derselbe kann sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrathes vermöge schriftlicher Substitution vertreten
lassen.
Artikel 16
Das Präsidium hat die erforderlichen Vorlagen nach Maaßgabe der Beschlüsse des Bundesrathes an den
Reichstag zu bringen, wo sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder durch besondere von letzterem zu
ernennende Kommissarien vertreten werden.
Artikel 17
Dem Präsidium steht  die  Ausfertigung  und  Verkündigung  der  Bundesgesetze  und  die  Überwachung  der
Ausführung derselben zu. Die Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidiums werden im Namen des
Bundes erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher dadurch
die Verantwortlichkeit übernimmt.
Artikel 18
Das Präsidium ernennt die Bundesbeamten, hat dieselben für den Bund zu vereidigen und erforderlichen Falles
ihres Entlassung zu verfügen
.
Artikel 19
Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, können sie dazu im Wege der
Exekution  angehalten  werden.  Diese  Exekution  ist  vom Bundesrathe  zu  beschließen  und  vom Kaiser  zu
vollstrecken.
V. Reichstag
Artikel 20
Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor, welche bis zum
Erlaß eines Reichswahlgesetzes nach Maaßgabe des Gesetzes zu erfolgen haben, auf Grund dessen der erste
Reichstag des Norddeutschen Bundes gewählt worden ist.
Artikel 21
Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in den Reichstag.
Wenn ein Mitglied des Reichstages in dem Bunde oder einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt annimmt
oder im Bundes- oder Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt
verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in dem Reichstag und kann seine Stelle in demselben nur durch
neue Wahl wieder erlangen.
Artikel 22
Die Verhandlungen des Reichstages sind öffentlich. Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den
öffentlichen Sitzungen des Reichstages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
Artikel 23
Der  Reichstag  hat  das  Recht,  innerhalb  der  Kompetenz  des  Bundes  Gesetze  vorzuschlagen  und  an  ihn
gerichtete Petitionen dem Bundesrathe resp. Bundeskanzler zu überweisen.
Artikel 24
Die Legislaturperiode des Reichstages dauert drei Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während derselben ist
ein Beschluß des Bundesrathes unter Zustimmung des Präsidiums erforderlich.
Artikel 25
Im Falle der Auflösung des Reichstages müssen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach derselben die
Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammelt werden.
Artikel 26
Ohne Zustimmung des Reichstages darf die Vertagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und
während derselben Session nicht wiederholt werden.
Artikel 27
Der  Reichstag  prüft  die  Legitimation  seiner  Mitglieder  und  entscheidet  darüber.  Er  regelt  seinen
Geschäftsgang  und  seine  Disziplin  durch  eine  Geschäfts-Ordnung  und  erwählt  seinen  Präsidenten,  seine
Vizepräsidenten und Schriftführer.
Artikel 28
Der  Reichstag  beschließt  nach  absoluter  Stimmenmehrheit.  Zur  Gültigkeit  der  Beschlußfassung  ist  die
Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder erforderlich.
Artikel 29
Die Mitglieder des Reichstages sind Vertreter des gesamten Volkes und an Aufträge und Instruktionen nicht
gebunden.
Artikel 30
Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung
seines  Berufes  gethanen  Äußerungen  gerichtlich  oder  disziplinarisch  verfolgt  oder  sonst  außerhalb  der
Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.
Artikel 31
Ohne Genehmigung des Reichstages kann kein Mitglied desselben während der Sitzungsperiode wegen einer
mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung
der That oder im Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird.
Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich.
Auf  Verlangen  des  Reichstages  wird  jedes  Strafverfahren  gegen  ein  Mitglied  desselben  und  jede
Untersuchungs- oder Civilhaft für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben.
Artikel 32
Die Mitglieder des Reichstages dürfen als solche keine Besoldung beziehen. Sie erhalten eine Entschädigung
nach Maßgabe des Gesetzes.
VI. Zoll- und Handelswesen
Artikel 33
Der Bund bildet ein Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze. Ausgeschlossen
bleiben die wegen ihrer Lage zur Einschließung in die Zollgrenze nicht geeigneten einzelnen Gebietstheile.
Alle Gegenstände, welche im freien Verkehr eines Bundesstaates befindlich sind, können in jeden anderen
Bundesstaat eingeführt und dürfen in letzterem einer Abgabe nur insoweit unterworfen werden, als daselbst
gleichartige inländische Erzeugnisse einer inneren Steuer unterliegen.
Artikel 34
Die Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres oder des
umliegenden  Gebietes  bleiben  als  Freihäfen  außerhalb  der  gemeinschaftlichen  Zollgrenze,  bis  sie  ihren
Einschluß in dieselbe beantragen.
Lübeck wurde mit Wirkung vom 11. August 1868 in die Zollgrenze eingefügt.
Artikel 35
Der Bund ausschließlich hat die Gesetzgebung über das gesammte Zollwesen,  über die Besteuerung des
Verbrauches von einheimischem Zucker,  Branntwein,  Salz,  Bier und Taback,  sowie über die Maaßregeln,
welche in den Zollausschlüssenzur Sicherung der gemeinschaftlichen Zollgrenze erforderlich sind.
Artikel 36
Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Verbrauchssteuern (Art. 35) bleibt jedem Bundesstaate, soweit
derselbe sie bisher ausgeübt hat, innerhalb seines Gebietes überlassen.
Das Bundespräsidium überwacht die Einhaltung des gesetzlichen Verfahrens durch Bundesbeamte, welche es
den  Zoll-  oder  Steuerämtern  und  den  Direktivbehörden  der  einzelnen  Staaten,  nach  Vernehmung  des
Ausschusses des Bundesrathes für Zoll- und Steuerwesen, beiordnet.
Artikel 37
Der Bundesrath beschließt:
1) über die dem Reichstage vorzulegenden oder von demselben angenommenen unter die Bestimmung des Art.
35 fallenden gesetzlichen Anordnungen einschließlich der Handels- und Schiffahrtsverträge;
2) über die zur Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35) dienenden Verwaltungsvorschriften
und Einrichtungen;
3) über Mängel, welche bei der Ausführung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35) hervortreten;
4) über die von seiner Rechnungsbehörde ihm vorgelegte schließliche Feststellung der in die Bundeskasse
fließenden Abgaben (Art. 39).
Jeder über die Gegenstände zu 1. bis 3. von einem Bundesstaate oder über die Gegenstände zu 4. von einem
kontrolirenden  Beamten  bei  dem  Bundesrathe  gestellte  Antrag  unterliegt  der  gemeinschaftlichen
Beschlußnahme. Im Falle der Meinungsverschiedenheit giebt die Stimme des Präsidiums bei den zu 1. und 2.
bezeichneten alsdann den Ausschlag,  wenn sie sich für Aufrechthaltung der bestehenden Vorschrift  oder
Einrichtung ausspricht; in allen übrigen Fällen entscheidet die Mehrheit der Stimmen nach dem in Artikel 6
dieser Verfassung festgestellten Stimmverhältniß
Artikel 38
Der Ertrag der Zölle und der in Art. 35 bezeichneten Verbrauchsabgaben fließt in die Bundeskasse.
Dieser Ertrag besteht aus der gesammten von den Zöllen und Verbrauchsabgaben aufgekommenen Einnahme
nach Abzug:
1)  der  auf  Gesetzen  oder  allgemeinen  Verwaltungsvorschriften  beruhenden  Steuer-Vergütungen  und
Ermäßigungen;
2) der Erhebungs- und Verwaltungskosten, und zwar:
a) bei den Zöllen und der Steuer von inländischem Zucker, soweit diese Kosten nach den Verabredungen unter
den Mitgliedern des Deutschen Zoll- und Handelsvereins der Gemeinschaft aufgerechnet werden konnten;
b) bei  der Steuer von inländischem Salze – sobald solche, sowie ein Zoll  von ausländischem Salze unter
Aufhebung des Salzmonopols  eingeführt  sein wird –  mit  dem Betrage der auf  Salzwerken erwachsenden
Erhebungs- und Aufsichtskosten;
c) bei den übrigen Steuern mit fünfzehn Prozent der Gesamniteinnahme.
Die außerhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen zu den Bundesausgaben durch
Zahlung eines Aversums (ein nach Ermessen bestimmter Pauschbetrag) bei.
Artikel 39
Die von den Erhebungsbehörden der Bundesstaaten nach Ablauf eines jeden Vierteljahres aufzustellenden
Quartalextrakte und die nach dem Jahres- und Bücherschlusse aufzustellenden Finalabschlüsse über die im
Laufe  des  Vierteljahres  beziehungsweise  während des  Rechnungsjahres  fällig  gewordenen Einnahmen an
Zöllen und Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörden der Bundesstaaten, nach vorangegangener
Prüfung,  in  Hauptübersichten  zusammengestellt  und  diese  an  den  Ausschuß  des  Bundesrathes  für  das
Rechnungswesen eingesandt.
Der  Letztere  stellt  auf  Grund  dieser  Übersichten  von  drei  zu  drei  Monaten  den  von  der  Kasse  jedes
Bundesstaates  der  Bundeskasse  schuldigen  Betrag  vorläufig  fest  und  setzt  von  dieser  Feststellung  den
Bundesrath und die Bundesstaaten in Kenntniß, legt auch alljährlich die schließliche Feststellung jener Beträge
mit seinen Bemerkungen dem Bundesrathe zur Beschlußnahme vor.
Artikel 40
Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungsvertrage vom 16. Mai 1865, in dem Vertrage über die gleiche
Besteuerung innerer Erzeugnisse vom 28. Juni 1864, in dem Vertrage über den Verkehr mit Taback und Wein
von demselben Tage und im Artikel 2 des Zoll- und Anschlußvertrages vom 11. Juli 1864, desgleichen in den
Thüringischen Vereinsverträgen bleiben zwischen den bei  diesen Verträgen betheiligten Bundesstaaten in
Kraft, soweit sie nicht durch die Vorschriften der gegenwärtigen Verfassung abgeändert sind und so lange sie
nicht auf dem im Artikel 37 vorgezeichneten Wege abgeändert werden.
Mit diesen Beschränkungen finden die Bestimmungen des Zollvereinigungs-Vertrages vom 16. Mai 1865 auch
auf diejenigen Bundesstaaten und Gebietstheile Anwendung, welche dem Deutschen Zoll- und Handelsvereine
zur Zeit nicht angehören.
Siehe hierzu auch den “Vertrag zwischen dem Norddeutschen Bund einerseits und Bayern, Württemberg,
Baden sowie Hessen andererseits betreffend die Fortdauer des deutschen Zoll- und Handelsvereins” vom 8. Juli
1867.
VII. Eisenbahnwesen
Artikel 41
Eisenbahnen, welche im Interesse der Vertheidigung des Bundesgebietes oder im Interesse des gemeinsamen
Verkehrs für nothwendig erachtet werden, können kraft eines Bundesgesetzes auch gegen den Widerspruch
der Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen durchschneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte, für
Rechnung  des  Bundes  angelegt  oder  an  Privatunternehmer  zur  Ausführung  konzessionirt  und  mit  dem
Expropriationsrechte ausgestattet werden.
Jede bestehende Eisenbahnverwaltung ist  verpflichtet,  sich den Anschluß neuangelegter  Eisenbahnen auf
Kosten der letzteren gefallen zu lassen.
Die  gesetzlichen  Bestimmungen,  welche  bestehenden  Eisenbahn-Unternehmungen  ein  Widerspruchsrecht
gegen die Anlegung von Parallel- oder Konkurrenzbahnen einräumen, werden, unbeschadet bereits erworbener
Rechte, für das ganze Bundesgebiet hierdurch aufgehoben. Ein solches Widerspruchsrecht kann auch in den
künftig zu ertheilenden Konzessionen nicht weiter verliehen werden.
Artikel 42
Die Bundesregierungen verpflichten sich, die Deutschen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Verkehrs
wie  ein  einheitliches  Netz  verwalten  und  zu  diesem Behuf  auch  die  neu  herzustellenden  Bahnen  nach
einheitlichen Normen anlegen und ausrüsten zu lassen.
Artikel 43
Es  sollen  demgemäß  in  thunlichster  Beschleunigung  übereinstimmende  Betriebseinrichtungen  getroffen,
insbesondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt werden. Der Bund hat dafür Sorge zu tragen, daß die
Eisenbahnverwaltungen  die  Bahnen  jederzeit  in  einem,  die  nöthige  Sicherheit  gewährenden  baulichen
Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Verkehrsbedürfniß es erheischt.
Artikel 44
Die  Eisenbahnverwaltungen  sind  verpflichtet,  die  für  den  durchgehenden  Verkehr  und  zur  Herstellung
ineinander greifender Fahrpläne nöthigen Personenzüge mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, desgleichen
die  zur  Bewältigung  des  Güterverkehrs  nöthigen  Güterzüge  einzuführen,  auch  direkte  Expeditionen  im
Personen- und Güterverkehr, unter Gestattung des Überganges der Transportmittel von einer Bahn auf die
andere, gegen die übliche Vergütung einzurichten.
Artikel 45
Dem Bunde steht die Kontrolle über das Tarifwesen zu. Dasselbe wird namentlich dahin wirken:
1. daß baldigst auf allen Deutschen Eisenbahnen übereinstimmende Betriebsreglements eingeführt werden;
2. daß die möglichste Gleichmäßigkeit und Herabsetzung der Tarife erzielt, insbesondere, daß bei größeren
Entfernungen für den Transport von Kohlen, Koks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmitteln und
ähnlichen Gegenständen ein dem Bedürfnis der Landwirthschaft und Industrie entsprechender ermäßigter
Tarif, und zwar zunächst thunlichst der Ein-Pfennig-Tarif eingeführt werde.
Artikel 46
Bei  eintretenden  Nothständen,  insbesondere  bei  ungewöhnlicher  Theuerung  der  Lebensmittel,  sind  die
Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport namentlich von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchten und
Kartoffeln,  zeitweise  einen dem Bedürfniß  entsprechenden,  von dem Bundespräsidium auf  Vorschlag des
betreffenden Bundesraths-Ausschusses festzustellenden,  niedrigen Spezialtarif  einzuführen,  welcher jedoch
nicht unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Satz herabgehen darf.
Artikel 47
Den Anforderungen der Behörden des Reichs in Betreff  der Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der
Vertheidigung  Deutschlands  haben  sämmtliche  Eisenbahnverwaltungen  unweigerlich  Folge  zu  leisten.
Insbesondere ist das Militair und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermäßigten Sätzen zu befördern.
VIII. Post- und Telegraphenwesen
Artikel 48
Das Postwesen und das Telegraphenwesen werden für das gesammte Gebiet des Norddeutschen Bundes als
einheitliche Staatsverkehrs-Anstalten eingerichtet und verwaltet.
Die im Artikel 4 vorgesehene Gesetzgebung des Bundes in Post- und Telegraphen-Angelegenheiten erstreckt
sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den gegenwärtig in der Preußischen Post- und
Telegraphenverwaltung maaßgebenden Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder administrativen
Anordnung überlassen ist.
Durch Vertrag vom 28. Januar 1867 übertrugen die Fürsten von Thurn und Taxis ihren Postbetrieb (“Fürstlich
Thurn und Taxis’sche Post”) dem Königreich Preußen.
Artikel 49
Die Einnahmen des Post- und Telegraphenwesens sind für das ganze Reich gemeinschaftlich. Die Ausgaben
werden  aus  den  gemeinschaftlichen  Einnahmen  bestritten.  Die  Überschüsse  fließen  in  die  Bundeskasse
(Abschnitt XII).
Artikel 50
Dem Bundespräsidium gehört die obere Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung an. Dasselbe hat die
Pflicht und das Recht, dafür zu sorgen, daß Einheit in der Organisation der Verwaltung und im Betriebe des
Dienstes, sowie in der Qualifikation der Beamten hergestellt und erhalten wird.
Das  Präsidium hat  für  den  Erlaß  der  reglementarischen  Festsetzungen  und  allgemeinen  administrativen
Anordnungen,  sowie  für  die  ausschließliche  Wahrnehmung der  Beziehungen zu  anderen  Deutschen oder
außerdeutschen Post- und Telegraphenverwaltungen Sorge zu tragen.
Sämmtliche  Beamte  der  Post-  und  Telegraphenverwaltung  sind  verpflichtet,  den  Anordnungen  des
Bundespräsidiums Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Diensteid aufzunehmen.
Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehörden der Post und Telegraphie in den verschiedenen Bezirken
erforderlichen oberen Beamten (z. B. der Direktoren, Räthe, Ober-Inspektoren), ferner die Anstellung der zur
Wahrnehmung des Aufsichts- usw. Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden
fungirenden Post- und Telegraphenbeamten (z. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des
Norddeutschen Bundes von dem Präsidium aus, welchem diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen
Landesregierungen wird von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit dieselben ihre Gebiete betreffen,
Behufs der landesherrlichen Bestätigung und Publikation rechtzeitig Mittheilung gemacht werden.
Die anderen bei den Verwaltungsbehörden der Post und Telegraphie erforderlichen Beamten, sowie alle für den
lokalen und technischen Betrieb bestimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen fungirenden Beamten
u.s.w. werden von den betreffenden Landesregierungen angestellt.
Wo  eine  selbstständige  Landes-Post-  respektive  Telegraphen-Verwaltung  nicht  besteht,  entscheiden  die
Bestimmungen der besonderen Verträge.
Artikel 51
Zur Beseitigung der Zersplitterung des Post- und Telegraphenwesens in den Hansestädten wird die Verwaltung
und der Betrieb der verschiedenen dort befindlichen Post- und Telegraphen-Anstalten nach näherer Anordnung
des Bundespräsidiums, welches den Senaten Gelegenheit zur Äußerung ihrer hierauf bezüglichen Wünsche
geben  wird,  vereinigt.  Hinsichts  der  dort  befindlichen  Deutschen  Anstalten  ist  diese  Vereinigung  sofort
auszuführen.
Mit den außerdeutschen Regierungen, welche in den Hansestädten noch Postrechte besitzen oder ausüben,
werden die zu dem vorstehenden Zweck nöthigen Vereinbarungen getroffen werden:
Artikel 52
Bei Überweisung des Überschusses der Postverwaltung für allgemeine Bundeszwecke (Artikel  49) soll,  in
Betracht der bisherigen Verschiedenheit der von den Landes-Postverwaltungen der einzelnen Gebiete erzielten
Rein-Einnahmen,  zum  Zwecke  einer  entsprechenden  Ausgleichung  während  der  unten  festgesetzten
Übergangszeit folgendes Verfahren beobachtet werden.
Aus den Postüberschüssen,  welche in den einzelnen Postbezirken während der fünf Jahre 1861 bis 1865
aufgekommen sind, wird ein durchschnittlicher Jahresüberschuß berechnet, und der Antheil, welchen jeder
einzelne  Postbezirk  an  dem  für  das  gesammte  Gebiet  des  Norddeutschen  Bundes  sich  darnach
herausstellenden Postüberschusse gehabt hat, nach Prozenten festgestellt.
Nach Maaßgabe des auf diese Weise festgestellten Verhältnisses werden aus den im Bunde aufkommenden
Postüberschüssen während der nächsten acht Jahre den einzelnen Staaten die sich für dieselben ergebenden
Quoten auf ihre sonstigen Beiträge zu Bundeszwecken zu Gute gerechnet.
Nach Ablauf der acht Jahre hört jene Unterscheidung auf, und fließen die Postüberschüsse in ungetheilter
Aufrechnung nach dem in Artikel 49 enthaltenen Grundsatz der Bundeskasse zu.
Von  den  während  der  vorgedachten  acht  Jahre  für  die  Hansestädte  sich  herausstellenden  Quoten  des
Postüberschusses wird alljährlich vorweg die Hälfte dem Bundespräsidium zur Disposition gestellt zu dem
Zwecke, daraus zunächst die Kosten für die Herstellung normaler Posteinrichtungen in den Hansestädten zu
bestreiten.
IX. Marine und Schiffahrt
Artikel 53
Die  Bundes-Kriegsmarine  ist  eine  einheitliche  unter  Preußischem  Oberbefehl.  Die  Organisation  und
Zusammensetzung derselben liegt Seiner Majestät dem Könige von Preußen ob, welcher die Offiziere und
Beamten der Marine ernennt, und für welchen dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Pflicht zu nehmen
sind.
Der Kieler Hafen und der Jadehafen sind Bundes-Kriegshäfen.
Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zusammenhängenden Anstalten erforderliche
Aufwand wird aus der Bundeskasse bestritten.
Die  gesammte  seemännische  Bevölkerung  des  Bundes,  einschließlich  des  Maschinenpersonals  und  der
Schiffshandwerker,  ist  vom  Dienste  im  Landheere  befreit,  dagegen  zum  Dienste  in  der  Bundesmarine
verpflichtet.
Die Vertheilung des Ersatzbedarfes findet nach Maaßgabe der vorhandenen seemännischen Bevölkerung statt,
und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung zum Landheere in Abrechnung.
Artikel 54
Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine einheitliche Handelsmarine.
Das  Reich  hat  das  Verfahren  zur  Ermittelung  der  Ladungsfähigkeit  der  Seeschiffe  zu  bestimmen,  die
Ausstellung der Meßbriefe,  sowie der Schiffscertifikate zu regeln und die Bedingungen festzustellen,  von
welchen die Erlaubnis zur Führung eines Seeschiffes abhängig ist.
In den Seehäfen und auf allen natürlichen und künstlichen Wasserstraßen der einzelnen Bundesstaaten werden
die Kauffahrteischiffe sämmtlicher Bundesstaaten gleichmäßig zugelassen und behandelt. Die Abgaben, welche
in den Seehäfen von den Seeschiffen oder deren Ladungen für die Benutzung der Schiffahrtsanstalten erhoben
werden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung dieser Anstalten erforderlichen Kosten
nicht übersteigen.
Auf allen natürlichen Wasserstraßen dürfen Abgaben nur für die Benutzung besonderer Anstalten, die zur
Erleichterung des  Verkehrs  bestimmt  sind,  erhoben werden.  Diese  Abgaben,  sowie  die  Abgaben für  die
Befahrung solcher künstlichen Wasserstraßen, welche Staatseigenthum sind, dürfen die zur Unterhaltung und
gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Auf die Flößerei
finden diese Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe auf schiffbaren Wasserstraßen betrieben wird.
Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu legen, als von den Schiffen der
Bundesstaaten oder deren Ladungen zu entrichten sind, steht keinem Einzelstaate, sondern nur dem Bunde zu.
Artikel 55
Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiß-roth.
Die Flaggenfarben des  Deutschen Bundes seit  1848 waren schwarz-rot-gold;  diese  wurden nicht  als  Flaggenfarben
übernommen. Das schwarz-weiß-rot entstand aus den preußischen Flaggenfarben schwarz-weiß und den Flaggenfarben
der Hansestädte rot-weiß.
X. Konsulatwesen
Artikel 56
Das gesammte Norddeutsche Konsulatwesen steht  unter der Aufsicht  des Bundespräsidiums,  welches die
Konsuln, nach Vernehmung des Ausschusses des Bundesrathes für Handel und Verkehr, anstellt.
In  dem  Amtsbezirk  der  Bundeskonsuln  dürfen  neue  Landeskonsulate  nicht  errichtet  werden.  Die
Bundeskonsuln  üben  für  die  in  ihrem  Bezirk  nicht  vertretenen  Bundesstaaten  die  Funktionen  eines
Landeskonsuls  aus.  Die  sämmtlichen  bestehenden  Landeskonsulate  werden  aufgehoben,  sobald  die
Organisation  der  Bundeskonsulate  dergestalt  vollendet  ist,  daß die  Vertretung der  Einzelinteressen aller
Bundesstaaten als durch die Bundeskonsulate gesichert von dem Bundesrathe anerkannt wird.
XI. Reichskriegswesen
Artikel 57
Jeder Norddeutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen.
Artikel 58
Die Kosten und Lasten des gesammten Kriegswesens des Reichs sind von allen Bundesstaaten und ihren
Angehörigen gleichmäßig zu tragen, so daß weder Bevorzugungen, noch Prägravationen einzelner Staaten oder
Klassen grundsätzlich zulässig sind. Wo die gleiche Vertheilung der Lasten sich in natura nicht herstellen läßt,
ohne die öffentliche Wohlfahrt zu schädigen, ist die Ausgleichung nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit im
Wege der Gesetzgebung festzustellen.
Artikel 59
Jeder  wehrfähige  Norddeutsche  gehört  sieben  Jahre  lang,  in  der  Regel  vom  vollendeten  20.  bis  zum
beginnenden 28. Lebensjahre, dem stehenden Heere – und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die
letzten vier Jahre in der Reserve –  und die folgenden fünf  Lebensjahre der Landwehr an.  In denjenigen
Bundesstaaten, in denen bisher eine längere als zwölfjährige Gesammtdienstzeit gesetzlich war, findet die
allmälige  Herabsetzung  der  Verpflichtung  nur  in  dem  Maaße  statt,  als  dies  die  Rücksicht  auf  die
Kriegsbereitschaft des Bundesheeres zuläßt.
In Bezug auf die Auswanderung der Reservisten sollen lediglich diejenigen Bestimmungen maßgebend sein,
welche für die Auswanderung der Landwehrmänner gelten.
Artikel 60
Die  Friedens-Präsenzstärke  des  Bundesheeres  wird  bis  zum  31.  Dezember  1871  auf  Ein  Prozent  der
Bevölkerung von 1867 normirt, und wird pro rata derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Für die
spätere Zeit wird die Friedens-Präsenzstärke des Heeres im Wege der Bundesgesetzgebung festgestellt.
Artikel 61
Nach  Publikation  dieser  Verfassung  ist  in  dem  ganzen  Bundesgebiete  die  gesammte  Preußische
Militairgesctzgebung  ungesäumt  einzuführen,  sowohl  die  Gesetze  selbst,  als  die  zu  ihrer  Ausführung,
Erläuterung oder Ergänzung erlassenen Reglements, Instruktionen und Reskripte, namentlich also das Militair-
Strafgesetzbuch vom 3. April 1845, die Militair-Strafgerichtsordnung vom 3. April 1845, die Verordnung über
die  Ehrengerichte  vom  20.  Juli  1843,  die  Bestimmungen  über  Aushebung,  Dienstzeit,  Servis-  und
Verpflegungswesen,  Einquartierung,  Ersatz  von  Flurbeschädigungen,  Mobilmachung  u.s.w.  für  Krieg  und
Frieden. Die Militair-Kirchenordnung ist jedoch ausgeschlossen.
Nach gleichmäßiger Durchführung der Bundeskriegs-Organisation wird das Bundespräsidium ein umfassendes
Bundes-Militairgesetz  dem  Reichstage  und  dem  Bundesrathe  zur  verfassungsmäßigen  Beschlußfassung
vorlegen.
Artikel 62
Zur Bestreitung des Aufwandes für das gesammte Bundesheer und die zu demselben gehörigen Einrichtungen
sind bis zum 31. Dezember 1871 dem Kaiser jährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf und
zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedensstärke des Heeres nach Artikel 60 beträgt, zur Verfügung zu
stellen. Vergl. Abschnitt XII.
Nachdem 31. Dezember 1871 müssen diese Beiträge von den einzelnen Staaten des Bundes zur Bundeskasse
fortgezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die im Artikel 60 interimistisch festgestellte Friedens-
Präsenzstärke so lange festgehalten, bis sie durch ein Bundesgesetz abgeändert ist.
Die Verausgabung dieser Summe für das gesammte Bundesheer und dessen Einrichtungen wird durch das
Etatgesetz festgestellt.
Bei  der  Feststellung  des  Militair-Ausgabe-Etats  wird  die  auf  Grundlage  dieser  Verfassung  gesetzlich
feststehende Organisation des Bundesheeres zu Grunde gelegt.
Artikel 63
Die gesammte Landmacht des Bundes wird ein einheitliches Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter
dem Befehle Seiner Majestät des Königs von Preußen als Bundesfeldherrn steht.
Die Regimenter etc. führen fortlaufende Nummern durch die ganze Bundes-Armee. Für die Bekleidung sind die
Grundfarben  und  der  Schnitt  der  Königlich  Preußischen  Armee  maaßgebend.  Dem  betreffenden
Kontingentsherrn bleibt es überlassen, die äußeren Abzeichen (Kokarden etc.) zu bestimmen.
Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des Bundesheeres alle
Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden sind und daß Einheit in der Organisation und Formation,
in Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften, sowie in der Qualifikation der Offiziere
hergestellt  und erhalten wird.  Zu diesem Behufe  ist  der  Bundesfeldherr  berechtigt,  sich  jederzeit  durch
Inspektionen von der Verfassung der einzelnen Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei
vorgefundenen Mängel anzuordnen.
Der  Bundesfeldherr  bestimmt  den  Präsenzstand,  die  Gliederung  und  Eintheilung  der  Kontingente  der
Bundesarmee, sowie die Organisation der Landwehr, und hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes die
Garnisonen  zu  bestimmen,  sowie  die  kriegsbereite  Aufstellung  eines  jeden  Theils  der  Bundesarmee
anzuordnen.
Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Administration, Verpflegung, Bewaffnung und Ausrüstung
aller  Truppentheile  des  Bundesheeres  sind  die  bezüglichen  künftig  ergehenden  Anordnungen  für  die
Preußische Armee den Kommandeuren der übrigen Bundeskontingente, durch den Artikel 8 Nr. 1 bezeichneten
Ausschuß für das Landheer und die Festungen, zur Nachachtung in geeigneter Weise mitzutheilen.
Artikel 64
Alle Bundestruppen sind verpflichtet, den Befehlen des Bundesfeldherrn unbedingte Folge zu leisten. Diese
Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen. Der Höchstkommandirende eines Kontingents, sowie alle
Offiziere, welche Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Festungskommandanten werden von
dem  Bundesfeldherrn  ernannt.  Die  von  demselben  ernannten  Offiziere  leisten  ihm  den  Fahneneid.  Bei
Generalen  und  den  Generalstellungen  versehenden  Offizieren  innerhalb  des  Bundeskontingents  ist  die
Ernennung von der jedesmaligen Zustimmung des Bundesfeldherrn abhängig zu machen.
Der  Bundesfeldherr  ist  berechtigt,  Behufs  Versetzung  mit  oder  ohne  Beförderung  für  die  von  Ihm  im
Bundesdienste, sei es im Preußischen Heere, oder in anderen Kontingenten zu besetzenden Stellen aus den
Offizieren aller Kontingente des Bundesheeres zu wählen.
Artikel 65
Das Recht, Festungen innerhalb des Bundesgebietes anzulegen, steht dem Bundesfeldherrn zu, welcher die
Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel,  soweit  das Ordinarium sie nicht  gewährt,  nach Abschnitt  XII
beantragt.
Artikel 66
Wo nicht besondere Konventionen ein Anderes bestimmen, ernennen die Bundesfürsten, beziehentlich die
Senate die Offiziere ihrer Kontingente, mit der Einschränkung des Artikels 64. Sie sind Chefs aller ihren
Gebieten angehörenden Truppentheile und genießen die damit verbundenen Ehren. Sie haben namentlich das
Recht der Inspizirung zu jeder Zeit und erhalten, außer den regelmäßigen Rapporten und Meldungen über
vorkommende Veränderungen, Behufs der nöthigen landesherrlichen Publikation, rechtzeitige Mittheilung von
den die betreffenden Truppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.
Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zwecken nicht blos ihre eigenen Truppen zu verwenden,
sondern auch alle anderen Truppentheile der Bundesarmee, welche in ihren Ländergebieten dislocirt sind, zu
requiriren.
Artikel 67
Ersparnisse an dem Militairetat fallen unter keinen Umständen einer einzelnen Regierung, sondern jederzeit
der Bundeskasse zu.
Artikel 68
Der Bundesfeldherr kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Theil
desselben in Kriegszustand erklären. Bis zum Erlaß eines die Voraussetzungen, die Form der Verkündigung
und die  Wirkungen einer  solchen Erklärung regelnden Reichsgesetzes  gelten  dafür  die  Vorschriften  des
Preußischen Gesetzes vom 4. Juni 1851 (Gesetz.Samml. für 1851 S. 451ff.).
XII. Bundesfinanzen
Artikel 69
Alle  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Bundes  müssen  für  jedes  Jahr  veranschlagt  und  auf  den
Bundeshaushaltsetat gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn des Etatsjahres nach folgenden Grundsätzen
durch ein Gesetz festgestellt.
Artikel 70
Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen zunächst die etwaigen Überschüsse der Vorjahre,
sowie die aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus dem Post- und Telegraphenwesen
fließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden,
sind sie, so lange Bundessteuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach
Maaßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen,  welche bis  zur Höhe des budgetmäßigen Betrages durch das
Präsidium ausgeschrieben werden.
Artikel 71
Die gemeinschaftlichen Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt, können jedoch in besonderen
Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt werden.
Während der im Art. 60 normirten Übergangszeit ist der nach Titeln geordnete Etat über die Ausgaben für das
Bundesheer dem Bundesrathe und dem Reichstage nur zur Kenntnißnahme und zur Erinnerung vorzulegen.
Artikel 72
Über  die  Verwendung  aller  Einnahmen  des  Bundes  ist  von  dem Präsidium dem Bundesrathe  und  dem
Reichstage zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen.
Artikel 73
In Fällen eines außerordentlichen Bedürfnisses können im Wege der Bundesgesetzgebung die Aufnahme einer
Anleihe, sowie die Übernahme einer Garantie zu Lasten des Bundes erfolgen.
XIII. Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbestimmungen
Artikel 74
Jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung des Norddeutschen
Bundes, endlich die Beleidigung des Bundesrathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des Bundesrathes oder
des  Reichstages,  einer  Behörde  oder  eines  öffentlichen  Beamten des  Bundes,  während dieselben  in  der
Ausübung ihres Berufes begriffen sind oder in Beziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen,
bildliche  oder  andere  Darstellung,  werden  in  den  einzelnen  Bundesstaaten  beurtheilt  und  bestraft  nach
Maaßgabe der in den letzteren bestehenden oder künftig in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach welchen eine
gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Verfassung, seine Kammern oder Stände, seine Kammer- oder
Ständemitglieder, seine Behörden und Beamten begangene Handlung zu richten ware.
Artikel 75
Für diejenigen in Art. 74 bezeichneten Unternehmungen gegen den Norddeutschen Bund, welche, wenn gegen
einen der einzelnen Bundesstaaten gerichtet, als Hochverrath oder Landesverrath zu qualifiziren wären, ist das
gemeinschaftliche  Ober-Appellationsgericht  der  drei  freien  und  Hansestädte  in  Lübeck  die  zuständige
Spruchbehörde in erster und letzter Instanz.
Die näheren Bestimmungen über die Zuständigkeit und das Verfahren des Ober-Appellationsgerichts erfolgen
im Wege der Bundesgesetzgebung. Bis zum Erlasse eines Bundesgesetzes bewendet es bei der seitherigen
Zuständigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundesstaaten und den auf das Verfahren dieser Gerichte sich
beziehenden Bestimmungen.
Artikel 76
Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten, sofern dieselben nicht privatrechtlicher Natur und daher
von den kompetenten Gerichtsbehörden zu entscheiden sind, werden auf Anrufen des einen Theils von dem
Bundesrathe erledigt.
Verfassungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in deren Verfassung nicht eine Behörde zur Entscheidung
solcher Streitigkeiten bestimmt ist, hat auf Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichen oder,
wenn das nicht gelingt, im Wege der Bundesgetzgebung zur Erledigung zu bringen.
Artikel 77
Wenn  in  einem  Bundesstaate  der  Fall  einer  Justizverweigerung  eintritt,  und  auf  gesetzlichen  Wegen
ausreichende Hülfe nicht erlangt werden kann, so liegt dem Bundesrathe ob, erwiesene, nach der Verfassung
und  den  bestehenden  Gesetzen  des  betreffenden  Bundesstaates  zu  beurtheilende  Beschwerden  über
verweigerte  oder  gehemmte  Rechtspflege  anzunehmen,  und  darauf  die  gerichtliche  Hülfe  bei  der
Bundesregierung, die zu der Beschwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken.
XIV. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 78
Veränderungen der Verfassung erfolgen im Wege der Gesetzgebung, jedoch ist zu denselben im Bundesrathe
eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen erforderlich.
XV. Verhältniß zu den Süddeutschen Staaten
Artikel 79
Die Beziehungen des Bundes zu den Süddeutschen Staaten werden sofort nach Feststellung der Verfassung des
Norddeutschen Bundes, durch besondere dem Reichstage zur Genehmigung vorzulegende Verträge, geregelt
werden.

Der Eintritt  der  Süddeutschen Staaten oder  eines derselben in  den Bund erfolgt  auf  den Vorschlag des
Bundespräsidiums im Wege der Bundesgesetzgebung.
Die vorstehende Verfassung wurde gemäß dem Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten vom
18. August 1866 zwischen den Regierungen der norddeutschen Staaten (23) und dem, aufgrund gleicher,
geheimer und direkter Wahl (gemäß einem, auf der Grundlage des Reichswahlgesetzes vom 12. April 1849
vereinbarten Wahlgesetzes für den konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes) hervorgegangenen
Parlament durch übereinstimmenden Beschlüsse vereinbart und von den einzelnen Staaten ratifiziert  und
verkündet. Die Verkündung in den einzelnen Gesetzblättern erfolgte in der Zeit vom 21. Juni bis 27. Juni 1867,
so daß die Verfassung am 1. Juli 1867 in Kraft getreten ist.
Erst mit der Ernennung des Bundeskanzlers durch das Bundespräsidium (d.h. der preußischen König) am 14.
Juli 1867 begann sich der Norddeutsche Bund und seine Organe zu konstituieren.
Quellen: Bundesgesetzblatt 1867 S. 2
Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte Band 2, Verlag Kohlhammer
Reichstagsprotokolle 1870
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